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Universitätsstadt Gießen

Bebauungsplan Nr. GI 01/39

„Gleisdreieck Aulweg“

Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 
1 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 jeweils in Verbindung mit § 13a BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen.

Gießen, den 09.06.2015

Anlage 1

Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB vom 13.10.2014 
bis 24.10.2014
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung unterlie-
gen:
Herr Heinrich Stroh, Riegelpfad 74, 35392 Gießen (16.10.2014)
Frau Rosy von Thülen-Stroh, Riegelpfad 74, 35392 Gießen (16.10.2014)
Herr Jochen Romisch, Riegelpfad 96, 35392 Gießen (16.10.2014)
Herr Wolfgang Schäfer, Schlesische Straße 5, 35394 Gießen (17.10.2014)
Frau Anna-Barbara Vonderheid, Gnauthstraße 25, 35390 Gießen (17.10.2014)
Frau Rosy von Thülen-Stroh, Riegelpfad 74, 35392 Gießen (20.10.2014)
Frau Evelyn und Herr Wolfgang Märtin, Philipp-Reis-Straße 23, 81479 München 
(20.10.2014)
Herr Gilbert Nunzi, Gnauthstraße 32, 35390 Gießen (20.10.2014)
Frau Dr. Evamaria Becker, Riegelpfad 92, 35392 Gießen (21.10.2014)
Herr Wolfgang Weber, Riegelpfad 90, 35392 Gießen (21.10.2014)
Frau Franziska Hauser, Keplerstraße 7, 35390 Gießen (21.10.2014)
Herren Henning Fuhr und Johannes Karkos, Gnauthstraße 30, 35390 Gießen (22.10.2014)
Herr Heiner Stroh als Sprecher der Bürgerinitiative „Gleisdreieck Aulweg“, Riegelpfad 74, 
35392 Gießen (22.10.2014)
Herr/Frau Michailus, Gnauthstraße 34, 35390 Gießen (22.10.2014)
Frau Maike Weßels, Gnauthstraße 30, 35390 Gießen (22.10.2014)
Herr Hans J. Dechant, Aulweg 1, 35392 Gießen (23.10.2014)
Herr/Frau Garder, Gnauthstraße, 35390 Gießen (23.10.2014)
Herr Hartmut Malech, Wilsonstraße 3, 35392 Gießen (23.10.2014)
Herr Michael Herde, Aulweg 23, 35392 Gießen (23.10.2014)
Herr Lutz Hiestermann als 1. Vorsitzender des Vereins Lebenswertes Gießen, Walter-Süskind-
Straße 8, 35392 Gießen (23.10.2014)

Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a BauGB vom 15:04.2015 bis 15:05:2014

Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung unterlie-
gen:
Frau Anna-Barbara Vonderheid, Gnauthstraße 25, 35390 Gießen (27.02.2015)
Frau Dr. Evamaria Becker, Riegelpfad 92, 35392 Gießen (15.04.2015)
Herr Hans J. Dechant, Aulweg 1, 35392 Gießen (27.04.2015)
Herr Wolfgang Schäfer, Schlesische Straße 5, 35394 Gießen (07.05.2015)
Herr Jochen Romisch, Riegelpfad 96, 35392 Gießen (08.05.2015)
Frau Evelyn und Herr Wolfgang Märtin, Philipp-Reis-Str. 23, 81479 München (12.05.2015)
Frau Anna-Barbara Vonderheid, Gnauthstraße 25, 35390 Gießen (12.05.2015)
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Polizeipräsidium Mittelhessen, Abteilung Einsatz (12.05.2015)
Universitätsstadt Gießen, Abteilung Wirtschaftsförderung (13.05.2015)
Universitätsstadt Gießen, Ordnungsamt, Straßenverkehrsbehörde (13.05.2015)
Universitätsstadt Gießen, Mittelhessische Wasserbetriebe (18.05.2015)
Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt (18.05.2015)
Rhein-Main-Verkehrverbund GmbH (19.05.2015)

Keine Stellungnahme abgegeben haben:
Amt für Bodenmanagement
Archäologischer Denkmalpfl eger, Herr Manfred Blechschmidt
Universitätsstadt Gießen, Hochbauamt, Untere Denkmalschutzbehörde
Handwerkskammer
Kreishandwerkerschaft
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Andrea Malkmus
Hessische Gesellschaft für Ornithologie u. Naturschutz e.V., Matthias Korn
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V.
Naturschutzbund Deutschland e.V., Monika Schütz
Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Main/Saarbrücken
Mittelhessen Netz GmbH, MIT.N Abt. Stromversorgung
Stadtwerke Gießen AG, Abteilung Wasserversorgung
Stadtwerke Gießen AG, Mit.N., Abteilung Gasversorgung Technische Hochschule Mittelhessen
Universitätsstadt Gießen, Gartenamt
Universitätsstadt Gießen, Frauenbeauftragte
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Ortsverband Stadt und Landkreis Gießen
Universitätsstadt Gießen, Schulverwaltungsamt

Hinweis zur Anordnung der Stellungnahmen

Zur verbesserten Handhabung und Übersicht werden die abzuwägenden Stellungnahmen 
in der folgenden Aufl istung entgegen der oben aufgeführten Zusammenstellung nach den 
einzelnen Beteiligungsschritten
a) in der Reihenfolge
 1.  Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der Offenlage des Planentwurfes   
  und 
 2. Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der frühzeitigen  Unterrichtung/  
  Beteiligung zum Vorentwurf und 
 3.  Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange aus der Offenlage des   
  Planentwurfes angeordnet, wobei
b) in beiden Öffentlichkeits-Beteiligungsschritten abgegebene Stellungnahmen der   
 gleichen Person oder Institution zusammengefügt werden.

Herr Walter Heinrich Hochstadt, Gnauthstraße 34, 35390 Gießen (13.05.2015)
Herr Heiner Stroh als Sprecher der Bürgerinitiative „Gleisdreieck Aulweg“, Riegelpfad 74, 
35392 Gießen (14.05.2015)
Frau Rosy von Thülen-Stroh und Herr Heiner Stroh, Riegelpfad 74, 35392 Gießen 
(14.05.2015)
Frau Franziska Hauser und Ralf Nöcker, Keplerstraße 7, 35390 Gießen (14.05.2015)
Herr Lutz Hiestermann als 1. Vorsitzender des Vereins Lebenswertes Gießen, Walter-Süskind-
Straße 8, 35392 Gießen (15.05.2015)
Herr Wolfgang Schäfer, Schlesische Straße 5, 35394 Gießen (17.05.2015)

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
vom 21.10.2014 – 21.11.2014

Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung unterlie-
gen:
Landesamt für Denkmalpfl ege, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpfl ege (04.05.2015)
Regierungspräsidium Gießen (12.05.2015)
Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (13.05.2015)
Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Region Mitte (19.05.2015)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner Abwägung unterliegen:
Universitätsstadt Gießen, Stadtvermessungsamt (29.04.2015)
Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt (08.05.2015)
Universitätsstadt Gießen, Untere Bauaufsichtsbehörde (13.05.2015)
Universitätsstadt Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz (08.06.2015 und 
15.05.2015)

Stellungnahmen ohne abwägungspfl ichtige Anregungen und Hinweise:
Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragter (16.04.2015)
Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt (17.04.2015)
Magistrat der Stadt Wetzlar, Stadtplanungsamt (21.04.2015)
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (21.04.2015)
PLEdoc GmbH (22.04.2015)
EnergieNetz Mitte GmbH (22.04.2015)
hessenARCHÄOLOGIE (23.04.2015)
Handelsverband Hessen Süd e.V. (24.04.2015)
Stadtwerke Gießen AG, Abteilung Nahverkehr – Services (24.04.2015)
Hessen Mobil Straßenverkehrsmanagement, Dillenburg (27.04.2015)
Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt (04.05.2015)
Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest (08.05.2015)
Universitätsstadt Gießen, Jugendamt (11.05.2015)
Kreisausschuss LK Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (11.05.2015)
IHK Gießen-Friedberg (11.05.2015)
Stadtwerke Gießen AG, Abteilung Wärmeversorgung (11.05.2015)
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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Behandlungsvorschlag:

zu 1.: Der Forderung nach einer wesentlichen Verringerung der Anzahl der geplanten Wohn-
einheiten aus verkehrlichen und klimatischen Gründen wird nicht entsprochen. Die ange-
strebte Baudichte ist in der Innenstadtrandlage städtebaulich und im Sinne der Stärkung der 
Innenentwicklung und zur Vermeidung zusätzlicher Inanspruchnahme wertvoller Ressourcen 
städtebaulich vertretbar und sinnvoll. Die Verträglichkeit der zusätzlichen Verkehre sowie der 
damit verbundenen Immissionen wurde zudem gutachterlich nachgewiesen.

Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert, und ein 
Umbau des Knotenpunktes sowie der Signalsteuerung sind nicht erforderlich.

Von einer unverhältnismäßigen Zunahme an Schadstoffemissionen und erhöhten Luftbelastung 
durch die Neuplanung ist gegenüber der bisherigen Nutzung des RKH-Geländes als Busdepot 
mit täglichen An- und Abfahrten dieselbetriebener Busse, einschließlich der Mitarbeiter, nicht 
auszugehen. Die zusätzliche Belastung in der Gnauthstraße liegt in der Spitzenstunde bei ca. 
10 Fahrzeugbewegungen in Richtung Schiffenberger Weg und bei ca. 10 Fahrzeugen vom 
Schiffenberger Weg in die Gnauthstraße.
Der Rückstau aufgrund der Schrankenschließungen am Bahnübergang Schiffenberger Weg 
wird gemäß der räumlichen Verteilung durch die neuen Fahrzeugbewegungen in der Spitzen-
stunde mit maximal 35 Kfz/h zusätzlich belastet.  Dies bedeutet bei ca. 7 Schließungen pro 
Stunde eine zusätzliche Belastung von ca. 5 Kfz pro Schließung.

vom: 12.05.2015Stellungnahme von: Anna-Barbara Vonderheid
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Noch zu 1.:
Beim Bahnübergang Lahn-Kinzigbahn im Aulweg liegt die zusätzliche Belastung voraussicht-
lich bei ca. 1 - 2 zusätzlich wartenden Fahrzeugen pro geschlossener Schranke. Dass die 
Wartezeiten meistens mit laufenden Motoren verbracht werden, lässt sich durch planerische 
Maßnahmen leider nicht beeinfl ussen.
Laut Aussage des Luftreinhalteplans Lahn-Dill wäre eine Verbesserung der verkehrsbedingten 
Stickstoffoxid-Belastung nur durch eine nicht umsetzbare Verkehrsreduzierung um 2/3 des 
gesamten Verkehrsaufkommens möglich.

Zu 2.: Der Anregung, die geplanten Gebäudehöhen aus klimatischen und denkmalpfl egeri-
schen Gründen zu reduzieren, wird nicht gefolgt.
Die in der Presse zitierte Stellungnahme des Amtes für Umwelt und Natur bezieht sich auf die 
in der 1. Bürgerinformationsveranstaltung am 15.07.2014 vorgestellte erste städtebauliche 
Konzeption. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes wurden die damali-
gen Anregungen und Hinweise des Amtes für Umwelt und Natur berücksichtigt.
Die aktuelle Stellungnahme des Umweltamtes zum Klima basiert auf der modellgestützten 
Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von Gießen durch 
das Ingenieurbüro GEO-NET Umweltconsulting GmbH aus dem Jahr 2014. 
Die Planungshinweiskarte weist den überbauten Bereich als mäßig bis hoch bioklimatisch be-
lasteten Bereich aus. Für diese Fläche wird eine Entsiegelung, Verbesserung der Durchlüftung, 
Schaffung von Grünbereichen sowie bei Bebauung Blockinnenhofbegrünung empfohlen.
Das inzwischen überarbeitete städtebauliche Konzept strebt eine lockere Blockrandbebauung 
mit großzügig angelegten Frei- und Grünfl ächen an. Eine Behinderung des Kaltluftstromes aus 
der Klingelbachaue kann folglich durch die Freihaltung einer ca. 32.0 m breiten Schneise zwi-
schen der vorhandenen Bebauung entlang der Gnauthstraße und der geplanten Bebauung 
ausgeschlossen werden. Somit wird auch zukünftig die Zufuhr von Frischluft in die Innenstadt 
gewährleistet. Ebenso wird eine Verteilung der Frischluft durch die lockere offene Bebauung 
im Plangebiet ermöglicht. Die umfangreichen Frei- und Grünfl ächen einschließlich der Dach- 
und Fassadenbegrünung tragen zu einer erheblichen Verbesserung des Kleinklimas bei.

vom: 12.05.2015Stellungnahme von: Anna-Barbara Vonderheid
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Noch zu 2.:
Gegenüber der in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 15.07.2014 vorgestellten 
Planung hat das aktuelle städtebauliche Konzept gemäß der Stellungnahme des Umweltamtes 
vom 13.05.2015 folgende Verbesserungen:
 - die Erweiterung des Grünbereich-Korridors in Ost-Westrichtung trägt zur   
  Sicherstellung des Weitertransports von Frischluft bei,
 - im Vergleich zum ersten städtebaulichen Konzept wurde der Abstand 
  zwischen der vorhandenen Bebauung in der Gnauthstraße zur geplanten   
  Neubebauung verbreitert (s.o),
 - das Gebäude Ecke Aulweg/Schiffenberger Weg um ca. 25 m zugunsten   
  der Grünfl äche zurückgenommen,
 - den Empfehlungen zur Entsiegelung und Begrünung im Blockinnenbereich  
  sowie zur Oberfl ächengestaltung, diese wasserdurchlässig mit günstigen   
  Verdunstungseigenschaften zu befestigen, wurde gefolgt.
Somit wurde im Rahmen des geänderten Bebauungskonzeptes, das dem Bebauungsplan zu-
grunde liegt, den Anregungen des Umweltamtes entsprochen.

Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbehör-
den auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungsrecht-
lich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauthstraße 
wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit der 
Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Laut Aussage der zuständigen 
Denkmalschutzbehörden ist von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler ge-
mäß Umgebungsschutz § 16.2 HDSchG nicht auszugehen.
Der Anteil der Begrünung wird unter der textlichen Festsetzung A Ziffer 7.2 prozentual zur 
Gundstücksfl äche geregelt. So sind im Allgemeinen Wohngebiet mindestens 50% der Grund-
stücksfl äche zu begrünen. Wenn die Dachfl äche zu 60% begrünt wird, kann diese Fläche 
zu 50% angerechnet werden. Werden bei einer 100m² großen Dachfl äche 60m² begrünt, 
können davon 30m² auf die Begrünung der Grundstückfl äche angerechnet werden. Die An-
rechnung ist gerade zu Gunsten der Förderung des lokalen Klimas wegen der guten Verduns-
tungseigenschaften gerechtfertigt.

vom: 12.05.2015Stellungnahme von: Anna-Barbara Vonderheid
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Behandlungsvorschlag:

Zu 3.: Der Einschätzung, dass die geplanten Gebäudehöhen einen relevanten Einfl uss auf die 
Verschattung der Wohngebäude in der Gnauthstraße zur Folge haben, wird aufgrund der 
Erkenntnisse der vorliegenden Verschattungsstudie widersprochen.
Nach der Sonnenstandstudie ist bei tiefstem Sonnenstand am 21.12. ab 14:00 Uhr von einer 
kompletten Verschattung der zum Plangebiet hin orientierten Gebäudefassaden in der Gnauth-
straße auszugehen. Der gleiche Verschattungsgrad trifft auch für die Gebäude auf der gegen-
über liegenden Straßenseite der Gnauthstraße zu. In den bebauten Innenstadtrandlagen ist in 
den Wintermonaten meistens eine Verschattung der gegenüber liegenden Gebäudefassaden 
anzunehmen. Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Wohnqualität kann daraus nicht ab-
geleitet werden, da in der deutlich überwiegenden Jahreszeit eine Verschattung weitgehend 
ausbleibt.

Zu 4.: Die Annahme, dass das vorliegende Lärmgutachten nur die geplante Neubebauung 
berücksichtigt, kann nicht nachvollzogen werden. Darüber hinaus sind die immissionsschutz-
rechtlichen Auswirkungen gutachterlich untersucht und die Verträglichkeit sowohl bezüglich 
der geplanten Neubebauung sowie der vorhandenen Bestandsbebauung nachgewiesen.
Bei der Berechnung der Schallwerte im Plangebiet wurde nur das Gebäude 6 unmittelbar 
neben dem geplanten Parkhaus einbezogen. Ansonsten beziehen sich die im Akustischen 
Gutachten angegebenen Immissionspunkte ausschließlich auf die bestehende Bebauung im 
Bereich des Riegelpfades und der Gnauthstraße. Da die ermittelten Schallimmissionen er-
heblich unter den Immissionsrichtwerten für schutzbedürftige Wohnräume liegen, sind keine 
aufwendigen zusätzlichen Maßnahmen zur Schalldämmung an den bestehenden Wohnge-
bäuden erforderlich. Somit sind eine kostenintensive Dämmung und der Einbau hochwertiger 
Schallschutzfenster nicht erforderlich.

Zu 5.: Die Einschätzung, die Anwohner würden nicht ausreichend in die Planung einbezogen 
und beteiligt, kann vom Magistrat nicht nachvollzogen werden. Im Zuge der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurden neben den verfahrensrechtlich notwendigen formellen Beteiligungs-
schritten insgesamt 3 weitere Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit durchgeführt.
Im Vorfeld der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit, stellten die Investoren am 
15.07.2014 in einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Kongresshalle ein erstes

vom: 12.05.2015Stellungnahme von: Anna-Barbara Vonderheid
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Noch zu 5.:
städtebauliches Konzept für die Bebauung, Nutzung und Erschließung des ehemaligen RKH-
Geländes vor. Bei der Präsentation wurden der Planungsansatz für ein neues Wohnquartier 
mit unterschiedlichen Wohnformen für bis zu 400 neue BewohnerInnen und die vorgesehene 
Gebietsinfrastruktur erläutert. In der anschließenden Diskussion nutzten die anwesenden An-
lieger und BürgerInnen die Gelegenheit, wichtige Anregungen und Kritikpunkte vorzubringen, 
die zum Teil in der weiteren Planung und Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes be-
rücksichtigt werden konnten.
Nach Einleitung des Bebauungsplanverfahrens im Oktober 2014 und Durchführung der früh-
zeitigen Unterrichtung vom 13. bis 24.10.2014 fand am 25. November 2014 eine öffent-
liche Ortsbegehung auf dem ehemaligen RKH-Gelände mit anschließender Präsentation und 
Diskussion im ehemaligen Verwaltungsgebäude statt. Aufgrund der regen Beteiligung und der 
zahlreich vorgebrachten Anregungen erfolgte im Auftrag der Investoren eine erneute Über-
arbeitung des städtebaulichen Planungskonzeptes in mehreren Varianten, die insbesondere 
die Stellung der Gebäude, ihre Dimensionierung, die Erschließung, die Gestaltung des Park-
hauses, die Freifl ächen und die Nutzung der Dachfl ächen berücksichtigt. Am 25.02.2015 
wurde in einer erneuten Bürgerinformationsveranstaltung im Stadtverordentensitzungssaal der 
Entwurf zum Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“ vorgestellt, in der die Bürge-
rInnen die Gelegenheit hatten, weitere Anregungen und Bedenken vorzubringen.

Die Bevölkerungsentwicklung und der dringende Wohnbedarf zwingen die Stadt Gießen 
die notwendigen Baufl ächen vor dem Hintergrund des umweltpolitischen Ziels der Innen- vor 
Außenentwicklung vorrangig im Innenbereich und hier bevorzugt im Bereich vorhandener 
Brachfl ächen zur Verfügung zu stellen. Im Aufstellungsverfahren wurden insbesondere die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Belange der Denkmalschutzes, die Belange des 
Umweltschutzes, die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen sowie die Belange 
des Verkehrs berücksichtigt. Gemäß gesetzlichem Auftrag wurden in diesem Zusammenhang 
auch die Belange der betroffenen Nachbarschaften einbezogen.
Abwägungsbeachtlich sind aber auch die Interessen von Investoren, die aufgrund der wirt-
schaftlichen Ausgangssituation (Grunderwerb an Höchstpreisen, Rückbau und Altlastsanie-
rung, Neuerschließung) auf eine gewisse Ausnutzung des Baulandes angewiesen sind.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 6.: Der Anregung die Gebäudehöhen, die Bauvolumen und die Anzahl der Geschosse zu  
Gunsten der benachbarten und in Teilen denkmalgeschützten Bebauung zu reduzieren, wird 
nicht gefolgt. Die Bedenken hinsichtlich einer mangelhaften Berücksichtigung der denkmalpfl e-
gerischen Belange werden zurückgewiesen.
Eine wesentliche Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße 
ist aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschos-
se, der absoluten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen (Ab-
stand von mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit 
dieser planungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschat-
tungsstudie nachgewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung 
angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten 
Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu 
erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von 
Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung 
bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenver-
sprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist 
nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz 
nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und 
Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der 
vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 
m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-
pfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer
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Noch zu 6.:
zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für 
Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen 
werden. 

Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das 
die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung an-
schaulich vor Augen führt.
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt dem planerischen Ziel, im Siedlungsbereich 
vorhandene Brachfl ächen für eine verdichtete Bauweise u.a. durch Geschosswohnungsbau zu 
nutzen, um auf die weitere fl ächenzehrende Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
zu verzichten. Die Anzahl der Vollgeschosse und die damit verbundene Höhe der Gebäude 
ermöglicht eine Bauweise, die einerseits dringend benötigten Wohnraum bereitstellt ander-
seits aber auch eine großzügige Gestaltung der Frei- und Grünfl ächen zulässt, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beiträgt. Dieser Kompromiss schließt eine kleingliedrige Bebauung 
aus, wobei das vorgesehene städtebauliche Konzept die vorhandene Maßstäblichkeit nicht 
sprengt und die Höhe der benachbarten Gebäude berücksichtigt.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 7.: Der Einschätzung, es fehle an einer städtischen Gesamtplanung, wird widersprochen. 
Die übergeordnete Betrachtung der beabsichtigten städtebaulichen Gesamtentwicklung für 
das Gemeindegebiet und die sich hieraus ergebende Art der Bodennutzung erfolgt bauleitpla-
nerisch auf der Ebene des Flächennutzungsplanes und unter Berücksichtigung weiterer infor-
meller Planungen (z.B. Masterplan) und landes- und bundespolitischer Zielvorgaben (Innen- 
vor Außenentwicklung).
Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet Gewerbefl äche dar und muss gem. § 13a 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung an die geplante städtebauliche Entwicklung 
angepasst werden. Durch die Umwidmung der Gewerbefl äche in eine Wohn- bzw. Mischbau-
fl äche und die Entwicklung der geplanten Bebauung mit dem zukünftigen Nutzungsangebot 
wird zukünftig eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Le-
bensbedingungen im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisen-
bahnwerkstatt und als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewe-
gungen erreicht.

Im Jahr 2004 wurde zudem das „Strategische und räumliche Entwicklungskonzept der Uni-
versitätsstadt Gießen (Masterplan) 2020“ als städtebauliches Rahmenkonzept erarbeitet und 
durch die Stadtverordnetenversammlung als informelles Planungsinstrument beschlossen. Der 
Masterplan formuliert entsprechende Zielaussagen zur weiteren städtebaulichen und woh-
nungspolitischen Entwicklung. 
Das Gleisdreieck Aulweg (RKH-Gelände) liegt nach den Aussagen des Masterplans im Be-
reich der konsolidierten Siedlungsgebiete. Ein Leitziel des Masterplanes für die Gesamtstadt 
ist auch die Stärkung des Siedlungsbestandes mit einer Priorität in der Innenentwicklung 
und dem Entwicklungsszenario einer kompakten und vernetzten Stadt. Die Besiedlung einer 
Brachfl äche mit guter Infrastruktur hat Vorrang vor der Erschließung von Flächen im Außen-
bereich. Die Vorteile der Innenentwicklung liegen insbesondere in der Wiedernutzbarma-
chung von Brachfl ächen, der gestalterischen und ökologischen Aufwertung vor allem bei 
Gewerbefl ächen mit hohem Versiegelungsgrad und der Nutzung bereits bestehender Infra-
strukturen (kurze Wege, Anbindung an den ÖPNV und die vorhandenen technischen Infra-
strukturen). Demgegenüber stehen als Folgen einer weiteren Zersiedelung der Landschaft die 
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Noch zu 7.:
Inanspruchnahme von bisher unbebauten Flächen am Stadtrand, die zwangsläufi ge Zunah-
me des motorisierten Individualverkehrs und die kostenintensive Errichtung der notwendigen 
Erschließungsanlagen. Selbstverständlich werden bei Neuplanungen dieser Größenordnung 
wichtige Fragestellungen bspw. zu den Themen Verkehr, Immissionen und Umwelt sowohl 
projektbezogen als auch auf Quartiers- bzw. Stadtteilebene untersucht und auf ihre Verträg-
lichkeit hin überprüft. Vor diesem Hintergrund entspricht die geplante Revitalisierung einer 
innerstädtischen Brachfl äche mit der vorliegenden städtebaulichen Nachfolgekonzeption den 
stadtentwicklungspolitischen Zielen des Magistrats, den Zielen des Masterplans, den regional-
planerischen sowie bundes- und landespolitischen Vorgaben.

Zu 8.: Eine gutachterliche Untersuchung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens hinsichtlich der 
Verkehrsverteilung und Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrsnetzes wurde erstellt und  
hat die verkehrlichen Auswirkungen als verträglich eingestuft.
Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.

Zu 9.: Der Einschätzung, die geplanten Baumaßnahmen würden zu einer Schädigung des 
Aulwegs führen, wird widersprochen. Der Hinweis zur Zunahme von Immissionen während 
der Bauphase wird zur Kenntnis genommen.
Eine zusätzliche Belastung des Aulwegs durch Schwerlastverkehr, Lärm und Staub während 
der Bauphase lässt sich grundsätzlich nicht vermeiden. Im Zusammenhang mit der von der ge-
planten Neubebauung unabhängigen erforderlichen Erneuerung des bestehenden Kanalnetzes 
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Noch zu 9.:
sowie der Anbindung des Plangebietes an das Fernwärmenetz, wird der Aulweg grundhaft 
erneuert und ausgebaut. Somit wird der derzeit mangelhafte Straßenzustand saniert.
Der Investor wird im Rahmen der Bauleitung auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften 
achten und durch geeignete Maßnahmen zur Abschirmung die Belastungen während der Bau-
phase auf ein Mindestmaß reduzieren. Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten 
durchgeführt und voraussichtlich nach insgesamt 3 Jahre abgeschlossen sein. Die zu erwarten-
den Rückbau- und Hochbaumaßnahmen lassen nicht auf eine unangemessenen Belästigung 
schließen, die über das üblicherweise zu tolerierende Maß hinaus geht.

Zu 10.: Die Einschätzung, die Anwohner würden nicht ausreichend in die Planung einbezogen 
und beteiligt, kann vom Magistrat nicht nachvollzogen werden. Im Zuge der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurden neben den verfahrensrechtlich notwendigen formellen Beteiligungs-
schritten insgesamt 3 weitere Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit durchgeführt. 
Mit der Einführung des „beschleunigten Verfahrens“ hat der Gesetzgeber auf Bundesebene 
den Kommunen ein Instrument an die Hand gegeben, dass wie in dem vorliegenden Fall dazu 
genutzt werden soll brachgefallene, innerstädtische Flächen zu revitalisieren und damit eine 
fl ächensparende, ökologisch nachhaltige Baupolitik zu betreiben.
Im Vorfeld der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit, stellten die Investoren am 
15.07.2014 in einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Kongresshalle ein erstes städte-
bauliches Konzept für die Bebauung, Nutzung und Erschließung des ehemaligen RKH-Ge-
ländes vor. Bei der Präsentation wurden der Planungsansatz für ein neues Wohnquartier mit 
unterschiedlichen Wohnformen für bis zu 400 neue BewohnerInnen und die vorgesehene Ge-
bietsinfrastuktur erläutert. In der anschließenden Diskussion nutzten die anwesenden Anlieger 
und BürgerInnen die Gelegenheit, wichtige Anregungen und Kritikpunkte vorzubringen, die 
zum Teil in der weiteren Planung und Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes berück-
sichtigt werden konnten.
Nach Einleitung des Bebauungsplanverfahrens im Oktober 2014 und Durchführung der früh-
zeitigen Unterrichtung vom 13. bis 24.10.2014 fand am 25. November 2014 eine öffent-
liche Ortsbegehung auf dem ehemaligen RKH-Gelände mit anschließender Präsentation und 
Diskussion im ehemaligen Verwaltungsgebäude statt. Aufgrund der regen Beteiligung und der 
zahlreich vorgebrachten Anregungen erfolgte im Auftrag der Investoren eine erneute Über-
arbeitung des städtebaulichen Planungskonzeptes in mehreren Varianten, die insbesondere 
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Noch zu 10.:
die Stellung der Gebäude, ihre Dimensionierung, die Erschließung, die Gestaltung des Park-
hauses, die Freifl ächen und die Nutzung der Dachfl ächen berücksichtigt. Am 25.02.2015 
wurde in einer erneuten Bürgerinformationsveranstaltung im Stadtverordentensitzungssaal der 
Entwurf zum Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“ vorgestellt, in der die Bürge-
rInnen die Gelegenheit hatten, weitere Anregungen und Bedenken vorzubringen.

Das „beschleunigte Verfahren“ nach § 13a Absatz 1 kann für Bebauungspläne der Innenent-
wicklung angewendet werden, wenn sie für die Wiedernutzbarmachung von brachliegenden 
Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung aufgestellt wer-
den. Neben der Beachtung des großen Interesses der Öffentlichkeit und der benachbarten 
AnwohnerInnen verzichtet die Stadt Gießen grundsätzlich bei Bebauungsplänen der Innenent-
wicklung im Rahmen des beschleunigten Verfahrens auf die Möglichkeit, von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 BauGB abzusehen.

Zu 11.: Eine erhebliche Beeinträchtigung der Frischluftzufuhr der Bewohner ist durch die Pla-
nungen nicht zu erwarten. Durch die geplante Bebauung und Durchgrünung des Plangebietes 
sowie die umfassende Entsiegelung vorhandener Betonfl ächen (Aufheizung) ist eher von einer 
Verbesserung der bestehenden Klimasituation auszugehen.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 2 und 6 verwiesen.

Zu 12.: Eine Belastung durch Bauzeiten über mehrere Jahre ist in innerstädtischen Lagen so-
wie in Neubaugebieten häufi g die Regel und zumutbar. Die Investoren, Bauherrn und Baufi r-
men sind verpfl ichtet, die geltenden Regeln und gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und die 
Belastungen durch geeignete Maßnahmen zur Abschirmung während der Bauphase auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren.
Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt und voraussichtlich nach 
insgesamt 3 Jahre abgeschlossen sein. Die zu erwartenden Rückbau- und Hochbaumaßnah-
men lassen nicht von einer unangemessenen Belästigung ausgehen, die über das üblicherwei-
se zu tolerierende Maß hinaus geht.
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zu 13.: Der Einschätzung, es würde contra Öffentlichkeit und pro Investor entschieden, weist 
der Magistrat mit Nachdruck zurück.
Die Entscheidung, die planungsrechtlichen Grundlagen für eine städtebaulich vertretbare 
Neubebauung und Aufwertung eines brachliegenden Gewerbegrundstückes zu schaffen, ist 
sowohl im Sinne der Investoren als auch im Sinne des Interesses der Allgemeinheit und der 
BürgerInnen, die in der Innenstadtrandlage eine Wohnung suchen. Hierbei ist das Abwä-
gungsgebot, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen, gemäß § 1 Absatz 7 BauGB zu beachten.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 10 verwiesen.

Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Aufgabe der Stadtplanung ist es die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der 
Gemeinde vorzubereiten und zu leiten. Im Rahmen der Aufstellung der Bauleitpläne sind 
insbesondere die unter § 1 Abs. 6 BauGB aufgeführten Kriterien zu berücksichtigen, um 
eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung der Gemeinde gewährleisten zu können. Diese 
unterliegen jedoch genauso wie die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht der Abwägung. Ziel einer jeden städtebaulichen Planung ist es ein für 
die Allgemeinheit ausgewogenes und nachhaltiges Ergebnis zu erzielen und zur Schaffung 
eines lebenswerten Umfeldes beizutragen.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Die Einschätzung, dass die geplante Bebauung zu einer sichtbaren städtebaulichen Ver-
änderung im Quartier beiträgt, wird geteilt. Durch die vorliegende Planung wird das Gebiet 
insgesamt städtebaulich neu geordnet und aufgewertet.
Gegenüber der bisherigen Nutzung des Geländes als Busdepot wird durch die geplante 
Wohnbebauung mit ergänzenden Infrastruktureinrichtungen (z.B. Kita), attraktiven Freifl ä-
chen, die für Aufenthalt, Kommunikation und die Freizeitgestaltung genutzt werden können 
sowie durch das geplante Parkhaus zu Gunsten einer kompakten Unterbringung der erforder-
lichen Stellplätze eine erhebliche städtebauliche Aufwertung erreicht. Eine erhöhte Belastung 
durch zusätzliches Verkehrsaufkommen ist im Bereich des Aulweges und des Knotenpunktes 
Aulweg/Schiffenberger Weg zu erwarten. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund des städtebaulichen Konzeptes, der Unterbringung des überwiegenden Teils des 
ruhenden Verkehrs in einem geschlossenen Parkhaus, die Lärm- und Schadstoffi mmissionen 
gegenüber der bisherigen Nutzung nicht zunehmen. Dies wird durch die vorliegenden Gut-
achten bestätigt. Ebenso kann der Nachweis über die Leistungsfähigkeit des bestehenden 
Verkehrsnetzes  durch das vorliegende Verkehrsgutachten erbracht werden.

Zu 2.: Der Anregung, das Parkhaus vollständig geschlossen auszuführen und auf 3 Geschosse 
zu begrenzen, wird nicht gefolgt. 
Die vorliegenden Ergebnisse der gutachterlichen Untersuchungen zu den Immissionen des 
Parkhauses weisen nach, dass das vorliegende Konzept zum Parkhaus mit geschlossenen 
Nord- und Südfassaden keine erhöhten Lärmwerte für die Bebauung entlang des Riegelpfa-
des und der Gnauthstraße erwarten lässt. Die Immissionsrichtwerte für besonders schützens-
werten Wohnraum werden deutlich unterschritten. Dennoch wird das Stadtplanungsamt den 
Bauherren auf die eingegangene Anregung zur geschlossenen Ausführung des Parkhauses 
hinweisen. Der Bebauungsplan trifft keine planungsrechtlichen Vorgaben zu der offenen oder 
geschlossenen Ausführung der Parkhausfassaden, so dass eine nachträgliche Überarbeitung 
der planerischen Konzeption grundsätzlich möglich ist.
Durch die Anlage eines Parkdecks unterhalb des Geländeniveaus sind maximal 4 Parkdecks 
sichtbar. Die Parkdecks sollen zudem in Split-Level-Bauweise ausgeführt werden, so dass die 
Geschosse nicht in ihrer vollen Höhe räumlich wirksam werden. Der Bebauungsplan begrenzt 
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Noch zu 2.:
zudem die maximal zulässige Gebäudehöhe auf 175,0 m üNN. Diese liegt unterhalb den 
Gebäudehöhen der Bebauung im Riegelpfad.

Zu 3.: Der Anregung, die Anzahl der Vollgeschosse auf maximal 3 Geschosse zu begrenzen, 
wird nicht entsprochen.
Ziel des vorliegenden Entwurfs zum Bebauungsplan ist es, gemäß dem Leitbild der Stadt Gie-
ßen und der großen Nachfrage nach Wohnraum, eine hohe Verdichtung zur Gunsten einer 
attraktiven Freifl ächengestaltung zu ermöglichen und damit auch auf die Inanspruchnahme 
von wertvollen Flächen im Außenbereich zu verzichten. Je höher die Geschosszahl umso 
geringer sind die Überbauung und Versiegelung in der Fläche. Somit können gemäß der 
textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan im Allgemeinen Wohngebiet 50% der Flächen 
gärtnerisch begrünt werden.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand der umliegenden Bebauung. Zu-
dem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungsstudie 
überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung angren-
zender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten Verschat-
tungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu erwarten. 
Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von Tages- und 
Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.

Nach dem vorliegenden städtebaulichen Konzept soll das ursprünglich in geschlossener Bau-
weise vorgesehene Gebäude 7 in 2 Baukörper aufgeteilt werden. Allerdings wird in dem 
Bebauungsplan eine gemeinsame überbaubare Grundstücksfl äche festgesetzt, da zwischen 
den beiden Wohngebäuden ein eingeschossiger Funktionsbau für die Unterbringung von 
Fahrrädern, etc. geplant ist. Eine genauere Differenzierung der Anzahl der zulässigen Vollge-
schosse innerhalb dieser überbaubaren Grundstücksfl äche wäre möglich gewesen, hätte aber 
bei späteren notwendigen Konzeptänderungen eine zu starre Wirkung. Die Errichtung von 
zwei Solitären in der überbaubaren Grundstücksfl äche soll parallel in einem Städtebaulichen 
Vertrag mit dem Bauherren vereinbart werden.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 4.: Die Einschätzung, dass aufgrund des städtebaulichen Konzeptes kein grünes Wohnge-
biet mitten in der Stadt geschaffen werden kann, wird nicht geteilt.
Vielmehr können aufgrund der geplanten aufgelockerten Blockrandbebauung mit der vier-
geschossigen Bauweise und der Unterbringung der erforderlichen Kfz-Stellplätze in einem 
Parkhaus im Innenbereich und am Gebietsrand großzügige Frei- und Grünfl ächen angelegt 
werden. Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungs-
angebot eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbe-
dingungen im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahn-
werkstatt und als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen 
erreicht. Der Bebauungsplan trifft zudem grünplanerische Festsetzungen bzgl. Stellung der 
Gebäude, ihre Dimensionierung, der Freifl ächen, zur versickerungsfähigen Herstellung von 
Wegen und Stellplätzen sowie zu Dach- und Fassadenbegrünungen. Somit ist die Ankündi-
gung, ein „grünes Wohngebiet mitten in der Stadt“ zu schaffen, durchaus realisierbar.

Zu 5.: Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich an den Höhen (First) der umgebenden Be-
bauung entlang des Riegelpfades und der Gnauthstraße. Sie sind insbesondere unter Berück-
sichtigung der denkmalpfl egerisch bedeutsamen Gesamtanlage im Bereich der Gnauthstraße 
mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden abgestimmt. 
Mit den angepassten Gebäudehöhen und der in Teilbereichen bereits vorhandenen vier- bis 
fünfgeschossigen Bebauung (Riegelpfad, Bismarckstraße) fügt sich die geplante Bebauung in 
den Bestand der Umgebung ein. In der Innenstadtrandlage wird die Stadtlandschaft Gießens 
bereits durch zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl geprägt. Planungsrechtlich sind 
das geplante Maß der baulichen Nutzung und die Höhe der Gebäude innerhalb der beste-
henden Gemengelage zulässig und städtebaulich vertretbar.

Zu 6.: Ein Vergleich mit der Bebauung des ehemaligen Parkplatzes „Heyligenstaedt“ ist nicht 
angebracht, da das vorliegende Bebauungskonzept für das ehem. RKH-Gelände statt einer 
Zeilen- eine Blockrandbebauung vorsieht, die die Anlage von großzügigen Frei- und Grünfl ä-
chen im Blockinnenbereich ermöglicht. 
Der Bebauungsplan setzt einen Begrünungsanteil von 50 % bzw. 20 % im Allgemeinen Wohn-
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Noch zu 6.:
gebiet bzw. dem Mischgebiet als Mindestmaß fest. Das städtebauliche Konzept sieht zudem 
auf den geplanten Gebäuden Dachbegrünung vor. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
ermöglichen es, dass bei einem Dachbegrünungsanteil von mehr als 60 % der Dachfl äche 
der darüber liegende Anteil auf die Begrünung der Grundstücksfl ächen angerechnet werden 
kann. Zusätzlich tragen die begrünten Dächer zu einer Verbesserung des Kleinklimas und 
Aufwertung des Wohnumfeldes bei.

Zu 7.: Eine zusätzliche übermäßige Verschattung der unter Denkmalschutz stehenden Wohn-
gebäude in der Gnauthstraße ist durch die geplanten Gebäudehöhen nicht zu erwarten. 
Nach der vorliegenden Verschattungsstudie ist aufgrund der großen Abstände der Gebäude 
untereinander (zwischen 27,00 und 35,00 m) eine Verschattung benachbarter Gebäude und 
angrenzender Grundstücke nur im geringen Umfang in den Wintermonaten zu erwarten. Im 
Bereich innerstädtischer Bebauung ist eine von Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschat-
tung zumutbar.

Zu 8.: Die Verkehrsverträglichkeit wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens untersucht 
und mittels eines Verkehrsgutachtens nachgewiesen. Darüber hinaus muss die erwartete Zu-
nahme an Immissionsbelastungen aufgrund der Ergebnisse der erstellten Akustischen Gutach-
ten zurückgewiesen werden.
Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.
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Zu 9.: Die Ablehnung des geplanten städtebaulichen Konzeptes wird zur Kenntnis genommen.
Die geplante Baudichte und Anzahl der Geschosse ist im Rahmen der bestehenden Bebauung 
städtebaulich vertretbar. Es erfolgt somit eine angepasste Bauweise, die sich in die Umgebung 
einfügt. Sie entspricht den üblichen Dichtewerten in Innenstadtrandlage. Eine Beeinträchti-
gung der benachbarten Gebäude und Nutzung der Grundstücke ist nicht zu erwarten.
Im Übrigen wird verwiesen auf die Ausführungen zu den Pkt. 3 und 5.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Die Gestaltung und Verkehrsregelung im Bereich des Knotenpunktes Schiffenberger 
Weg/Aulweg/Gnauthstraße/Bismarckstraße/Nahrungsberg ist nicht Gegenstand der vorlie-
genden Bebauungsplanung. Die vorgebrachten Anregungen können daher nicht berücksich-
tigt werden, sind aber an das zuständige Tiefbauamt der Universitätsstadt Gießen weiterge-
leitet worden.
Das städtische Tiefbauamt teilte daraufhin mit, dass im Zusammenhang mit dem grundhaften 
Ausbau des Aulwegs insbesondere wegen der Leitungsträger nicht in den Knotenpunkt Schif-
fenberger Weg bzw. den Bahnübergang eingegriffen werden soll, da dies eine eigenständige 
und wegen der Beteiligung der Bahn langwierige Planung darstellt.
Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Spuränderung muss davon ausgegangen wer-
den, dass in die LSA-Schaltung eingegriffen und daher eine verkehrstechnische Überprüfung 
der Leistungsfähigkeit sowie Veränderung der LSA-Schaltung notwendig werden würde.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 2.: Der Anregung wurde entsprochen. Eine Wendemöglichkeit besteht auch zukünftig im 
Bereich der Zufahrt auf das Plangebiet vom Aulweg.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Die Einschätzung, die Akustischen Gutachten berücksichtigten nicht die Auswirkungen 
der Fahrzeugbewegungen auf der internen Erschließungsstraße, wird nicht geteilt. 
Das Verkehrsaufkommen im Bereich der internen Erschließungsstraße wird sowohl in dem 
Akustischen Gutachten „Messung und Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels - ge-
plante Wohnbebauung Aulweg 14-16“ (Seite 11) sowie auch das Akustische Gutachten „Be-
rechnung der Änderung des Verkehrslärms durch geplante Wohnbebauung Aulweg 14-16“ 
(Seite 8) berücksichtigt und in die Berechnungen einbezogen.
Es ist daher auch nicht notwendig die Gutachten zu überarbeiten und eine erneute Offenlage 
des Bebauungsplanentwurfes durchzuführen.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 2.: Die Einschätzung, die Anwohner würden nicht ausreichend in die Planung einbezogen 
und beteiligt, kann vom Magistrat nicht nachvollzogen werden. Im Zuge der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurden neben den verfahrensrechtlich notwendigen formellen Beteiligungs-
schritten insgesamt 3 weitere Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit durchgeführt.

Im Vorfeld der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit, stellten die Investoren am 
15.07.2014 in einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Kongresshalle ein erstes städ-
tebauliches Konzept für die Bebauung, Nutzung und Erschließung des ehemaligen RKH-Ge-
ländes vor. Bei der Präsentation wurden der Planungsansatz für ein neues Wohnquartier mit 
unterschiedlichen Wohnformen für bis zu 400 neue BewohnerInnen und die vorgesehene Ge-
bietsinfrastruktur erläutert. In der anschließenden Diskussion nutzten die anwesenden Anlieger 
und BürgerInnen die Gelegenheit, wichtige Anregungen und Kritikpunkte vorzubringen, die 
zum Teil in der weiteren Planung und Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes berück-
sichtigt werden konnten.
Nach Einleitung des Bebauungsplanverfahrens im Oktober 2014 und Durchführung der früh-
zeitigen Unterrichtung vom 13. bis 24.10.2014 fand am 25. November 2014 eine öffent-
liche Ortsbegehung auf dem ehemaligen RKH-Gelände mit anschließender Präsentation und 
Diskussion im ehemaligen Verwaltungsgebäude statt. Aufgrund der regen Beteiligung und der 
zahlreich vorgebrachten Anregungen erfolgte im Auftrag der Investoren eine erneute Über-
arbeitung des städtebaulichen Planungskonzeptes in mehreren Varianten, die insbesondere 
die Stellung der Gebäude, ihre Dimensionierung, die Erschließung, die Gestaltung des Park-
hauses, die Freifl ächen und die Nutzung der Dachfl ächen berücksichtigt. Am 25.02.2015 
wurde in einer erneuten Bürgerinformationsveranstaltung im Stadtverordentensitzungssaal der 
Entwurf zum Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“ vorgestellt, in der die Bürge-
rInnen die Gelegenheit hatten, weitere Anregungen und Bedenken vorzubringen.

Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen hinsichtlich der Dimensionierung des Parkhau-
ses, der zu erwartenden Immissionen und der städtebaulichen Gestaltung werden unter den 
folgenden Punkten eingehend behandelt.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 3.: Die Einschätzung, die Bebauungsplanung und das zugrunde liegende städtebauliche 
Konzept widersprechen dem Gebot der nachbarschaftlichen Rücksichtnahme, wird nicht ge-
teilt. Die vorliegende städtebauliche Konzeption ist das Ergebnis einer durchgeführten Varian-
tenprüfung und entspricht einer mit dem Wohnumfeld verträglichen und mit geringen Immis-
sionen innerhalb des Zuständigkeitsrahmens verbundenen Lösung.
Gerade am Beispiel des Parkhauses wird deutlich, wie eine hohe Wohndichte einschließlich 
des erforderlichen Stellplatzangebotes und ein attraktives Wohnumfeld mit großzügig gestal-
teten Freifl ächen kombiniert werden kann.
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden insbesondere die allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die sozialen und kulturellen Bedürfnisse 
der Bevölkerung, die Belange der Denkmalschutzes, die Belange des Umweltschutzes, die 
umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen sowie die Belange des Verkehrs berück-
sichtigt. Somit wurde gemäß dem gesetzlichen Auftrag auch den Belangen der betroffenen 
Nachbarschaften entsprochen.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 4.: Die Bedenken hinsichtlich einer mangelhaften Berücksichtigung der denkmalpfl egeri-
schen Belange werden zurückgewiesen.
Die städtebauliche Konzeptplanung sowie der vorliegende Bebauungsplan wurden mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Denkmalpfl ege abgestimmt. Deren 
Anregungen wurden insbesondere in der Gestaltung der Staffelgeschosse berücksichtigt. Zur 
vorliegenden Planung bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 
Durch den Höhenversprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu 
den Kulturdenkmälern ist nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler 
gemäß Umgebungsschutz nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwi-
schen geplanten Parkhaus und Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen 
die Abstände zwischen der vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades 
zwischen 27,0 m und 50,0 m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Be-
reich des Wohnblocks Riegelpfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. 
Hier muss generell von einer zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen 
Verschattung durch eine für Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevor-
zugter Lage“ ausgegangen werden. Vermutlich wird der größte Teil der Freifl ächen für die 
Unterbringung der erforderlichen Stellplätze genutzt.

Eine „massive“ Beeinträchtigung des denkmalgeschützten Gebäudes Riegelpfad 76 besteht 
nach Auffassung des Magistrates nicht. Die Sicht in die Richtung Gnauthstraße ist aufgrund 
der versetzen Lage des Parkhauses in keiner Weise eingeschränkt. Mit der angestrebten at-
traktiven Fassadengestaltung und -begrünung erfolgt eine gestalterisch ansprechende Ausfüh-
rung des Parkhauses. Darüber hinaus sind die immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen des 
Parkhauses gutachterlich untersucht und als verträglich nachgewiesen worden. Die gemäß der 
Technischen Anleitung/TA Lärm anzulegenden Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohnge-
biete werden an der bestehenden Wohnbebauung sogar um mindestens 6 db(A) unterschrit-
ten. Aufgrund der heutigen Abgasreinigungsstandards sowie der im Rahmen der von Landes-
behörden betriebenen Luftreinhalte-Überwachung kann allgemein ausgeführt werden, dass 
eine besondere Belastungssituation durch Autoabgase oder Feinstaub nicht angezeigt ist.
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Noch zu 4.:
Ein Ausfall an Mieteinkünften ist somit weder aufgrund der Positionierung und Gestaltung 
des Parkhauses innerhalb des Plangebietes noch aufgrund der bestehenden Nachfrage nach 
Wohnungen in vergleichbarer Innenstadtrandlage zu erwarten. Eine diesbezügliche Entschä-
digungspfl icht besteht generell nicht.

Zu 5.: Im vorliegenden Bebauungsplan ist die maximale Höhe des Parkhauses mit 175,00 m 
üNN festgesetzt. Die Festlegung der Anzahl der Stellplätze ist dagegen nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanes, allerdings ist im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens ein Stellplatznachweis gemäß der Stellplatzsatzung der Stadt Gießen zu führen. Die 
Aussagen eines der Geschäftsführer kann leider nicht überprüft oder interpretiert werden.
Die geplante Höhe des Parkhauses liegt gemäß dem städtebaulichen Konzept beigefügten 
System-Gelände-Schnitt mit 174,50 m unterhalb der Firsthöhen der Bebauung im Riegelpfad 
(Riegelpfad 76, FH = 177,19 m, Wilsonstraße 1 FH = 177,33, TH = 175,29, Riegelpfad 
88/90 FH = 175,46 m). Ob der Investor oder Bauherr diese maximale Höhe für die Er-
richtung des Parkhauses benötigt, ist von seiner Bauplanung und der Anzahl der unterzu-
bringenden Stellplätze abhängig. Grundsätzlich ist die Errichtung des Parkhauses im Sinne 
des städtebaulichen Gesamtkonzeptes positiv zu bewerten. Somit kann auf eine fl ächenzeh-
rende Anordnung der erforderlichen Stellplätze zu Gunsten großzügig angelegter Frei- und 
Grünfl ächen verzichtet werden. Die Anlage einer Tiefgarage ist auch wegen der geplanten 
großzügigen Freifl ächen und den damit verbundenen technischen (tiefere Auskofferung für 
entsprechende großzügigere oberirdische Wurzelungsbereiche) und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen nicht vorgesehen.
Im Bereich der Fläche mit Besonderem Nutzungszweck mit der Zweckbestimmung Parkhaus 
können die erforderlichen Stellplätze für die Anlieger im Plangebiet untergebracht werden. 
Zusätzlich sind Stellplätze für ca. 20 Mitarbeiter eines benachbarten Gewerbebetriebes vor-
gesehen. Darüber hinaus sind an anderen Stellen des Plangebietes Stellplätze für Besucher 
und Kurzzeitparken geplant.
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Zu 6.: Die Annahme, dass das vorliegende Lärmgutachten nur die geplante Neubebauung 
berücksichtigt, kann nicht nachvollzogen werden. Darüber hinaus sind die immissionsschutz-
rechtlichen Auswirkungen gutachterlich untersucht und die Verträglichkeit sowohl bezüglich 
der geplanten Neubebauung sowie der vorhandenen Bestandsbebauung nachgewiesen.
Bei der Berechnung der Schallwerte im Plangebiet wurde nur das Gebäude 6 unmittelbar 
neben dem geplanten Parkhaus einbezogen. Ansonsten beziehen sich die im Akustischen 
Gutachten angegebenen Immissionspunkte ausschließlich auf die bestehende Bebauung im 
Bereich des Riegelpfades und der Gnauthstraße. Da die ermittelten Schallimmissionen er-
heblich unter den Immissionsrichtwerten für schutzbedürftige Wohnräume liegen, sind keine 
aufwendigen zusätzlichen Maßnahmen zur Schalldämmung an den bestehenden Wohnge-
bäuden erforderlich. Somit sind eine kostenintensive Dämmung und der Einbau hochwertiger 
Schallschutzfenster nicht erforderlich. Darüber hinaus könnten aktive oder passive Schall-
schutzmaßnahmen, sofern sie denn erforderlich wären, nicht außerhalb des Plangeltungsbe-
reiches festgesetzt werden.
Die geplante Gaststätte ist im Gebäude 1 an der Einmündung Aulweg/Schiffenberger Weg 
vorgesehen. Die erforderlichen Stellplätze für die Gäste und Besucher sind unmittelbar am Ge-
bäude vor Ort vorgesehen und planungsrechtlich festgesetzt. Zusätzliche Fahrzeugbewegun-
gen im Parkhaus sind durch die Gaststättenbesucher daher nicht zu erwarten. Im vorliegenden 
Schallgutachten werden sowohl die Tag- und Nachwerte angegeben. Eine Überschreitung der 
Immissionsrichtwerte ist auch für die Nacht nicht zu erwarten.
Messungen vor Ort sind aufgrund der noch nicht realisierten Bebauung und Nutzung des 
Plangebietes nicht möglich und im Bebauungsplanverfahren üblicherweise auch nicht erfor-
derlich. Statt dessen wurden unter Einbeziehung der verfügbaren Daten durch Berechnungen 
und Prognosen die zu erwartenden Schallimmissionen ermittelt. Diese liegen aufgrund der 
angenommenen Maximalwerte in der Regel höher als die messbaren Realwerte. Darüber 
hinaus gibt es keinen Anlass an den Angaben des Gutachtens zu zweifeln. Bei dem Verfas-
ser des Gutachtens handelt es sich um ein anerkanntes Ingenieurbüro und das angewandte 
Verfahren entspricht den Anforderungen an die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift (TA Lärm) 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
Die vorgeschlagenen ergänzenden Maßnahmen zur Schalldämmung an der Ostseite des 
Parkhauses führen insbesondere zu einer Reduzierung der Schallimmissionen für das Gebäu-
de Nr. 6 im Plangebiet. Darüber hinaus sind geschlossene Nord- und Südfassaden vorgese-
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Noch zu 6.:
hen, die vor allem zu einer Reduzierung der Schallimmissionen an den vorhandenen Gebäu-
den in der Gnauthstraße und im Riegelpfad beitragen. Eine zusätzliche Abschirmung der 
Auffahrtrampen ist nicht erforderlich, da diese in der Mitte des Gebäudes liegen.
Generell ist davon auszugehen, dass durch das geplante Parkhaus keine Schallimmissionen 
zu erwarten sind, die die Immissionsrichtwerte sowohl am Tag als auch nachts überschreiten. 
Zusätzliche Maßnahmen zur Schalldämmung sind aufgrund des Parkhausbetriebes nicht er-
forderlich.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 7.: Die angeführten Bedenken hinsichtlich möglicher Bodenbelastungen sind in den Text-
lichen Festsetzungen im vorliegenden Bebauungsplanentwurf unter Teil C Kennzeichnungen, 
Hinweise und Nachrichtliche Übernahmen, Ziffer 1, sowie in dem zugehörigen Kapitel der 
Begründung bereits ausreichend berücksichtigt.
Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sowie bei 
baugenehmigungsfreien Bauvorhaben das Amt für Umwelt sowie das Regierungspräsidium 
Gießen, Abt. Umwelt rechtzeitig zu beteiligen und bei Aushub- und Bodenarbeiten eine Bau-
begleitung durch einen unabhängigen Gutachter sicher zu stellen ist. Die angegebenen Belas-
tungen sind durch Recherche bekannt und wurden im Rahmen einer Umwelt- und abfalltech-
nischen Bodenuntersuchung ermittelt, hinsichtlich ihrer Gefährdung bewertet und untersucht. 
Somit sind die erforderlichen Anforderungen zum Bodenschutz und Altlastensanierung ausrei-
chend gewährleistet. Der Bauherr ist sich der möglichen Bodenbelastungen bewusst und wird 
die entsprechenden Vorgaben und Aufl agen im Rahmen der Bauarbeiten berücksichtigen.

Von einer unverhältnismäßigen Zunahme an Schadstoffemissionen und erhöhten Luftbelastung 
durch die Neuplanung ist gegenüber der bisherigen Nutzung des RKH-Geländes als Busdepot 
nicht auszugehen.
Die in der Presse zitierte Stellungnahme des Amtes für Umwelt und Natur bezieht sich auf die 
in der 1. Bürgerinformationsveranstaltung am 15.07.2014 vorgestellte erste städtebauliche 
Konzeption. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes wurden die damali-
gen Anregungen und Hinweise des Amtes für Umwelt und Natur berücksichtigt.
Die aktuelle Stellungnahme des Umweltamtes zum Klima basiert auf der modellgestützten 
Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von Gießen durch 
das Ingenieurbüro GEO-NET Umweltconsulting GmbH aus dem Jahr 2014. 
Die Planungshinweiskarte weist den überbauten Bereich als mäßig bis hoch bioklimatisch be-
lasteten Bereich aus. Für diese Fläche wird eine Entsiegelung, Verbesserung der Durchlüftung, 
Schaffung von Grünbereichen sowie bei Bebauung Blockinnenhofbegrünung empfohlen.
Das inzwischen überarbeitete städtebauliche Konzept strebt eine lockere Blockrandbebauung 
mit großzügig angelegten Frei- und Grünfl ächen an. Eine Behinderung des Kaltluftstromes aus 
der Klingelbachaue kann folglich durch die Freihaltung einer ca. 32.0 m breiten Schneise 
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Noch zu 7.:
zwischen der vorhandenen Bebauung entlang der Gnauthstraße und der geplanten Bebauung 
ausgeschlossen werden. Somit wird auch zukünftig die Zufuhr von Frischluft in die Innenstadt 
gewährleistet. Ebenso wird eine Verteilung der Frischluft durch die lockere offene Bebauung 
im Plangebiet ermöglicht. Die umfangreichen Frei- und Grünfl ächen einschließlich der Dach- 
und Fassadenbegrünung tragen zu einer erheblichen Verbesserung des Kleinklimas bei.
Gegenüber der in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 15.07.2014 vorgestellten Pla-
nung hat das aktuelle städtebauliche Konzept gemäß der Stellungnahme des Umweltamtes 
vom 13.05.2015 folgende Verbesserungen:
- die Erweiterung des Grünbereich-Korridors in Ost-Westrichtung trägt zur Sicherstel-  
 lung des Weitertransports von Frischluft bei,
- im Vergleich zum ersten städtebaulichen Konzept wurde der Abstand zwischen der  
 vorhandenen Bebauung in der Gnauthstraße zur geplanten Neubebauung verbrei-  
 tert (s.o),
- das Gebäude Ecke Aulweg/Schiffenberger Weg um ca. 25 m zugunsten der Grün- 
 fl äche zurückgenommen,
- den Empfehlungen zur Entsiegelung und Begrünung im Blockinnenbereich sowie zur
 Oberfl ächengestaltung, diese wasserdurchlässig mit günstigen Verdunstungseigen  
 schaften zu befestigen, wurde gefolgt.
Somit wurde im Rahmen des geänderten Bebauungskonzeptes, das dem Bebauungsplan zu-
grunde liegt, den Anregungen des Umweltamtes entsprochen.
Die Planungshinweiskarte bewertet die lufthygienische Situation von Hauptverkehrsstraßen, 
wobei der Schiffenberger Weg als lufthygienisch belastet ausgewiesen wird. Es handelt sich 
um eine Luftbelastung bei austauscharmer Wetterlage. Die Kaltluft produzierende Fläche der 
Klingelbachaue ist frei von verkehrsbedingten Emittenten und kann daher als Frischluftstrom 
zu einer Verbesserung der Luftqualität beitragen. Sicherlich führen Kaltstarts zu einem höhe-
ren Schadstoffausstoß. Die im Parkhaus vorgesehenen Lüftungs- und Filteranlagen sowie die 
modernen Filteranlagen der PKW tragen zu einer erheblichen Minderung der Schadstoffbe-
lastung bei. Gegenüber der ursprünglichen Nutzung des Geländes als Busdepot mit Kaltstarts 
von dieselbetriebenen Bussen im Freien wird sich die zukünftige Schadstoffbelastung durch 
die geplante Wohnbebauung sowohl in der Luft als auch im Bereich des Bodens sicherlich 
erheblich reduzieren.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 8.: Die Annahme, dass die Anordnung der Auffahrtrampen zu einer erhöhten Lärmbe-
lastung beiträgt, wird nicht geteilt.
Die Auffahrtrampen sind in der Mitte des Parkhauses angeordnet, so dass in Kombination 
mit den geschlossenen Nord- und Südfassaden eine zusätzliche Belastung durch Immissionen 
ausgeschlossen werden kann. Eine generell geschlossene Fassadengestaltung ist im Rahmen 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes möglich. Dennoch liegen die ermittelten Werte im 
vorliegenden Akustischen Gutachten selbst bei offener Fassadengestaltung erheblich unter 
den Immissionsrichtwerten für Allgemeines Wohngebiet.

In der Spitze des Plangebietes westlich des Parkhauses ist  zeichnerisch die Anpfl anzung von 
Bäumen festgesetzt. Ergänzend ist in den planungsrechtlichen Festsetzungen unter A Ziffer 7.5 
die Begrünung der Außenfassaden des Parkhauses mit standortgerechten und heimischen Klet-
terpfl anzen oder Rankern festgesetzt. Die Anpfl anzung immergrüner Bäume ist in der Regel 
nicht vorgesehen, da sie weder heimisch noch standortgerecht sind und nur einen geringen 
ökologischen Stellenwert in unserer Region haben.

Die weiteren Anregungen zur Gestaltung werden aufgegriffen und an den Bauherrn im Rah-
men der Stellungnahme zum Bauantrag weiter gereicht. 
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Behandlungsvorschlag:

Zu 9.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Bebauung des ehemaligen RKH-Geländes für Wohn-
zwecke wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung, die Gebäudehöhen und die Anzahl der 
Geschosse sowie die überbaubaren Grundstücksfl ächen zu Gunsten der benachbarten Bebau-
ung zu reduzieren, wird nicht gefolgt. Eine Verschattung der gegenüberliegenden Bebauung 
entlang des Aulwegs ist aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der 
zulässigen Vollgeschosse, der absoluten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren 
Grundstücksfl ächen (Abstand von ca. 30,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. 
Die Wirksamkeit dieser planungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der 
erstellten Verschattungsstudie nachgewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung 
angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten 
Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu 
erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von 
Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist auch in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutz-
behörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Durch die an die Umgebung an-
gepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vorhandene vier- bis fünfgeschossige 
Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser Innenstadtrandlage Gießens prägen 
bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl die Stadtlandschaft.
Die festgesetzten überbaubaren Grundstücksfl ächen fügen sich hinsichtlich ihrer Ausmaße 
grundsätzlich in die umgebende Bebauung ein. Eine Ausnahme stellt hierbei das 54,00 m 
breite Baufenster im südlichen Bereich des Plangebiets an der Kreuzung Riegelpfad/Aulweg 
dar. Ausschlaggebend für diese Festsetzung sind insbesondere die Nutzungsanforderungen 
der an dieser Stelle geplanten Kindertagesstätte. Die Notwendigkeit der Ansiedlung einer Ge-
bietsinfrastruktur ergibt sich aus der städtischen Bedarfsplanung. Im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der städtebaulichen Konzeption wurden im Bereich des Plangebiets verschiedene 
Standorte für die Kindertagesstätte geprüft. Letztlich wurde sich für diesen zentralen Standort 
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Noch zu 9.:
entschieden, da er verkehrstechnisch gut an das städtische Verkehrsnetz angeschlossen ist und 
auch die Flächen für die gesetzlich notwendigen Grün- und Spielanlagen sehr gut integriert 
werden können. Letztlich handelt es sich bei den festgesetzten überbaubaren Grundstücks-
fl ächen um ein Angebot, das nicht zwangsweise ausgenutzt werden muss und zudem auch 
einen gewissen Spielraum bei der Errichtung der geplanten Baukörper einräumt.
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Durch die Erstellung eines 3-D-Modells wird zu-
dem die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung 
anschaulich vor Augen geführt.

Zu 10.: Aufgrund der Bestimmungen des Bauplanungsrechtes sowie der einschlägigen Recht-
sprechung besteht grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf uneingeschränkte Sicht in Innen-
stadtlage.
Aufgrund der gestalterischen Gemengelage ist die umgebende Bebauung nicht durch eine 
einheitlich geformte Dachlandschaft geprägt. So wurden insbesondere im Aulweg einige Ge-
bäude mit Flachdach errichtet. Die geplanten viergeschossigen Gebäude mit zurückgesetzten 
Staffelgeschossen, die durch Dachterrassen und Dachbegrünung eine vielfältige Gestaltung 
ermöglichen, fügen sich gut in das Stadtbild ein. Die Gebäudehöhen und die Geschossigkeit 
wurden mit den Denkmalschutzbehörden insbesondere unter Berücksichtigung der denkmal-
pfl egerischen Belange im Bereich der Gnauthstraße abgestimmt. Auch aufgrund des Abstan-
des der geplanten Bebauung von mindestens 32,00 m kann eine gestalterische Beeinträchti-
gung der Gebäude und ihre Verschattung ausgeschlossen werden. Insgesamt orientieren sich 
die geplanten Gebäudehöhen an der umgebenden Bebauung. Durch die zurückgesetzten 
Staffelgeschosse wird die Wahrnehmung der Gebäudehöhe beeinfl usst.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Pkt. 9 verwiesen.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 11.: Eine gutachterliche Untersuchung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens sowohl hin-
sichtlich der Verkehrsverteilung und Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrsnetzes als 
auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen wurde erstellt und hat die Verkehrsaus-
wirkungen als verträglich eingestuft.
Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.

Die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes erstellten Immissionsgutach-
ten kommen zu dem Ergebnis, dass die geplante Neubebauung entgegen der allgemeinen 
Annahmen tendenziell eher zu einer Verbesserung als zu einer Verschlechterung der Ge-
räuschbelastung durch Schallrefl exionen für die bestehenden Wohnhäuser beiträgt. Lediglich 
im Bereich des Aulwegs ist ein Anstieg von bis zu 0,3 dB zu erwarten, der jedoch deutlich un-
ter der für den Menschen wahrnehmbaren Schwelle von 3 dB liegt. Die geplante Neubebau-
ung wirkt damit für ihre Umgebung wesentlich stärker als Abschirmung vor dem Verkehrslärm 
denn als Refl exionsfl äche. Darüber hinaus wurden auch die Immissionen des Parkhauses für 
die angrenzende Wohnbebauung gutachterlich überprüft und die Einhaltung der relevanten 
Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete (WA) nachgewiesen.

vom: 17.10.2014Stellungnahme von: Wolfgang Schäfer
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Behandlungsvorschlag:

Zu 12.: Die vorliegenden Gutachten beziehen sich hinsichtlich der Formulierung von Schall-
schutzmaßnahmen auf die Neuplanung, da keine immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen 
für Bereiche außerhalb des Plangeltungsbereiches getroffen werden können und auch nicht 
begründbar sind. Gleichwohl berücksichtigen die vorliegenden Immissionsgutachten den an-
grenzenden (Wohnungs-)Bestand und weisen die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit 
nach.
Die Außenlärmbelastungen der geplanten Wohnbebauung werden überwiegend durch die 
beiden angrenzenden Bahnstrecken und das hohe Verkehrsaufkommen im Bereich des östlich 
verlaufenden Aulwegs verursacht. Insbesondere der Straßenverkehr beeinfl usst den maßgeb-
lichen Außenlärmpegel an den nach Osten ausgerichteten Fassaden. Die Reduzierung der 
Lärmbelastung in den Innenräumen der Bestandsgebäude kann durch die lärmmindernden 
Wirkungen handelsüblicher Isolierglasfenster und Dämmmassnahmen an den Außenwänden 
erreicht werden. Darüber hinaus können schallgedämmte Lüftungselemente in der Fassade 
oder an der Fensterkonstruktion eingebaut werden, um einen ausreichenden Lärmschutz für 
Schlafräume und Kinderzimmer zu gewährleisten. Die passiven Schallschutzmaßnahmen sind 
aufgrund der Lage und der städtebaulichen Rahmenbedingungen als die geeigneten Mittel 
zur erforderlichen Reduzierung der Lärmbelastung einzustufen. Aktive Schallschutzmaßnah-
men scheiden aufgrund des baulichen Aufwandes, der Höhe der Gebäude und der trennen-
den städtebaulichen Wirkung von Schallschutzwänden aus.
Die Außenwände des Parkhauses werden entlang des Riegelpfades und der Bebauung in der 
Gnauthstraße geschlossen ausgeführt, so dass für die gegenüberliegende Bebauung keine 
Lärmimmissionen zu erwarten sind.
Auf die Anlage eines Sportfeldes oder einer Fläche für Freizeitaktivitäten auf dem Parkhaus 
wird verzichtet. Dagegen kann die private Nutzung von begrünten Dachfl ächen im Rahmen 
eines Baugenehmigungsverfahrens geregelt werden.

Im Übrigen wird auf die Ausführung zu Pkt. 11 verwiesen.

vom: 17.10.2014Stellungnahme von: Wolfgang Schäfer
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Behandlungsvorschlag:

Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Einen verpfl ichtenden Zwang zur Errichtung baulicher Anlagen zur Produktion regenerativer 
Energien trifft die Stadt Gießen in ihren Bauleitplänen regelmäßig nicht. Die Errichtung von 
Photovoltaik- und Solaranlagen ist gemäß den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zuläs-
sig. Darüber hinaus wird das Plangebiet an das vorhandene Fernwärmenetz angeschlossen, 
sodass dem ökologischen Ziel zur Energieeinsparung entsprochen wird.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter den Pkt. 7 und 11 verwiesen.

Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Eine Sättigung der Nachfrage und Bauruinen als ihre Folge sind nicht zu erwarten. Aufgrund 
entsprechender Prognosen wird für den Wohnstandort Gießen weiterhin von einem Einwoh-
nerzuwachs ausgegangen, weshalb insbesondere Wohnstandorte in Innenstadtrandlage auf-
grund ihrer guten infrastrukturellen Einbindung und der kurzen Wege gefragt sein werden. 
Zudem ist aufgrund der bisherigen Rückmeldungen des Investors über den Vermarktungsstand 
von einer ausreichenden Nachfrage auszugehen. Leerstände sind daher nicht zu befürchten.

Zu 15.: Der Anregung wird nicht entsprochen.
Es wird auf die Ausführungen zu Pkt. 9 verwiesen. 

vom: 17.10.2014Stellungnahme von: Wolfgang Schäfer
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Die Einschätzung, dass ein relevanter Teil des Plangebietes nicht von der „Umwelt- und 
abfalltechnischen Bodenuntersuchung“ erfasst wird, wird nicht geteilt.
Die Verteilung der durchgeführten Bodenproben innerhalb des Plangebietes ist durchaus 
gleichmäßig und repräsentativ. Darüber hinaus bestehen von Seiten des Amtes für Umwelt 
und Natur der Universitätsstadt Gießen gegen die geplante Nutzung der Grundstücke keine 
Bedenken. Aufgrund der vorliegenden Bodenuntersuchung sowie den Hinweisen des Amtes 
für Umwelt und Natur ist der gesamte Geltungsbereich als altlastenverdächtige Flächen gem. 
§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB gekennzeichnet. Im Baugenehmigungsverfahren sind 
das Amt für Umwelt und Natur sowie das Regierungspräsidium Gießen, Abteilung Umwelt, 
rechtzeitig zu beteiligen. Zusätzlich sind sämtliche Aushubarbeiten und Erdbewegungen im 
Rahmen der Baumaßnahmen vor Ort zu überwachen und zu protokollieren. Ebenfalls wird 
darauf hingewiesen, dass weitere vertiefende Untersuchungen notwendig sein können. Ins-
besondere in den Bereichen, die für die Anlage von Grünfl ächen oder Kinderspielplätzen 
vorgesehen sind, kann der Austausch des Bodens notwendig sein. Stärker belastete Teile des 
Bodenaushubs sind zu entsorgen oder anderweitig zu verwerten.
Dennoch wird der Hinweis sowohl an den Investor als auch an die zuständigen Behörden 
weitergeleitet.

vom: 08.05.2015Stellungnahme von: Jochen Romisch
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Behandlungsvorschlag:

Zu 2.: Die Einschätzung, dass die Aussagefähigkeit des Gutachtens nicht gegeben ist, wird 
nicht geteilt.
Es gibt keinen Anlass an der Fachkompetenz des vorliegenden Bodengutachtens zu zweifeln, 
da es sich bei dem Gutachter Geonorm GmbH um ein anerkanntes Ingenieurbüro mit entspre-
chender Fachexpertise handelt.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 1 verwiesen.

vom: 08.05.2015Stellungnahme von: Jochen Romisch
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Behandlungsvorschlag:

Zu 3.: Eine Beeinträchtigung der denkmalgeschützten Bebauung in der unmittelbaren Nach-
barschaft ist nach Einschätzung der zuständigen Denkmalfachbehörden (Landesamt für Denk-
malpfl ege und Untere Denkmalschutzbehörde Universitätsstadt Gießen) nicht zu erwarten. Die 
Erstellung einer Gestaltungssatzung ist auch deshalb nicht erforderlich.
Die städtebauliche Konzeptplanung sowie der vorliegende Bebauungsplan wurden mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Denkmalpfl ege abgestimmt. Deren 
Anregungen wurden insbesondere in der Gestaltung der Staffelgeschosse berücksichtigt. Zur 
vorliegenden Planung bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 
Durch den Höhenversprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu 
den Kulturdenkmälern ist nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler 
gemäß Umgebungsschutz nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwi-
schen geplanten Parkhaus und Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen 
die Abstände zwischen der vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades 
zwischen 27,0 m und 50,0 m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Be-
reich des Wohnblocks Riegelpfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. 
Hier muss generell von einer zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen 
Verschattung durch eine für Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevor-
zugter Lage“ ausgegangen werden. Aus der stadtplanerischen Erfahrung in der Abstimmung 
baugestalterischer Lösungen in der Umgebung denkmalgeschützter Anlagen heraus ist auch 
nicht begründbar, dass Neubauvorhaben mit historischen Bauelementen (insbesondere Dach-
formen) ausgeführt werden.

Der Gesetzgeber hat darüber hinaus den Kommunen mittels § 9 Abs. 4 BauGB die Möglich-
keit eingeräumt, dass auf Landesrecht beruhende Festsetzungen in den Bebauungsplänen auf-
genommen werden können. Der Magistrat macht in dem vorliegenden Bebauungsplan davon 
Gebrauch und trifft bestimmte Gestaltungsfestsetzungen. Die Ausarbeitung einer separaten 
Gestaltungssatzung ist fachlich nicht geboten und wäre zudem sehr aufwendig.
Ein Städtebaulicher Vertrag, der über die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes hinaus-
gehende Vorgaben zur Gestaltung enthalten soll, ist nicht erforderlich.

vom: 08.05.2015Stellungnahme von: Jochen Romisch
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Zu 4.: Die Einschätzung zur Ästhetik der geplanten Bebauung wird zur Kenntnis genommen. 
Insbesondere in Innenstadtrandlagen ist ein Nebeneinander unterschiedlicher Baustile städ-
tebaulich vertretbar und wünschenswert. Die Beurteilung unterschiedlicher Baustile ist oftmals 
mit subjektiven Wahrnehmungen und Empfi ndungen verbunden, die selbstverständlich nicht 
immer den ästhetischen Ansprüchen Einzelner gerecht werden können.
Entsprechend ist auch die umgebende Bebauung im Quartier Riegelpfad, Aulweg und Gn-
authstraße geprägt. Von einem einheitlichen für das Stadtbild besonders prägenden Baustil 
kann nicht ausgegangen werden. Grundsätzlich ist ein Nebeneinander von modernen und 
denkmalpfl egerisch geschützten Gestaltungsmerkmalen zulässig. Aus der Nachbarschaft zu 
Kulturdenkmälern und denkmalpfl egerisch bedeutsamen Gesamtanlagen zwingend die Auf-
stellung einer Gestaltungsatzung herzuleiten, kann insbesondere für dieses Quartier nicht 
nachvollzogen werden. Auch die städtebauliche Entwicklung Gießens wird insbesondere von 
der hohen Nachfrage nach Wohnraum und nachhaltigen Förderung der Innenentwicklung be-
stimmt. Die Gestaltung der Gebäude wird wesentlich vom jeweiligen Zeitgeist und den neuen 
bautechnischen Anforderungen geprägt, die u.a. auch zu Energieeffi zienz und Klimaschutz 
beitragen sollen. Der „KFW-Standard“ führt nicht zwangsläufi g zu einer „Einheitsbebauung“. 
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass sich die geplante Bebauung in ihrer Maß-
stäblichkeit, der Anordnung der Baukörper sowie Bau- und Freifl ächengestaltung gut in die 
Umgebung einfügt und zu einer städtebaulichen Aufwertung des Gebiets beiträgt. Oftmals 
führt gerade der Kontrast von Altbauten und neuen Bauformen zu einem attraktiven Stadtbild.

vom: 08.05.2015Stellungnahme von: Jochen Romisch
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Behandlungsvorschlag:

Zu 5.: Die Einschätzung einer (vermeintlichen) Ungleichbehandlung wird zur Kenntnis genom-
men.
Zur Bewertung der Stadtbild-Auswirkungen des Planungsvorhabens wird auf die Ausführun-
gen zu Pkt. 4 verwiesen.

Die durch das Hessische Denkmalsschutzgesetz vorgegebenen Aufl agen sind generell von 
allen Eigentümern denkmalgeschützer Gebäude zu beachten. Dies gilt unabhängig von der 
jeweiligen benachbarten Bebauung. Wie oben bereits angeführt, wurden die von der Denk-
malpfl ege vorgeschlagenen Aufl agen in der überarbeiteten Planung und im Bebauungsplan 
berücksichtigt. 

Zu 6.: Eine Abstimmung zwischen der Universitätsstadt Gießen und den zuständigen Denk-
malfachbehörden (Landesamt für Denkmalpfl ege, Untere Denkmalschutzbehörde) hat sowohl 
im Rahmen der Entwicklung des städtebaulichen Konzeptes als auch der durchgeführten Be-
teiligungsschritte stattgefunden. Die Anregungen der Denkmalschutzbehörden wurden sowohl 
bei der Festsetzung der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, der Gebäudehöhen, der über-
baubaren Grundstücksfl ächen und der Gestaltung der Staffelgeschosse in dem vorliegenden 
Bebauungsplan berücksichtigt.

vom: 08.05.2015Stellungnahme von: Jochen Romisch5.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 7.: Im Jahr 2004 wurde das „Strategische und räumliche Entwicklungskonzept der Uni-
versitätsstadt Gießen (Masterplan) 2020“ als städtebauliches Rahmenkonzept erarbeitet und 
durch die Stadtverordnetenversammlung als informelles Planungsinstrument beschlossen. Der 
Masterplan formuliert entsprechende Zielaussagen zur weiteren städtebaulichen und woh-
nungspolitischen Entwicklung. 
Das Gleisdreieck Aulweg (ehemaliges RKH-Gelände) liegt nach den Aussagen des Master-
plans im Bereich der konsolidierten Siedlungsgebiete. Ein Leitziel des Masterplanes für die 
Gesamtstadt ist auch die Stärkung des Siedlungsbestandes mit einer Priorität in der Innenent-
wicklung und dem Entwicklungsszenario einer kompakten und vernetzten Stadt. Die Besied-
lung einer Brachfl äche mit guter Infrastruktur hat Vorrang vor der Erschließung von Flächen 
im Außenbereich. Die Vorteile der Innenentwicklung liegen insbesondere in der Wiedernutz-
barmachung von Brachfl ächen, der gestalterischen und ökologischen Aufwertung vor allem 
bei Gewerbefl ächen mit hohem Versiegelungsgrad und der Nutzung bereits bestehender Inf-
rastrukturen (kurze Wege, Anbindung an den ÖPNV und die vorhandenen technischen Infra-
strukturen). Demgegenüber stehen als Folgen einer weiteren Zersiedelung der Landschaft die 
Inanspruchnahme von bisher unbebauten Flächen am Stadtrand, die zwangsläufi ge Zunah-
me des motorisierten Individualverkehrs und die kostenintensive Errichtung der notwendigen 
Erschließungsanlagen. Selbstverständlich werden bei Neuplanungen dieser Größenordnung 
wichtige Fragestellungen bspw. zu den Themen Verkehr, Immissionen und Umwelt sowohl 
projektbezogen als auch auf Quartiers- bzw. Stadtteilebene untersucht und auf ihre Verträg-
lichkeit hin überprüft. Vor diesem Hintergrund entspricht die geplante Revitalisierung einer 
innerstädtischen Brachfl äche mit der vorliegenden städtebaulichen Nachfolgekonzeption den 
stadtentwicklungspolitischen Zielen des Magistrats, den Zielen des Masterplans, den regional-
planerischen sowie bundes- und landespolitischen Vorgaben.

Die übergeordnete Betrachtung der beabsichtigten städtebaulichen Gesamtentwicklung für 
das Gemeindegebiet und die sich hieraus ergebende Art der Bodennutzung erfolgt bauleit-
planerisch auf der Ebene des Flächennutzungsplanes. Der Flächennutzungsplan stellt für das 
Plangebiet Gewerbefl äche dar und muss gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der 
Berichtigung an die geplante städtebauliche Entwicklung angepasst werden. Durch die Um-
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Noch zu 7.:
widmung der Gewerbefl äche in eine Wohn- bzw. Mischbaufl äche und die Entwicklung der 
geplanten Bebauung mit dem zukünftigen Nutzungsangebot wird zukünftig eine wesentliche 
Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen im Umfeld des 
Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und als Busdepot mit 
Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Der Anregung, das Plangebiet insgesamt als Allgemeines Wohngebiet (WA) auszu-
weisen, wird nicht entsprochen. Zur Quartiersentwicklung sollen auch zusätzliche Nutzungen 
innerhalb eines kleinen Mischgebietes dienen, von denen auch die Anliegerschaft profi tieren 
wird.
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Universitätsstadt Gießen ist bisher für das Plan-
gebiet „gewerbliche Baufl äche“ dargestellt. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wer-
den entsprechend des abgestimmten Bau- und Nutzungskonzeptes, Allgemeines Wohngebiet 
(WA), Mischgebiet (MI) und für den Bereich des geplanten Parkhauses Besondere Nutzungs-
zweck von Flächen (BFN) festgesetzt. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechen 
somit der geplanten Bebauung mit der angestrebten Nutzungsvielfalt und berücksichtigen 
das bestehende Nutzungsspektrum der umgebenden Bebauung. Der Entwurf des Bebauungs-
planes trägt mit seinen Festsetzungen zur städtebaulichen Entwicklung und Neuordnung im 
Plangebiet und der Umgebung bei.
Die Festsetzung unterschiedlicher  baulicher Nutzungen ermöglicht die Errichtung der drin-
gend benötigten Wohnungen im geschützten Innenbereich des Plangebietes, von gemischt 
genutzten Gebäuden (Wohnen, Büros, Kita, Gastronomie) entlang des Aulweges als Haupt-
verkehrsachse zwischen Schiffenberger - und Leigesterner Weg und die Errichtung eines Park-
hauses im westlichen Teil des ehemaligen RKH-Geländes. Aufgrund der  Lage des Baugebietes 
zwischen überwiegender Wohnnutzung und gemischter Wohn- und gewerblicher Nutzung 
östlich des Aulweges und im Bereich des Schiffenberger Weges wird in der Planung die 
bereits erfolgte städtebauliche Entwicklung aufgenommen. Die bisherige Darstellung im Flä-
chennutzungsplan wird nach Aufstellung des Bebauungsplanes im Wege der Berichtigung 
angepasst.
Die für das Mischgebiet festgesetzte Grundfl ächenzahl (GRZ) von 0,6 entspricht der Vorga-
be bzw. Obergrenze des § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO). Entlang des Aulweges 
kann entsprechend den Erfor-dernissen der angestrebten Nutzung eine höhere Ausnutzung 
der Grundstücke erfolgen. In den Gebäuden sollen neben Wohnungen die geplante Kinderta-
gestätte (Kita), die auch den benachbarten Bewohnern zu Gute kommt, Büros, Gastronomie 
und eine Bäckerei untergebracht werden. Aufgrund der Lage an einer Hauptverkehrsstraße 
bietet sich hier die Festsetzung eines Mischgebietes an.
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Noch zu 1.:
Mit den angestrebten Nutzungen trägt auch die attraktive Gestaltung der Freifl ächen zu einer 
städtebaulichen Aufwertung des Plangebietes und des gesamten Quartiers einschließlich der 
benachbarten Bebauung bei.
Die für die Kindertagestätte und die Büros benötigten Stellplätze werden im Plangebiet paral-
lel zum Aulweg untergebracht. Deren Anbindung erfolgt über die  bereits bestehende Zufahrt. 
Damit kann eine zusätzliche Behinderung des fl ießenden Verkehrs im Aulweg ausgeschlossen 
werden.
Im Rahmen der Bauleitplanung sind grundsätzlich die Belange der Öffentlichkeit und der be-
nachbarten Bewohner einzubeziehen und zu berücksichtigen. Daher erfolgt eine umfassende 
Abwägung ihrer vorgebrachten Anregungen und Bedenken.
Zu Gunsten des mit der gemischten Nutzung erhöhten Grundfl ächen- und Stellplatzbedarfes 
wird die für das Mischgebiet festgesetzte Grundfl ächenzahl (GRZ = 0,6) beibehalten. Die 
Geschossfl ächenzahl (GFZ) beträgt 1,2. Bezogen auf das gesamte Plangebiet wird vorrau-
sichtlich eine maximale Überbauung erreicht, die der Grundfl ächenzahl von 0,4 entspricht.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 2.: Die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der geplanten Gebäudehöhen werden zur 
Kenntnis genommen, allerdings wird weiterhin an der geplanten viergeschossigen Blockrand-
struktur mit großzügig begrünten Innenhöfen festgehalten. 
Eine übermäßige Verschattung der gegenüberliegenden Bebauung entlang des Aulweges ist 
aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, 
der absoluten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen (Ab-
stand von ca. 30,00 m zwischen den Gebäuden) sowie auch der Lage des Plangebietes 
nördlich des Aulweges nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit dieser planungsrechtlichen Festset-
zungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschattungsstudie nachgewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung 
angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten 
Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu 
erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von 
Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist auch in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutz-
behörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Durch die an die Umgebung an-
gepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vorhandene vier- bis fünfgeschossige 
Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser Innenstadtrandlage Gießens prägen 
bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl die Stadtlandschaft.
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Durch die Erstellung eines 3-D-Modells wird zu-
dem die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung 
anschaulich vor Augen geführt.
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Noch zu 2.:
Mit einer erhöhten Geschosszahl kann die Flächeninanspruchnahme für die Bebauung und 
Versiegelung deutlich reduziert werden. Auch die bereits bestehende Bebauung in der Nach-
barschaft ist durch unterschiedliche Geschosszahlen geprägt. Sie reichen von zweigeschos-
siger bis zu fünfgeschossiger Bauweise auch im Bereich des Riegelpfades. Bei der Festle-
gung der zukünftigen Gebäudehöhen wurde nicht das bestehende Verwaltungsgebäude als 
Maßstab zugrunde gelegt, sondern die städtebaulichen Aspekte einer innenstadtverträglichen 
Nachverdichtung und die Förderung der Innenentwicklung.

Zu 3.: Der Anregung, das gesamte Baugebiet als Allgemeines Wohngebiet (WA) festzusetzen, 
wird gem. der Ausführungen zu Pkt. 1 nicht entsprochen. Die Hinweise zur Berechnung der 
Geschossfl ächenzahl werden zur Kenntnis genommen, können aber aufgrund der entspre-
chenden Vorgaben der Baunutzungsverordnung (BauNVO) nicht nachvollzogen werden.
Die Baunutzungsverordnung 1990 gibt die Ermittlung der Geschoßfl äche in § 20 Abs. 3 Satz 
1 BauNVO vor. Demnach sind nur die Geschoßfl ächen der Vollgeschosse zu berücksichtigen. 
Ein Vollgeschoss ist nach den Bestimmungen des § 2 Abs. 4 der Hessischen Bauordnung 
(HBO) ein oberirdisches Geschoss, das eine Mindesthöhe von 2,30 m hat. Ein Staffelgeschoss 
dagegen ist ein oberstes Geschoss mit mindestens einer gegenüber der Außenwand des dar-
unter liegenden Vollgeschosses zurückgesetzten Außenwand. Der Bundesgesetzgeber hat den 
Kommunen in § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO die Möglichkeit offen gehalten in Bebauungsplä-
nen weitergehende Regelungen zur Ermittlung der Geschoßfl äche zu treffen. Die Universitäts-
stadt Gießen macht von dieser Möglichkeit regelmäßig nicht Gebrauch. In dem vorliegenden 
Bebauungsplan besteht aufgrund der großen Abstände der Baukörper sowie der nachgewie-
senen Nichtverschattung der Nachbarbebauung kein Anlass zu weiteren Regelungen. 
Die Hinweise zu dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 07.06.2006 (47C7.05) 
und der Arbeitshilfe des Baufsichts- und Stadtplanungsamtes der Stadt Frankfurt am Main 
werden zur Kenntnis genommen, unterstreichen allerdings genau die weiter oben genannten 
Ausführungen.
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Zu 4.: Die Befürchtung, dass durch Anordnung der Zufahrt und des Zuganges eine Gefähr-
dung für die Kinder besteht, ist unbegründet.
Die Zufahrt erfolgt über die bestehende Anbindung und eine verkehrsberuhigt ausgebaute 
Zufahrt entlang der Stellplätze am Aulweg. Der Bring- und Abholverkehr ist somit abgekoppelt 
vom Durchgangsverkehr im Aulweg. Eine Überlagerung der Verkehre des Aulweges und der 
Kindertagestätte kann ausgeschlossen werden. Die angeführten zusätzlichen Gefährdungspo-
tenziale liegen somit außerhalb des Geländes und haben keine zusätzlichen Auswirkungen. 
Ergänzend erfolgt eine weitere Sicherung durch die vorgesehene Einfriedung zwischen den 
Stellplätzen und dem Aulweg.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 5.: Von einer unverhältnismäßigen Zunahme an Schadstoffemissionen und erhöhten Luft-
belastung durch die Neuplanung ist gegenüber der bisherigen Nutzung des RKH-Geländes als 
Busdepot nicht auszugehen. Die vorgebrachten Anregungen zur Änderung der Gebäudehö-
hen, der überbaubaren Grundstücksfl ächen und des Parkhauses werden nicht berücksichtigt.
Die in der Presse zitierte Stellungnahme des Amtes für Umwelt und Natur bezieht sich auf die 
in der 1. Bürgerinformationsveranstaltung am 15.07.2014 vorgestellte erste städtebauliche 
Konzeption. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes wurden die damali-
gen Anregungen und Hinweise des Amtes für Umwelt und Natur berücksichtigt.
Die aktuelle Stellungnahme des Umweltamtes zum Klima basiert auf der modellgestützten 
Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von Gießen durch 
das Ingenieurbüro GEO-NET Umweltconsulting GmbH aus dem Jahr 2014. 
Die Planungshinweiskarte weist den überbauten Bereich als mäßig bis hoch bioklimatisch be-
lasteten Bereich aus. Für diese Fläche wird eine Entsiegelung, Verbesserung der Durchlüftung, 
Schaffung von Grünbereichen sowie bei Bebauung Blockinnenhofbegrünung empfohlen.
Das inzwischen überarbeitete städtebauliche Konzept strebt eine lockere Blockrandbebauung 
mit großzügig angelegten Frei- und Grünfl ächen an. Eine Behinderung des Kaltluftstromes aus 
der Klingelbachaue kann folglich durch die Freihaltung einer ca. 32,00 m breiten Schneise 
zwischen der vorhandenen Bebauung entlang der Gnauthstraße und der geplanten Bebauung 
ausgeschlossen werden. Somit wird auch zukünftig die Zufuhr von Frischluft in die Innenstadt 
gewährleistet. Ebenso wird eine Verteilung der Frischluft durch die lockere offene Bebauung 
im Plangebiet ermöglicht. Die umfangreichen Frei- und Grünfl ächen einschließlich der Dach- 
und Fassadenbegrünung tragen zu einer erheblichen Verbesserung des Kleinklimas bei.

Gegenüber der in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 15.07.2014 vorgestellten Pla-
nung hat das aktuelle städtebauliche Konzept gemäß der Stellungnahme des Umweltamtes 
vom 13.05.2015 folgende Verbesserungen:
- die Erweiterung des Grünbereich-Korridors in Ost-Westrichtung trägt zur Sicherstel-  
 lung des Weitertransports von Frischluft bei,
- im Vergleich zum ersten städtebaulichen Konzept wurde der Abstand zwischen der  
 vorhandenen Bebauung in der Gnauthstraße zur geplanten Neubebauung verbreitert (s.o),
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Noch zu 5.:
- das Gebäude Ecke Aulweg/Schiffenberger Weg um ca. 25 m zugunsten der Grün- 
 fl äche zurückgenommen,
- den Empfehlungen zur Entsiegelung und Begrünung im Blockinnenbereich sowie zur
 Oberfl ächengestaltung, diese wasserdurchlässig mit günstigen Verdunstungseigen  
 schaften zu befestigen, wurde gefolgt.
Somit wurde im Rahmen des geänderten Bebauungskonzeptes, das dem Bebauungsplan zu-
grunde liegt, den Anregungen des Umweltamtes entsprochen.

Die Planungshinweiskarte bewertet die lufthygienische Situation von Hauptverkehrsstraßen, 
wobei der Schiffenberger Weg als lufthygienisch belastet ausgewiesen wird. Es handelt sich 
um eine Luftbelastung bei austauscharmer Wetterlage. Die Kaltluft produzierende Fläche der 
Klingelbachaue ist frei von verkehrsbedingten Emittenten und kann daher als Frischluftstrom 
zu einer Verbesserung der Luftqualität beitragen. Sicherlich führen Kaltstarts zu einem höhe-
ren Schadstoffausstoß. Die im Parkhaus vorgesehenen Lüftungs- und Filteranlagen sowie die 
modernen Filteranlagen der PKW tragen zu einer erheblichen Minderung der Schadstoffbe-
lastung bei. Gegenüber der ursprünglichen Nutzung des Geländes als Busdepot mit Kaltstarts 
von dieselbetriebenen Bussen im Freien wird sich die zukünftige Schadstoffbelastung durch 
die geplante Wohnbebauung sowohl in der Luft als auch im Bereich des Bodens sicherlich 
erheblich reduzieren.

Die Annahme, dass sich Kosten für die Herstellung einer Tiefgarage nur geringfügig erhöhen, 
entspricht nicht den bisherigen Erfahrungswerten. Darüber hinaus würden die erforderlichen 
baulichen Maßnahmen zu erheblichen Eingriffen in den Boden und somit zu einer weiteren 
Versiegelung der Oberfl äche beitragen. Der angestrebte Grünfl ächenanteil könnte somit nicht 
bzw. nur unter großen baulichen Anstrengungen erreicht werden, was sich wiederum negativ 
auf die klimatischen Verhältnisse auswirken würde.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 6.: Die angeführten Bedenken hinsichtlich möglicher Bodenbelastungen sind in den Text-
lichen Festsetzungen im vorliegenden Bebauungsplanentwurf unter Teil C Kennzeichnungen, 
Hinweise und Nachrichtliche Übernahmen Ziffer 1 sowie in dem zugehörigen Kapitel der 
Begründung bereits ausreichend berücksichtigt.
Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sowie bei 
baugenehmigungsfreien Bauvorhaben das Amt für Umwelt sowie das Regierungspräsidium 
Gießen, Abt. Umwelt rechtzeitig zu beteiligen und bei Aushub- und Bodenarbeiten eine Bau-
begleitung durch einen unabhängigen Gutachter sicher zu stellen ist. Die angegebenen Belas-
tungen sind durch Recherche bekannt und wurden im Rahmen einer Umwelt- und abfalltech-
nischen Bodenuntersuchung ermittelt, hinsichtlich ihrer Gefährdung bewertet und untersucht. 
Somit sind die erforderlichen Anforderungen zum Bodenschutz und Altlastensanierung ausrei-
chend gewährleistet. Der Bauherr ist sich der möglichen Bodenbelastungen bewusst und wird 
die entsprechenden Vorgaben und Aufl agen im Rahmen der Bauarbeiten berücksichtigen.

vom: 13.05.2015Stellungnahme von: Evelyn und Wolfgang Märtin

6.

planung9
Rechteck

planung9
Rechteck



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.

63

Behandlungsvorschlag:

Zu 7.: Die Hinweise zur Bebauung des ehemaligen Heyligenstaedt-Parkplatzes werden zur 
Kenntnis genommen, sind aber nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes.
Die bereits erfolgte Bebauung des ehemaligen Parkplatzes „Heyligenstaedt“ ist nicht als 
Vorlage für das Bebauungskonzept „Gleisdreieck Aulweg“ zu betrachten. Die vorgesehene 
Blockrandbebauung nimmt Bezug auf die bestehenden Straßenfl uchten und berücksichtigt 
einen ausreichenden Abstand zum benachbarten Gebäudebestand, so dass eine Verschat-
tung weitgehend ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus sind im Innenbereich und 
am Gebietsrand die Anlage großzügiger Frei- und Grünfl ächen vorgesehen, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beitragen. Die bisherige Nachfrage nach Wohnungen weist zudem 
auf eine positive Resonanz hin.

Zu 8.: Der Anregung, die Grundfl ächenzahl (GRZ) einheitlich mit 0,4 festzusetzen, wird nicht 
gefolgt. 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den Pkt. 1 und 3 verwiesen.

Zu 9.: Der Anregung wird gefolgt. Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind mit 10,50 m 
Abstand zum Aulweg festgesetzt.

vom: 20.10.2014Stellungnahme von: Evelyn und Wolfgang Märtin
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Behandlungsvorschlag:

Zu 10.: Der Anregung, die Gebäudehöhen auf maximal 3 Vollgeschosse zu begrenzen, wird 
nicht entsprochen.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 2 verwiesen.

Zu 11.: Der Anregung, die überbaubare Grundstücksfl äche im Kreuzungsbereich Riegelpfad/
Aulweg zu verkleinern, wird zugunsten der dort geplanten Nutzungen und deren Raumanfor-
derungen nicht gefolgt.
Die festgesetzten überbaubaren Grundstücksfl ächen fügen sich hinsichtlich ihrer Ausmaße 
grundsätzlich in die umgebende Bebauung ein. Eine Ausnahme stellt hierbei das 54,00 m 
breite Baufenster im südlichen Bereich des Plangebiets an der Kreuzung Riegelpfad/Aulweg 
dar. Ausschlaggebend für diese Festsetzung sind insbesondere die Nutzungsanforderungen 
der an dieser Stelle geplanten Kindertagesstätte. Die Notwendigkeit der Ansiedlung einer Ge-
bietsinfrastruktur ergibt sich aus der städtischen Bedarfsplanung. Im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der städtebaulichen Konzeption wurden im Bereich des Plangebiets verschiedene 
Standorte für die Kindertagesstätte geprüft. Letztlich wurde sich für diesen zentralen Standort 
entschieden, da er verkehrstechnisch gut an das städtische Verkehrsnetz angeschlossen ist und 
auch die Flächen für die gesetzlich notwendigen Grün- und Spielanlagen sehr gut integriert 
werden können. Letztlich handelt es sich bei den festgesetzten überbaubaren Grundstücks-
fl ächen um ein Angebot, das nicht zwangsweise ausgenutzt werden muss und zudem auch 
einen gewissen Spielraum bei der Errichtung der geplanten Baukörper einräumt.

Zu 12.: Der Anregung wird durch die Errichtung eines zentralen Parkhauses zur Befriedigung 
des zukünftigen Stellplatzbedarfes gefolgt.

Zu 13.: Der Anregung, mindestens 20 große Bäume entlang des Aulweges zu pfl anzen, kann 
nicht gefolgt werden. Allerdings soll die gewünschte straßenbegleitende Eingrünung durch die 
Festsetzungen zur Erhaltung der vorhandenen 5 Linden im nördlichen Abschnitt des Aulwe-
ges sowie der Anpfl anzung von insgesamt 9 weiteren standortgerechten Bäumen hergestellt 
werden.

vom: 20.10.2014Stellungnahme von: Evelyn und Wolfgang Märtin
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Behandlungsvorschlag:

Zu 14.: Der Anregung, die Hauseingänge nur im Bereich der Innenhöfe anzulegen, kann in 
großen Teilen entsprochen werden. 
Die Treppenhäuser und Zugänge sind nach den vorliegenden Planungskonzepten vorwiegend 
rückwärtig angeordnet. Die Zuwegungen zu den Wohngebäuden erfolgen im Plangebiet. 
Entlang des Aulweges sind zusätzlich Zugänge zur Kindertagestätte und für die Gastronomie 
vorgesehen, die aber ausschließlich im Plangebiet und nicht direkt an der Straße liegen. Eine 
planungsrechtliche Festsetzung zur Anordnung der Hauseingänge erfolgt nicht und ist in der 
Regel auch nicht begründbar bzw. erforderlich. Die Anbindung des Plangebietes wird über 
die bestehende Zufahrt zum RKH-Gelände sichergestellt. Weitere Zufahrten sind nicht vorge-
sehen.

vom: 20.10.2014Stellungnahme von: Evelyn und Wolfgang Märtin
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Behandlungsvorschlag:

Zu 15.: Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Die Einschätzung, die Anwohner wür-
den nicht ausreichend in die Planung einbezogen und berücksichtigt, kann vom Magistrat 
nicht nachvollzogen werden. Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden neben 
den verfahrensrechtlich notwendigen formellen Beteiligungsschritten insgesamt 3 weitere In-
formationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit durchgeführt.
Im Vorfeld der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit, stellten die Investoren am 
15.07.2014 in einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Kongresshalle ein erstes städ-
tebauliches Konzept für die Bebauung, Nutzung und Erschließung des ehemaligen RKH-Ge-
ländes vor. Bei der Präsentation wurden der Planungsansatz für ein neues Wohnquartier mit 
unterschiedlichen Wohnformen für bis zu 400 neue BewohnerInnen und die vorgesehene Ge-
bietsinfrastruktur erläutert. In der anschließenden Diskussion nutzten die anwesenden Anlieger 
und BürgerInnen die Gelegenheit, wichtige Anregungen und Kritikpunkte vorzubringen, die 
zum Teil in der weiteren Planung und Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes berück-
sichtigt werden konnten.
Nach Einleitung des Bebauungsplanverfahrens im Oktober 2014 und Durchführung der früh-
zeitigen Unterrichtung vom 13. bis 24.10.2014 fand am 25. November 2014 eine öffent-
liche Ortsbegehung auf dem ehemaligen RKH-Gelände mit anschließender Präsentation und 
Diskussion im ehemaligen Verwaltungsgebäude statt. Aufgrund der regen Beteiligung und der 
zahlreich vorgebrachten Anregungen erfolgte im Auftrag der Investoren eine erneute Über-
arbeitung des städtebaulichen Planungskonzeptes in mehreren Varianten, die insbesondere 
die Stellung der Gebäude, ihre Dimensionierung, die Erschließung, die Gestaltung des Park-
hauses, die Freifl ächen und die Nutzung der Dachfl ächen berücksichtigt. Am 25.02.2015 
wurde in einer erneuten Bürgerinformationsveranstaltung im Stadtverordentensitzungssaal der 
Entwurf zum Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“ vorgestellt, in der die Bürge-
rInnen die Gelegenheit hatten, weitere Anregungen und Bedenken vorzubringen.

Die Bevölkerungsentwicklung und der dringende Wohnbedarf zwingen die Stadt Gießen 
die notwendigen Baufl ächen vor dem Hintergrund des umweltpolitischen Ziels der Innen- vor 
Außenentwicklung vorrangig im Innenbereich und hier bevorzugt im Bereich vorhandener 
Brachfl ächen zur Verfügung zu stellen. Im Aufstellungsverfahren wurden insbesondere die

vom: 20.10.2014Stellungnahme von: Evelyn und Wolfgang Märtin
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Noch zu 15.:
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Belange der Denkmalschutzes, die Belange des 
Umweltschutzes, die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen sowie die Belange 
des Verkehrs berücksichtigt. Gemäß gesetzlichen Auftrag wurden in diesem Zusammenhang 
auch die Belange der betroffenen Nachbarschaften einbezogen.
Abwägungsbeachtlich sind aber auch die Interessen von Investoren, die aufgrund der wirt-
schaftlichen Ausgangssituation (Grunderwerb an Höchstpreisen, Rückbau und Altlastsanie-
rung, Neuerschließung) auf eine gewisse Ausnutzung des Baulandes angewiesen sind.

vom: 20.10.2014Stellungnahme von: Evelyn und Wolfgang Märtin
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Die Anregung, eine fußläufi ge Verbindung vom Riegelpfad über das Plangebiet zur 
Stephanstraße herzustellen, wird zur Kenntnis genommen. Allerdings ist die Herstellung einer 
Unterfühung nicht Gegenstand der hier vorliegenden Bauleitplanung und kann aufgrund des 
sehr zeitintensiven Planungs- und Abstimmungsbedarfes nicht abschließend beurteilt werden.
Die Herstellung einer Unterführung mit Fuß- und Radwegeverbindung zur Stephanstraße sollte 
mit der möglichen Planung eines zusätzlichen Haltepunkts der Bahn an der Unterführung Ebel-
straße - Stephanstraße verknüpft werden. Die gesonderte Herstellung einer Unterführung wäre 
neben dem sehr hohen Abstimmungsbedarf zwischen den einzelnen Fachbehörden zusätzlich 
mit hohen Kosten verbunden.

vom: 13.05.2015Stellungnahme von: Walter Heinrich Hochstadt
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Der Anregung, die Gebäudehöhen und die Anzahl der Geschosse zu  Gunsten der 
benachbarten und in Teilen denkmalgeschützten Bebauung zu reduzieren, wird nicht gefolgt. 
Die Bedenken hinsichtlich einer mangelhaften Berücksichtigung der denkmalpfl egerischen Be-
lange werden zurückgewiesen.
Eine wesentliche Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße 
ist aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschos-
se, der absoluten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen 
(Abstand von mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit 
dieser planungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschat-
tungsstudie nachgewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung 
angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten 
Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu 
erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von 
Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung 
bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenver-
sprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist 
nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz 
nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und 
Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der 
vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 
m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-

vom: 14.05.2015Stellungnahme von: Heiner Stroh als Sprecher der
      Bürgerinitiative „Gleisdreieck Aulweg

1.

planung9
Rechteck

planung9
Rechteck

planung9
Rechteck



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.

72

Noch zu 1.:
pfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer 
zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für 
Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen 
werden. 

Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das 
die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung an-
schaulich vor Augen führt.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 2.: Von einer unverhältnismäßigen Zunahme an Schadstoffemissionen und einer erhöhten 
Luftbelastung durch die Neuplanung ist insbesondere im Vergleich zur bisherigen Nutzung des 
RKH-Geländes als Busdepot, nicht auszugehen. Die vorgebrachten Anregungen zur Änderung 
der Gebäudehöhen, der überbaubaren Grundstücksfl ächen und des Parkhauses werden nicht 
berücksichtigt.
Die in der Presse zitierte Stellungnahme des Amtes für Umwelt und Natur bezieht sich auf die 
in der 1. Bürgerinformationsveranstaltung am 15.07.2014 vorgestellte erste städtebauliche 
Konzeption. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes wurden die damali-
gen Anregungen und Hinweise des Amtes für Umwelt und Natur berücksichtigt.
Die aktuelle Stellungnahme des Umweltamtes zum Klima basiert auf der modellgestützten 
Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von Gießen durch 
das Ingenieurbüro GEO-NET Umweltconsulting GmbH aus dem Jahr 2014. 
Die Planungshinweiskarte weist den überbauten Bereich als mäßig bis hoch bioklimatisch be-
lasteten Bereich aus. Für diese Fläche wird eine Entsiegelung, Verbesserung der Durchlüftung, 
Schaffung von Grünbereichen sowie bei Bebauung Blockinnenhofbegrünung empfohlen.
Das inzwischen überarbeitete städtebauliche Konzept strebt eine lockere Blockrandbebauung 
mit großzügig angelegten Frei- und Grünfl ächen an. Eine Behinderung des Kaltluftstromes aus 
der Klingelbachaue kann folglich durch die Freihaltung einer ca. 32,00 m breiten Schneise 
zwischen der vorhandenen Bebauung entlang der Gnauthstraße und der geplanten Bebauung 
ausgeschlossen werden. Somit wird auch zukünftig die Zufuhr von Frischluft in die Innenstadt 
gewährleistet. Ebenso wird eine Verteilung der Frischluft durch die lockere offene Bebauung 
im Plangebiet ermöglicht. Die umfangreichen Frei- und Grünfl ächen einschließlich der Dach- 
und Fassadenbegrünung tragen zu einer erheblichen Verbesserung des Kleinklimas bei.

Gegenüber der in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 15.07.2014 vorgestellten Pla-
nung hat das aktuelle städtebauliche Konzept gemäß der Stellungnahme des Umweltamtes 
vom 13.05.2015 folgende Verbesserungen:
- die Erweiterung des Grünbereich-Korridors in Ost-Westrichtung trägt zur Sicherstel-  
 lung des Weitertransports von Frischluft bei,
- im Vergleich zum ersten städtebaulichen Konzept wurde der Abstand zwischen der  
 vorhandenen Bebauung in der Gnauthstraße zur geplanten Neubebauung verbreitert (s.o),
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Noch zu 2.:
- das Gebäude Ecke Aulweg/Schiffenberger Weg um ca. 25 m zugunsten der Grün- 
 fl äche zurückgenommen,
- den Empfehlungen zur Entsiegelung und Begrünung im Blockinnenbereich sowie zur
 Oberfl ächengestaltung, diese wasserdurchlässig mit günstigen Verdunstungseigen  
 schaften zu befestigen, wurde gefolgt.
Somit wurde im Rahmen des geänderten Bebauungskonzeptes, das dem Bebauungsplan zu-
grunde liegt, den Anregungen des Umweltamtes entsprochen.

Die Planungshinweiskarte bewertet die lufthygienische Situation von Hauptverkehrsstraßen, 
wobei der Schiffenberger Weg als lufthygienisch belastet ausgewiesen wird. Es handelt sich 
um eine Luftbelastung bei austauscharmer Wetterlage. Die Kaltluft produzierende Fläche der 
Klingelbachaue ist frei von verkehrsbedingten Emittenten und kann daher als Frischluftstrom 
zu einer Verbesserung der Luftqualität beitragen. Sicherlich führen Kaltstarts zu einem höhe-
ren Schadstoffausstoß. Die im Parkhaus vorgesehenen Lüftungs- und Filteranlagen sowie die 
modernen Filteranlagen der PKW tragen zu einer erheblichen Minderung der Schadstoffbe-
lastung bei. Gegenüber der ursprünglichen Nutzung des Geländes als Busdepot mit Kaltstarts 
von dieselbetriebenen Bussen im Freien wird sich die zukünftige Schadstoffbelastung durch 
die geplante Wohnbebauung sowohl in der Luft als auch im Bereich des Bodens sicherlich 
erheblich reduzieren.

Die Annahme, dass sich Kosten für die Herstellung einer Tiefgarage nur geringfügig erhöhen, 
entspricht inicht den bisherigen Erfahrungswerten. Darüber hinaus würden die erforderlichen 
baulichen Maßnahmen zu erheblichen Eingriffen in den Boden und somit zu einer weiteren 
Versiegelung der Oberfl äche beitragen. Der angestrebte Grünfl ächenanteil könnte somit nicht 
bzw. nur unter großen baulichen Anstrengungen erreicht werden, was sich wiederum negativ 
auf die klimatischen Verhältnisse auswirken würde.

Zu 3.: Der Anregung, die Anzahl an Wohneinheiten zu begrenzen, wird nicht gefolgt. Zudem 
wird die Befürchtung einer Überbesiedlung des Südviertels aufgrund der aktuell geplanten 
Anzahl an Wohneinheiten nicht geteilt.
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt dem planerischen Ziel, im Siedlungsbereich 
vorhandene Brachfl ächen für eine verdichtete Bauweise u.a. durch Geschosswohnungsbau zu 
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Noch zu 3.:
nutzen, um auf die weitere fl ächenzehrende Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
zu verzichten. Die Anzahl der Vollgeschosse und die damit verbundene Höhe der Gebäude 
ermöglicht eine Bauweise, die einerseits dringend benötigten Wohnraum bereitstellt ander-
seits aber auch eine großzügige Gestaltung der Frei- und Grünfl ächen zulässt, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beiträgt. Dieser Kompromiss schließt eine kleingliedrige Bebauung 
aus, wobei das vorgesehene städtebauliche Konzept die vorhandene Maßstäblichkeit nicht 
sprengt und die Höhe der benachbarten Gebäude berücksichtigt.
Das Argument einer „Übersiedlung“ des Quartiers kann zwar aus der subjektiven Sicht der 
Anwohnerschaft angesichts der vielfältigen Planungsvorhaben insbesondere im Südviertel 
nachempfunden werden. Aufgrund objektiver Bewertungskriterien wie z.B. Verkehrs- und 
Lärmprognosen, sowie der Tatsache, dass es in den meisten Fällen um Konversions- und Erneu-
erungsmaßnahmen geht, kann eine derartige Einschätzung jedoch nicht begründet werden.

Zu 4.: Eine Beeinträchtigung der denkmalgeschützten Bebauung in der unmittelbaren Nach-
barschaft ist nach Einschätzung der zuständigen Denkmalfachbehörden (Landesamt für Denk-
malpfl ege und Untere Denkmalschutzbehörde Universitätsstadt Gießen) nicht zu erwarten. Die 
Erstellung einer Gestaltungssatzung ist auch deshalb nicht erforderlich.
Die städtebauliche Konzeptplanung sowie der vorliegende Bebauungsplan wurden mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Denkmalpfl ege abgestimmt. Deren 
Anregungen wurden insbesondere in der Gestaltung der Staffelgeschosse berücksichtigt. Zur 
vorliegenden Planung bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 
Durch den Höhenversprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu 
den Kulturdenkmälern ist nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler 
gemäß Umgebungsschutz nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwi-
schen geplanten Parkhaus und Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen 
die Abstände zwischen der vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades 
zwischen 27,0 m und 50,0 m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Be-
reich des Wohnblocks Riegelpfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. 
Hier muss generell von einer zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen 
Verschattung durch eine für Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevor-
zugter Lage“ ausgegangen werden.
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Noch zu 4.:
Der Gesetzgeber hat darüber hinaus den Kommunen mittels § 9 Abs. 4 BauGB die Möglich-
keit eingeräumt, dass auf Landesrecht beruhende Festsetzungen in den Bebauungsplänen auf-
genommen werden können. Der Magistrat macht in dem vorliegenden Bebauungsplan davon 
Gebrauch und trifft bestimmte Gestaltungsfestsetzungen. Die Ausarbeitung einer separaten 
Gestaltungssatzung ist fachlich nicht geboten und wäre zudem sehr aufwendig.
Ein Städtebaulicher Vertrag, der über die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes hinaus-
gehende Vorgaben zur Gestaltung enthalten soll, ist nicht erforderlich. 

Zu 5.: Insbesondere in Innenstadtrandlagen ist ein Nebeneinander unterschiedlicher Baustile 
städtebaulich vertretbar und wünschenswert. Die Beurteilung unterschiedlicher Baustile ist oft-
mals mit subjektiven Wahrnehmungen und Empfi ndungen verbunden, die selbstverständlich 
nicht immer den ästhetischen Ansprüchen Einzelner gerecht werden können.
Entsprechend ist auch die umgebende Bebauung im Quartier Riegelpfad, Aulweg und Gn-
authstraße geprägt. Von einem einheitlichen für das Stadtbild besonders prägenden Baustil 
kann nicht ausgegangen werden. Grundsätzlich ist ein Nebeneinander von modernen und 
denkmalpfl egerisch geschützten Gestaltungsmerkmalen zulässig. Aus der Nachbarschaft zu 
Kulturdenkmälern und denkmalpfl egerisch bedeutsamen Gesamtanlagen zwingend die Auf-
stellung einer Gestaltungsatzung herzuleiten, kann insbesondere für dieses Quartier nicht 
nachvollzogen werden. Auch die städtebauliche Entwicklung Gießens wird insbesondere von 
der hohen Nachfrage nach Wohnraum und nachhaltigen Förderung der Innenentwicklung be-
stimmt. Die Gestaltung der Gebäude wird wesentlich vom jeweiligen Zeitgeist und den neuen 
bautechnischen Anforderungen geprägt, die u.a. auch zur Energieeffi ziens und Klimaschutz 
beitragen sollen. Der „KFW-Standard“ führt nicht zwangsläufi g zu einer „Einheitsbebauung“. 
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass sich die geplante Bebauung in seiner 
Maßstäblichkeit, der Anordnung der Baukörper, Bau- und Freifl ächengestaltung gut in die 
Umgebung einfügt und zu einer städtebaulichen Aufwertung des Gebiets beiträgt.Oftmals 
führt gerade der Kontrast von Altbauten und neuen Bauformen zu einem attraktiven Stadtbild.

Die Bevölkerungsentwicklung und der dringende Wohnbedarf zwingen die Stadt Gießen 
die notwendigen Baufl ächen vor dem Hintergrund des umweltpolitischen Ziels der Innen- vor 
Außenentwicklung vorrangig im Innenbereich und hier bevorzugt im Bereich vorhandener 
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Noch zu 5.:
Brachfl ächen zur Verfügung zu stellen. Im Aufstellungsverfahren wurden insbesondere die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Belange der Denkmalschutzes, die Belange des 
Umweltschutzes, die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen sowie die Belange 
des Verkehrs berücksichtigt. Gemäß gesetzlichen Auftrag wurden in diesem Zusammenhang 
auch die Belange der betroffenen Nachbarschaften einbezogen. 

Zu 6.: Die Einschätzung, dass ein relevanter Teil des Plangebietes nicht von der „Umwelt- und 
abfalltechnischen Bodenuntersuchung“ erfasst wird, wird von Seiten des Magistrates nicht 
geteilt. 
Die Verteilung der durchgeführten Bodenproben innerhalb des Plangebietes ist durchaus 
gleichmäßig und repräsentativ. Darüber hinaus bestehen von Seiten des Amtes für Umwelt 
und Natur der Universitätsstadt Gießen gegen die geplante Nutzung der Grundstücke keine 
Bedenken. Aufgrund der vorliegenden Bodenuntersuchung sowie den Hinweisen des Amtes 
für Umwelt und Natur ist der gesamte Geltungsbereich als altlastenverdächtige Flächen gem. 
§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB gekennzeichnet. Im Baugenehmigungsverfahren sind 
das Amt für Umwelt und Natur sowie das Regierungspräsidium Gießen, Abteilung Umwelt, 
rechtzeitig zu beteiligen. Zusätzlich sind sämtliche Aushubarbeiten und Erdbewegungen im 
Rahmen der Baumaßnahmen vor Ort zu überwachen und zu protokollieren. Ebenfalls wird 
darauf hingewiesen, dass weitere vertiefende Untersuchungen notwendig sein können. Ins-
besondere in den Bereichen, die für die Anlage von Grünfl ächen oder Kinderspielplätzen 
vorgesehen sind, kann der Austausch des Bodens notwendig sein. Stärker belastete Teile des 
Bodenaushubs sind zu entsorgen oder anderweitig zu verwerten.
Dennoch wird der Hinweis sowohl an den Investor als auch an die zuständigen Behörden 
weiter geleitet.

Zu 7.: Die Einschätzung, dass die Aussagefähigkeit des Gutachtens nicht gegeben ist, wird 
nicht geteilt.
Es gibt keinen Anlass an der Fachkompetenz des vorliegenden Bodengutachtens zu zweifeln, 
da es sich bei dem Gutachter Geonorm GmbH um ein anerkanntes Ingenieurbüro mit entspre-
chender Fachexpertise handelt.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 6 verwiesen.

vom: 14.05.2015Stellungnahme von: Heiner Stroh als Sprecher der
      Bürgerinitiative „Gleisdreieck Aulweg

5.

6.

7.

planung9
Rechteck

planung9
Rechteck



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.

78

Behandlungsvorschlag:

Zu 8.: Der Forderung nach einer wesentlichen Verringerung der Anzahl der geplanten Wohn-
einheiten aus verkehrlichen und klimatischen Gründen wird nicht entsprochen. Die ange-
strebte Baudichte ist in der Innenstadtrandlage städtebaulich und im Sinne der Stärkung der 
Innenentwicklung und zur Vermeidung zusätzlicher Inanspruchnahme wertvoller Ressourcen 
städtebaulich vertretbar und sinnvoll. Die Verträglichkeit der zusätzlichen Verkehre sowie der 
damit verbundenen Immissionen wurde zudem gutachterlich nachgewiesen.
Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes sowie der Signalsteuerung sind nicht erforderlich.

Von einer unverhältnismäßigen Zunahme an Schadstoffemissionen und erhöhten Luftbelastung 
durch die Neuplanung ist gegenüber der bisherigen Nutzung des RKH-Geländes als Busdepot 
mit täglichen An- und Abfahrten dieselbetriebener Busse einschließlich der Mitarbeiter nicht 
auszugehen. Die zusätzliche Belastung in der Gnauthstraße liegt in der Spitzenstunde bei ca. 
10 Fahrzeugbewegungen in Richtung Schiffenberger Weg und bei ca. 10 Fahrzeugen vom 
Schiffenberger Weg in die Gnauthstraße.
Der Rückstau aufgrund der Schrankenschließungen am Bahnübergang Schiffenberger Weg 
wird gemäß der räumlichen Verteilung durch die neuen Fahrzeugbewegungen in der Spitzen-
stunde mit maximal 35 Kfz/h zusätzlich belastet.  Dies bedeutet bei ca. 7 Schließungen pro 
Stunde eine zusätzliche Belastung von ca. 5 Kfz pro Schließung.
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Beim Bahnübergang Lahn-Kinzigbahn im Aulweg liegt die zusätzliche Belastung voraussicht-
lich bei ca. 1 - 2 zusätzlich wartenden Fahrzeugen pro geschlossener Schranke. Dass die 
Wartezeiten meistens mit laufenden Motoren verbracht werden, lässt sich durch planerische 
Maßnahmen leider nicht beeinfl ussen.
Laut Aussage des Luftreinhalteplans Lahn-Dill wäre eine Verbesserung der verkehrsbedingten 
Stickstoffoxid-Belastung nur durch eine nicht umsetzbare Verkehrsreduzierung um 2/3 des 
gesamten Verkehrsaufkommens möglich.
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Zu 9.: Die Einschätzung, die Anwohner würden nicht ausreichend in die Planung einbezogen 
und berücksichtigt, kann vom Magistrat nicht nachvollzogen werden. Im Zuge der Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden neben den verfahrensrechtlich notwendigen formellen Beteili-
gungsschritten insgesamt 3 weitere Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit durch-
geführt.
Im Vorfeld der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit, stellten die Investoren am 
15.07.2014 in einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Kongresshalle ein erstes städ-
tebauliches Konzept für die Bebauung, Nutzung und Erschließung des ehemaligen RKH-Ge-
ländes vor. Bei der Präsentation wurden der Planungsansatz für ein neues Wohnquartier mit 
unterschiedlichen Wohnformen für bis zu 400 neue BewohnerInnen und die vorgesehene Ge-
bietsinfrastruktur erläutert. In der anschließenden Diskussion nutzten die anwesenden Anlieger 
und BürgerInnen die Gelegenheit, wichtige Anregungen und Kritikpunkte vorzubringen, die 
zum Teil in der weiteren Planung und Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes berück-
sichtigt werden konnten.
Nach Einleitung des Bebauungsplanverfahrens im Oktober 2014 und Durchführung der früh-
zeitigen Unterrichtung vom 13. bis 24.10.2014 fand am 25. November 2014 eine öffent-
liche Ortsbegehung auf dem ehemaligen RKH-Gelände mit anschließender Präsentation und 
Diskussion im ehemaligen Verwaltungsgebäude statt. Aufgrund der regen Beteiligung und der 
zahlreich vorgebrachten Anregungen erfolgte im Auftrag der Investoren eine erneute Über-
arbeitung des städtebaulichen Planungskonzeptes in mehreren Varianten, die insbesondere 
die Stellung der Gebäude, ihre Dimensionierung, die Erschließung, die Gestaltung des Park-
hauses, die Freifl ächen und die Nutzung der Dachfl ächen berücksichtigt. Am 25.02.2015 
wurde in einer erneuten Bürgerinformationsveranstaltung im Stadtverordentensitzungssaal der 
Entwurf zum Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“ vorgestellt, in der die Bürge-
rInnen die Gelegenheit hatten, weitere Anregungen und Bedenken vorzubringen.

Die Bevölkerungsentwicklung und der dringende Wohnbedarf zwingen die Stadt Gießen 
die notwendigen Baufl ächen vor dem Hintergrund des umweltpolitischen Ziels der Innen- vor 
Außenentwicklung vorrangig im Innenbereich und hier bevorzugt im Bereich vorhandener 
Brachfl ächen zur Verfügung zu stellen. Im Aufstellungsverfahren wurden insbesondere die 
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Noch zu 9.:
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Belange der Denkmalschutzes, die Belange des 
Umweltschutzes, die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen sowie die Belange 
des Verkehrs berücksichtigt. Gemäß gesetzlichen Auftrag wurden in diesem Zusammenhang 
auch die Belange der betroffenen Nachbarschaften einbezogen.

Zu 10.: Der Forderung nach einer Reduzierung der geplanten Gebäudehöhen, der Anzahl der 
Vollgeschosse, der überbaubaren Grundstücksfl ächen sowie der Anzahl der Wohneinheiten  
wird nicht nachgekommen. Eine Verschattung der denkmalgeschützten Gebäude muss zudem 
aufgrund der Erkenntnisse der Verschattungsstudie nicht befürchtet werden.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den Pkt. 1, 3 und 4 verwiesen.

Zu 11.: Der Anregung, das Parkhaus vollständig geschlossen auszuführen und auf 3 Geschos-
se zu begrenzen, wird nicht gefolgt. 
Die vorliegenden Ergebnisse der gutachterlichen Untersuchungen zu den Immissionen des 
Parkhauses weisen nach, dass das vorliegende Konzept zum Parkhaus mit geschlossenen 
Nord- und Südfassaden keine erhöhten Lärmwerte für die Bebauung entlang des Riegelpfa-
des und der Gnauthstraße erwarten lässt. Die Immissionsrichtwerte für besonders schützens-
werten Wohnraum werden deutlich unterschritten. Dennoch wird das Stadtplanungsamt den 
Bauherren auf die eingegangene Anregung zur geschlossenen Ausführung des Parkhauses 
hinweisen. Der Bebauungsplan trifft keine planungsrechtlichen Vorgaben zu der offenen oder 
geschlossenen Ausführung der Parkhausfassaden, so dass eine nachträgliche Überarbeitung 
der planerischen Konzeption grundsätzlich möglich ist.
Durch die Anlage eines Parkdecks unterhalb des Geländeniveaus sind maximal 4 Parkdecks 
sichtbar. Die Parkdecks sollen zudem in Split-Level-Bauweise ausgeführt werden, so dass die 
Geschosse nicht in ihrer vollen Höhe räumlich wirksam werden. Der Bebauungsplan begrenzt 
zudem die maximal zulässige Gebäudehöhe auf 175,0 m üNN. Diese liegt unterhalb den 
Gebäudehöhen der Bebauung im Riegelpfad.

Auf die Anlage eines Sportplatzes auf dem Dach des Parkhauses wird verzichtet. 

vom: 22.10.2014Stellungnahme von: Heiner Stroh als Sprecher der
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Behandlungsvorschlag:

Zu 12.: Im Zuge der Variantenprüfung sind verschiedene Standorte für das Parkhaus unter-
sucht worden. Zur Vermeidung zusätzlicher Beeinträchtigungen im Bereich des Aulweges und 
zu Gunsten der geplanten Unterbringung der Kindertagesstätte sowie der Dienstleistungsein-
richtungen wird auf die Verlagerung des Standortes für das Parkhaus verzichtet. Rückstaus 
im Gelände sind nach den Erkenntnissen der gutachterlichen Verkehrsuntersuchung nicht zu 
erwarten.

Zu 13.: Der Anregung wird gefolgt und auf das „Urban Gardening“ auf den Gebäudedächern 
verzichtet.

Zu 14.: Der Anregung wurde gefolgt und ein 3-D-Modell erstellt.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 15.: Die Annahme, dass das vorliegende Lärmgutachten nur die geplante Neubebauung 
berücksichtigt, kann nicht nachvollzogen werden. Darüber hinaus sind die immissionsschutz-
rechtlichen Auswirkungen gutachterlich untersucht und die Verträglichkeit sowohl bezüglich 
der geplanten Neubebauung sowie der vorhandenen Bestandsbebauung nachgewiesen.
Bei der Berechnung der Schallwerte im Plangebiet wurde nur das Gebäude 6 unmittelbar 
neben dem geplanten Parkhaus einbezogen. Ansonsten beziehen sich die im Akustischen 
Gutachten angegebenen Immissionspunkte ausschließlich auf die bestehende Bebauung im 
Bereich des Riegelpfades und der Gnauthstraße. Da die ermittelten Schallimmissionen er-
heblich unter den Immissionsrichtwerten für schutzbedürftige Wohnräume liegen, sind keine 
aufwendigen zusätzlichen Maßnahmen zur Schalldämmung an den bestehenden Wohnge-
bäuden erforderlich. Somit sind eine kostenintensive Dämmung und der Einbau hochwertiger 
Schallschutzfenster nicht erforderlich. Darüber hinaus könnten aktive oder passive Schall-
schutzmaßnahmen, sofern sie denn erforderlich wären, nicht außerhalb des Plangeltungsbe-
reiches festgesetzt werden.

Zu 16.: Die Einschätzung einer zusätzlichen Verkehrs- und Luftbelastung wird nicht geteilt.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den Pkt. 2 und 8 verwiesen.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Von einer unverhältnismäßigen Zunahme an Schadstoffemissionen und einer erhöhten 
Luftbelastung durch die Neuplanung ist insbesondere im Vergleich zur bisherigen Nutzung des 
RKH-Geländes als Busdepot, nicht auszugehen. Die vorgebrachten Anregungen zur Änderung 
der Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen werden nicht berücksichtigt.

Die in der Presse zitierte Stellungnahme des Amtes für Umwelt und Natur bezieht sich auf die 
in der 1. Bürgerinformationsveranstaltung am 15.07.2014 vorgestellte erste städtebauliche 
Konzeption. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes wurden die damali-
gen Anregungen und Hinweise des Amtes für Umwelt und Natur berücksichtigt.
Die aktuelle Stellungnahme des Umweltamtes zum Klima basiert auf der modellgestützten 
Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von Gießen durch 
das Ingenieurbüro GEO-NET Umweltconsulting GmbH aus dem Jahr 2014. 
Die Planungshinweiskarte weist den überbauten Bereich als mäßig bis hoch bioklimatisch be-
lasteten Bereich aus. Für diese Fläche wird eine Entsiegelung, Verbesserung der Durchlüftung, 
Schaffung von Grünbereichen sowie bei Bebauung Blockinnenhofbegrünung empfohlen.
Das inzwischen überarbeitete städtebauliche Konzept strebt eine lockere Blockrandbebauung 
mit großzügig angelegten Frei- und Grünfl ächen an. Eine Behinderung des Kaltluftstromes aus 
der Klingelbachaue kann folglich durch die Freihaltung einer ca. 32,00 m breiten Schneise 
zwischen der vorhandenen Bebauung entlang der Gnauthstraße und der geplanten Bebauung 
ausgeschlossen werden. Somit wird auch zukünftig die Zufuhr von Frischluft in die Innenstadt 
gewährleistet. Ebenso wird eine Verteilung der Frischluft durch die lockere offene Bebauung 
im Plangebiet ermöglicht. Die umfangreichen Frei- und Grünfl ächen einschließlich der Dach- 
und Fassadenbegrünung tragen zu einer erheblichen Verbesserung des Kleinklimas bei.

Gegenüber der in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 15.07.2014 vorgestellten Pla-
nung hat das aktuelle städtebauliche Konzept gemäß der Stellungnahme des Umweltamtes 
vom 13.05.2015 folgende Verbesserungen:
- die Erweiterung des Grünbereich-Korridors in Ost-Westrichtung trägt zur Sicherstel-  
 lung des Weitertransports von Frischluft bei,
- im Vergleich zum ersten städtebaulichen Konzept wurde der Abstand zwischen der  
 vorhandenen Bebauung in der Gnauthstraße zur geplanten Neubebauung verbreitert (s.o),
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Noch zu 1.:
- das Gebäude Ecke Aulweg/Schiffenberger Weg um ca. 25 m zugunsten der Grün- 
 fl äche zurückgenommen,
- den Empfehlungen zur Entsiegelung und Begrünung im Blockinnenbereich sowie zur
 Oberfl ächengestaltung, diese wasserdurchlässig mit günstigen Verdunstungseigen  
 schaften zu befestigen, wurde gefolgt.
Somit wurde im Rahmen des geänderten Bebauungskonzeptes, das dem Bebauungsplan zu-
grunde liegt, den Anregungen des Umweltamtes entsprochen.

Die Planungshinweiskarte bewertet die lufthygienische Situation von Hauptverkehrsstraßen, 
wobei der Schiffenberger Weg als lufthygienisch belastet ausgewiesen wird. Es handelt sich 
um eine Luftbelastung bei austauscharmer Wetterlage. Die Kaltluft produzierende Fläche der 
Klingelbachaue ist frei von verkehrsbedingten Emittenten und kann daher als Frischluftstrom 
zu einer Verbesserung der Luftqualität beitragen. Sicherlich führen Kaltstarts zu einem höhe-
ren Schadstoffausstoß. Die im Parkhaus vorgesehenen Lüftungs- und Filteranlagen sowie die 
modernen Filteranlagen der PKW tragen zu einer erheblichen Minderung der Schadstoffbe-
lastung bei. Gegenüber der ursprünglichen Nutzung des Geländes als Busdepot mit Kaltstarts 
von dieselbetriebenen Bussen im Freien wird sich die zukünftige Schadstoffbelastung durch 
die geplante Wohnbebauung sowohl in der Luft als auch im Bereich des Bodens sicherlich 
erheblich reduzieren.

Zu 2.: Eine gutachterliche Untersuchung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens sowohl hin-
sichtlich der Verkehrsverteilung und Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrsnetzes als 
auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen wurde erstellt und hat die Auswikrungen 
als verträglich eingestuft.
Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
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Noch zu 2.:
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.

Von einer unverhältnismäßigen Zunahme an Schadstoffemissionen und erhöhten Luftbelastung 
durch die Neuplanung ist gegenüber der bisherigen Nutzung des RKH-Geländes als Busdepot 
mit täglichen An- und Abfahrten dieselbetriebener Busse einschließlich der Mitarbeiter nicht 
auszugehen. Die zusätzliche Belastung in der Gnauthstraße liegt in der Spitzenstunde bei ca. 
10 Fahrzeugbewegungen in Richtung Schiffenberger Weg und bei ca. 10 Fahrzeugen vom 
Schiffenberger Weg in die Gnauthstraße.
Der Rückstau aufgrund der Schrankenschließungen am Bahnübergang Schiffenberger Weg 
wird gemäß der räumlichen Verteilung durch die neuen Fahrzeugbewegungen in der Spitzen-
stunde mit maximal 35 Kfz/h zusätzlich belastet. Dies bedeutet bei ca. 7 Schließungen pro 
Stunde eine zusätzliche Belastung von ca. 5 Kfz pro Schließung.

Beim Bahnübergang Lahn-Kinzigbahn im Aulweg liegt die zusätzliche Belastung voraussicht-
lich bei ca. 1 - 2 zusätzlich wartenden Fahrzeugen pro geschlossener Schranke. Dass die 
Wartezeiten meistens mit laufenden Motoren verbracht werden, lässt sich durch planerische 
Maß-nahmen leider nicht beeinfl ussen.
Laut Aussage des Luftreinhalteplans Lahn-Dill wäre eine Verbesserung der verkehrsbedingten 
Stickstoffoxid-Belastung nur durch eine nicht umsetzbare Verkehrsreduzierung um 2/3 des 
gesamten Verkehrsaufkommens möglich.

Die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes erstellten Immissionsgutach-
ten kommen zu dem Ergebnis, dass die geplante Neubebauung entgegen der allgemeinen 
Annahmen tendenziell eher zu einer Verbesserung als zu einer Verschlechterung der Ge-
räuschbelastung durch Schallrefl exionen für die bestehenden Wohnhäuser beiträgt. Lediglich 
im Bereich des Aulwegs ist ein Anstieg von bis zu 0,3 dB zu erwarten, der jedoch deutlich un-
ter der für den Menschen wahrnehmbaren Schwelle von 3 dB liegt. Die geplante Neubebau-
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Noch zu 2.: 
ung wirkt damit für ihre Umgebung wesentlich stärker als Abschirmung vor dem Verkehrslärm 
denn als Refl exionsfl äche. Darüber hinaus wurden auch die Immissionen des Parkhauses für 
die angrenzende Wohnbebauung gutachterlich überprüft und die Einhaltung der relevanten 
Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete (WA) nachgewiesen. 

Zu 3.: Die Einschätzung die Bewohner des Riegelpfads und der Gnauthstraße würden durch  
die Auswirkungen der Fahrzeugbewegungen auf der internen Erschließungsstraße zusätzlich 
belastet wird nicht geteilt. 
Das Verkehrsaufkommen im Bereich der internen Erschließungsstraße wird sowohl in dem 
Akustischen Gutachten „Messung und Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels - ge-
plante Wohnbebauung Aulweg 14-16“ (Seite 11) sowie auch das Akustische Gutachten „Be-
rechnung der Änderung des Verkehrslärms durch geplante Wohnbebauung Aulweg 14-16“ 
(Seite 8) berücksichtigt und in die Berechnungen einbezogen. 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 2 verwiesen.

Zu 4.: Die Anregung, dass der Magistrat sich für das Allgemeinwohl verantwortlich fühlen soll, 
wird bei jeder Bebauungsplanung und Abwägung berücksichtigt und angemessen umgesetzt.

Zu 5.: Der Anregung, die Gebäudehöhe zu reduzieren, wird zu Gunsten des sparsamen und 
schonenden Umgangs mit Grund und Boden nicht entsprochen. Einer Reduzierung der Wohn-
einheiten wird im Sinne eine städtebaulichen Nachverdichtung und der Stärkung der Innen-
entwicklung sowie Gunsten der Nutzung vorhandener und geplanter Infrastruktureinrichtung 
nicht zugestimmt. Der Anregung  zu einer aufgelockerten Bauweise und Erhaltung der Kalt-
luftströme wurde im vorliegenden Bebauungsplan durch die Festsetzung der Baufenster ent-
sprochen.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den Pkt. 1, 2 und 3 verwiesen.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Die Anlage eines weiteren Bahnhaltepunktes im Bereich der Ebelstraße ist nicht Gegen-
stand der aktuellen Bauleitplanung. Dennoch ist die Einrichtung zusätzlicher Haltepunkte auf 
der Strecke der Vogelsbergbahn wie auch der Lahn-Kinzig-Bahn ein verkehrspolitisches Ziel 
des Magistrates (siehe S. 29 der Vereinbarung über die kommunalpolitische Zusammenar-
beit). Daher will sich die Stadt Gießen in Abstimmung mit der Deutschen Bahn diese Option 
offen halten und durch die vorliegende Planung nicht ausschließen.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 2.: Die Einschätzung, die Anwohner würden nicht ausreichend in die Planung einbezogen 
und beteiligt, kann vom Magistrat nicht nachvollzogen werden. Im Zuge der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurden neben den verfahrensrechtlich notwendigen formellen Beteiligungs-
schritten insgesamt 3 weitere Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit durchgeführt. 
Mit der Einführung des „beschleunigten Verfahrens“ hat der Gesetzgeber auf Bundesebene 
den Kommunen ein Instrument an die Hand gegeben, dass wie in dem vorliegenden Fall dazu 
genutzt werden soll brachgefallene, innerstädtische Flächen zu revitalisieren und damit eine 
fl ächensparende, ökologisch nachhaltige Baupolitik zu betreiben.
Im Vorfeld der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit, stellten die Investoren am 
15.07.2014 in einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Kongresshalle ein erstes städte-
bauliches Konzept für die Bebauung, Nutzung und Erschließung des ehemaligen RKH-Ge-
ländes vor. Bei der Präsentation wurden der Planungsansatz für ein neues Wohnquartier mit 
unterschiedlichen Wohnformen für bis zu 400 neue BewohnerInnen und die vorgesehene Ge-
bietsinfrastruktur erläutert. In der anschließenden Diskussion nutzten die anwesenden Anlieger 
und BürgerInnen die Gelegenheit, wichtige Anregungen und Kritikpunkte vorzubringen, die 
zum Teil in der weiteren Planung und Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes berück-
sichtigt werden konnten.
Nach Einleitung des Bebauungsplanverfahrens im Oktober 2014 und Durchführung der früh-
zeitigen Unterrichtung vom 13. bis 24.10.2014 fand am 25. November 2014 eine öffent-
liche Ortsbegehung auf dem ehemaligen RKH-Gelände mit anschließender Präsentation und 
Diskussion im ehemaligen Verwaltungsgebäude statt. Aufgrund der regen Beteiligung und der 
zahlreich vorgebrachten Anregungen erfolgte im Auftrag der Investoren eine erneute Über-
arbeitung des städtebaulichen Planungskonzeptes in mehreren Varianten, die insbesondere 
die Stellung der Gebäude, ihre Dimensionierung, die Erschließung, die Gestaltung des Park-
hauses, die Freifl ächen und die Nutzung der Dachfl ächen berücksichtigt. Am 25.02.2015 
wurde in einer erneuten Bürgerinformationsveranstaltung im Stadtverordentensitzungssaal der 
Entwurf zum Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“ vorgestellt, in der die Bürge-
rInnen die Gelegenheit hatten, weitere Anregungen und Bedenken vorzubringen.
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Noch zu 2.:
Das „beschleunigte Verfahren“ nach § 13a Absatz 1 kann für Bebauungspläne der Innenent-
wicklung angewendet werden, wenn sie für die Wiedernutzbarmachung von brachliegenden 
Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung aufgestellt wer-
den. Neben der Beachtung des großen Interesses der Öffentlichkeit und der benachbarten 
AnwohnerInnen verzichtet die Stadt Gießen grundsätzlich bei Bebauungsplänen der Innenent-
wicklung im Rahmen des beschleunigten Verfahrens auf die Möglichkeit, von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 BauGB abzusehen.

Zu 3.: Der Einschätzung, es fehle an einer städtischen Gesamtplanung, wird widersprochen. 
Die übergeordnete Betrachtung der beabsichtigten städtebaulichen Gesamtentwicklung für 
das Gemeindegebiet und die sich hieraus ergebende Art der Bodennutzung erfolgt bauleitpla-
nerisch auf der Ebene des Flächennutzungsplanes und unter Berücksichtigung weiterer infor-
meller Planungen (z.B. Masterplan) und landes- und bundespolitischer Zielvorgaben (Innen- 
vor Außenentwicklung).
Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet Gewerbefl äche dar und muss gem. § 13a 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung an die geplante städtebauliche Entwicklung 
angepasst werden. Durch die Umwidmung der Gewerbefl äche in eine Wohn- bzw. Mischbau-
fl äche und die Entwicklung der geplanten Bebauung mit dem zukünftigen Nutzungsangebot 
wird zukünftig eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Le-
bensbedingungen im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisen-
bahnwerkstatt und als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewe-
gungen erreicht.

Im Jahr 2004 wurde zudem das „Strategische und räumliche Entwicklungskonzept der Uni-
versitätsstadt Gießen (Masterplan) 2020“ als städtebauliches Rahmenkonzept erarbeitet und 
durch die Stadtverordnetenversammlung als informelles Planungsinstrument beschlossen. Der 
Masterplan formuliert entsprechende Zielaussagen zur weiteren städtebaulichen und woh-
nungspolitischen Entwicklung. 
Das Gleisdreieck Aulweg (RKH-Gelände) liegt nach den Aussagen des Masterplans im Be-
reich der konsolidierten Siedlungsgebiete. Ein Leitziel des Masterplanes für die Gesamtstadt 
ist auch die Stärkung des Siedlungsbestandes mit einer Priorität in der Innenentwicklung und 
dem Entwicklungsszenario einer kompakten und vernetzten Stadt. Die Besiedlung einer Brach-
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Noch zu 3.:
fl äche mit guter Infrastruktur hat Vorrang vor der Erschließung von Flächen im Außenbereich. 
Die Vorteile der Innenentwicklung liegen insbesondere in der Wiedernutzbarmachung von 
Brachfl ächen, der gestalterischen und ökologischen Aufwertung vor allem bei Gewerbefl ä-
chen mit hohem Versiegelungsgrad und der Nutzung bereits bestehender Infrastrukturen (kurze 
Wege, Anbindung an den ÖPNV und die vorhandenen technischen Infrastrukturen). Demge-
gen-über stehen als Folgen einer weiteren Zersiedelung der Landschaft die Inanspruchnahme 
von bisher unbebauten Flächen am Stadtrand, die zwangsläufi ge Zunahme des motorisierten 
Individualverkehrs und die kostenintensive Errichtung der notwendigen Erschließungsanlagen. 
Selbstverständlich werden bei Neuplanungen dieser Größenordnung wichtige Fragestellun-
gen bspw. zu den Themen Verkehr, Immissionen und Umwelt sowohl projektbezogen als auch 
auf Quartiers- bzw. Stadtteilebene untersucht und auf ihre Verträglichkeit hin überprüft. Vor 
diesem Hintergrund entspricht die geplante Revitalisierung einer innerstädtischen Brachfl äche 
mit der vorliegenden städtebaulichen Nachfolgekonzeption den stadtentwicklungspolitischen 
Zielen des Magistrats, den Zielen des Masterplans, den regionalplanerischen sowie bundes- 
und landespolitischen Vorgaben.

Zu 4.: Es kann davon ausgegangen werden, dass die Bewohner durch die notwendigen Rück-
baumaßnahmen nicht über das normale Maß hinaus belastet werden.
Eine zusätzliche Belastung durch Schwerlastverkehr, Lärm und Staub während der Bauphase 
lässt sich grundsätzlich nicht vermeiden. Im Zusammenhang mit der von der geplanten Neu-
bebauung unabhängigen erforderlichen Erneuerung des bestehenden Kanalnetzes sowie der 
Anbindung des Plangebietes an das Fernwärmenetz, wird der Aulweg grundhaft erneuert 
und ausgebaut. Somit wird der derzeit mangelhafte Straßenzustand saniert. Der Investor wird 
im Rahmen der Bauleitung auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften achten und durch 
geeignete Maßnahmen zur Abschirmung die Belastungen während der Bauphase auf ein Min-
destmaß reduzieren. Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt und 
voraussichtlich nach insgesamt 3 Jahre abgeschlossen sein. Die zu erwartenden Rückbau- und 
Hochbaumaßnahmen lassen nicht von einer unangemessenen Belästigung ausgehen, die über 
das üblicherweise zu tolerierende Maß hinaus geht.
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Zu 5.: Eine Belastung durch Bauzeiten über mehrere Jahre ist in innerstädtischen Lagen sowie 
in Neubaugebieten häufi g die Regel und zumutbar. Die Investoren, Bauherrn und Baufi rmen 
sind verpfl ichtet, die geltenden Regeln und gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und die Be-
lastungen durch geeignete Maßnahmen zur Abschirmung während der Bauphase auf ein Min-
destmaß zu reduzieren.
Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt und voraussichtlich nach 
insgesamt 3 Jahre abgeschlossen sein. Die zu erwartenden Rückbau- und Hochbaumaßnah-
men lassen nicht von einer unangemessenen Belästigung ausgehen, die über das üblicherwei-
se zu tolerierende Maß hinaus geht.

Zu 6.: Der Straßenzustand des Aulwegs ist in dem betroffenen Abschnitt nach Begehung durch 
das Tiefbauamt eben nicht als gut einzustufen. Deshalb und wegen notwendiger Arbeiten der 
Versorgungsträger Stadtwerke Gießen AG und Mittelhessische Wasserbetriebe ist  eine grund-
hafte Sanierung des Aulwegs im Zusammenhang mit dieser Maßnahme vorgesehen. Eine 
Wertminderung der angrenzenden Grundstücke durch die Bauarbeiten ist nicht zu erwarten. 
Vielmehr ist eine Attraktivierung des städtebaulichen Umfeldes und damit auch ein Anstieg der 
angrenzenden Grundstücke durch die Umwidmung der Gewerbefl äche in ein gemischgenutz-
tes Wohngebiet zu erwarten.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 4 verwiesen.

Zu 7.: Der Anregung die Gebäudehöhen, die Bauvolumen und die Anzahl der Geschosse zu  
Gunsten der benachbarten und in Teilen denkmalgeschützten Bebauung zu reduzieren wird 
nicht wesentlich gefolgt. 
Eine Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße ist aufgrund 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, der abso-
luten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen (Ab-stand von 
mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit dieser pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschattungsstudie 
nachgewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden.
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Noch zu 7.:
Eine dauerhafte Verschattung angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den 
Ergebnissen der offengelegten Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur 
in den Wintermonaten zu erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der 
besonderen Lage eine von Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung 
bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenver-
sprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist 
nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz 
nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und 
Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der 
vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 
m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-
pfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer 
zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für 
Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen 
werden. Vermutlich wird der größte Teil der Freifl ächen für die Unterbringung der erforderli-
chen Stellplätze genutzt.

Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge 
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft.
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Noch zu 7.:
Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bauordnungsrechtlich 
durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen Mindestabstand 
von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das die städtebaulich 
gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung anschaulich vor Augen 
führt.
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt dem planerischen Ziel, im Siedlungsbereich 
vorhandene Brachfl ächen für eine verdichtete Bauweise u.a. durch Geschosswohnungsbau zu 
nutzen, um auf die weitere fl ächenzehrende Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
zu verzichten. Die Anzahl der Vollgeschosse und die damit verbundene Höhe der Gebäude 
ermöglicht eine Bauweise, die einerseits dringend benötigten Wohnraum bereitstellt ander-
seits aber auch eine großzügige Gestaltung der Frei- und Grünfl ächen zulässt, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beiträgt. Dieser Kompromiss schließt eine kleingliedrige Bebauung 
aus, wobei das vorgesehene städtebauliche Konzept die vorhandene Maßstäblichkeit nicht 
sprengt und die Höhe der benachbarten Gebäude berücksichtigt.

Zu 8.: Eine gutachterliche Untersuchung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens sowohl hin-
sichtlich der Verkehrsverteilung und Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrsnetzes als 
auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen wurde erstellt und hat die Auswirkungen 
als verträglich eingestuft.
Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
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Noch zu 8.:
Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.

Die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes erstellten Immissionsgutach-
ten kommen zu dem Ergebnis, dass die geplante Neubebauung entgegen der allgemeinen 
An-nahmen tendenziell eher zu einer Verbesserung als zu einer Verschlechterung der Ge-
räuschbe-lastung durch Schallrefl exionen für die bestehenden Wohnhäuser beiträgt. Lediglich 
im Bereich des Aulwegs ist ein Anstieg von bis zu 0,3 dB zu erwarten, der jedoch deutlich un-
ter der für den Menschen wahrnehmbaren Schwelle von 3 dB liegt. Die geplante Neubebau-
ung wirkt damit für ihre Umgebung wesentlich stärker als Abschirmung vor dem Verkehrslärm 
denn als Refl exionsfl äche. Darüber hinaus wurden auch die Immissionen des Parkhauses für 
die angren-zende Wohnbebauung gutachterlich überprüft und die Einhaltung der relevanten 
Immissions-richtwerte für Allgemeine Wohngebiete (WA) nachgewiesen.

Zu 9.: Der Anregung, die geplanten Gebäudehöhen aus klimatischen Gründen zu reduzieren, 
wird nicht gefolgt.
Die in der Presse zitierte Stellungnahme des Amtes für Umwelt und Natur bezieht sich auf die 
in der 1. Bürgerinformationsveranstaltung am 15.07.2014 vorgestellte erste städtebauliche 
Konzeption. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes wurden die damali-
gen Anregungen und Hinweise des Amtes für Umwelt und Natur berücksichtigt.
Die aktuelle Stellungnahme des Umweltamtes zum Klima basiert auf der modellgestützten 
Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von Gießen durch 
das Ingenieurbüro GEO-NET Umweltconsulting GmbH aus dem Jahr 2014. 
Die Planungshinweiskarte weist den überbauten Bereich als mäßig bis hoch bioklimatisch be-
lasteten Bereich aus. Für diese Fläche wird eine Entsiegelung, Verbesserung der Durchlüftung, 
Schaffung von Grünbereichen sowie bei Bebauung Blockinnenhofbegrünung empfohlen.
Das inzwischen überarbeitete städtebauliche Konzept strebt eine lockere Blockrandbebauung 
mit großzügig angelegten Frei- und Grünfl ächen an. Eine Behinderung des Kaltluftstromes aus 
der Klingelbachaue kann folglich durch die Freihaltung einer ca. 32,0 m breiten Schneise zwi-
schen der vorhandenen Bebauung entlang der Gnauthstraße und der geplanten Bebauung 
ausgeschlossen werden. Somit wird auch zukünftig die Zufuhr von Frischluft in die Innenstadt 
gewährleistet. Ebenso wird eine Verteilung der Frischluft durch die lockere offene Bebauung 
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Noch zu 9.:
im Plangebiet ermöglicht. Die umfangreichen Frei- und Grünfl ächen einschließlich der Dach- 
und Fassadenbegrünung tragen zu einer erheblichen Verbesserung des Kleinklimas bei.
Gegenüber der in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 15.07.2014 vorgestellten 
Planung hat das aktuelle städtebauliche Konzept gemäß der Stellungnahme des Umweltamtes 
vom 13.05.2015 folgende Verbesserungen:
 - die Erweiterung des Grünbereich-Korridors in Ost-Westrichtung trägt zur   
  Sicherstellung des Weitertransports von Frischluft bei,
 - im Vergleich zum ersten städtebaulichen Konzept wurde der Abstand 
  zwischen der vorhandenen Bebauung in der Gnauthstraße zur geplanten   
  Neubebauung verbreitert (s.o),
 - das Gebäude Ecke Aulweg/Schiffenberger Weg um ca. 25 m zugunsten   
  der Grünfl äche zurückgenommen,
 - den Empfehlungen zur Entsiegelung und Begrünung im Blockinnenbereich  
  sowie zur Oberfl ächengestaltung, diese wasserdurchlässig mit günstigen   
  Verdunstungseigenschaften zu befestigen, wurde gefolgt.
Somit wurde im Rahmen des geänderten Bebauungskonzeptes, das dem Bebauungsplan zu-
grunde liegt, den Anregungen des Umweltamtes entsprochen.

Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbehör-
den auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungsrecht-
lich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauthstraße 
wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit der 
Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Laut Aussage der zuständigen 
Denkmal-schutzbehörden ist von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler 
gemäß Umgebungsschutz § 16.2 HDSchG nicht auszugehen.
Der Anteil der Begrünung wird unter der textlichen Festsetzung A Ziffer 7.2 prozentual zur 
Gundstücksfl äche geregelt. So sind im Allgemeinen Wohngebiet mindestens 50% der Grund-
stücksfl äche zu begrünen. Wenn die Dachfl äche zu 60% begrünt wird, kann diese Fläche 
zu 50% angerechnet werden. Werden bei einer 100m² großen Dachfl äche 60m² begrünt, 
können davon 30m² auf die Begrünung der Grundstückfl äche angerechnet werden. Die An-
rechnung ist gerade zu Gunsten der Förderung des lokalen Klimas wegen der guten Verduns-
tungseigenschaften gerechtfertigt.

vom: 16.10.2014Stellungnahme von: Rosy von Thülen-Stroh

9.

planung9
Rechteck

planung9
Rechteck

planung9
Rechteck



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.

101

Behandlungsvorschlag:

Zu 10.: Der Anregung, die Sport- oder Freizeitanlage auf dem Dach des geplanten mehrge-
schossigen Parkhauses nicht zu realisieren, wird entsprochen. Somit kann eine zusätzliche 
Belastung durch Lärmimmissionen und eine Verletzung der Privatsphäre (Einsehbarkeit in be-
nachbarte Wohnungen) vermieden werden.

Zu 11.: Die Befüchtung schwerwiegender Beeinträchtigungen der Lebensqualität kann nicht 
geteilt werden.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den obenstehenden Punkten verwiesen.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Der Anregung, die Gebäudehöhen und die Anzahl der Geschosse zu Gunsten der 
benachbarten und in Teilen denkmalgeschützten Bebauung zu reduzieren, wird nicht gefolgt. 
Die Bedenken hinsichtlich einer mangelhaften Berücksichtigung der denkmalpfl egerischen Be-
lange werden zurückgewiesen.
Eine wesentliche Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße 
ist aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschos-
se, der absoluten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen 
(Abstand von mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit 
dieser planungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschat-
tungsstudie nachgewiesen.
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten 
Verschattungsstudie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte 
Verschattung angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der 
offengelegten Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermo-
naten zu erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage 
eine von Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung 
bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenver-
sprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist 
nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz 
nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und 
Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der 
vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 
m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-
pfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer 
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Noch zu 1.:
zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für 
Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen 
werden. 

Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das 
die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung an-
schaulich vor Augen führt.

Zu 2.: Der Forderung nach einer wesentlichen Verringerung der Anzahl der geplanten Wohn-
einheiten aus verkehrlichen und klimatischen Gründen wird nicht entsprochen. Die ange-
strebte Baudichte ist in der Innenstadtrandlage städtebaulich und im Sinne der Stärkung der 
Innenentwicklung und zur Vermeidung zusätzlicher Inanspruchnahme wertvoller Ressourcen 
städtebaulich vertretbar und sinnvoll. Die Verträglichkeit der zusätzlichen Verkehre sowie der 
damit verbundenen Immissionen wurde zudem gutachterlich nachgewiesen.

Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsange-
bot eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedin-
gungen im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerk-
statt und als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen 
erreicht. Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde 
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Noch zu 2.: 
sowohl hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswir-
kungen gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und 
Abfahrt zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende 
Straßennetz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maß-
nahmen in ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aul-
weg in Richtung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensi-
oniert und ein Umbau des Knotenpunktes sowie der Signalsteuerung sind nicht erforderlich.

Von einer unverhältnismäßigen Zunahme an Schadstoffemissionen und erhöhten Luftbelastung 
durch die Neuplanung ist gegenüber der bisherigen Nutzung des RKH-Geländes als Busdepot 
mit täglichen An- und Abfahrten dieselbetriebener Busse einschließlich der Mitarbeiter nicht 
auszugehen. Die zusätzliche Belastung in der Gnauthstraße liegt in der Spitzenstunde bei ca. 
10 Fahrzeugbewegungen in Richtung Schiffenberger Weg und bei ca. 10 Fahrzeugen vom 
Schiffenberger Weg in die Gnauthstraße.
Der Rückstau aufgrund der Schrankenschließungen am Bahnübergang Schiffenberger Weg 
wird gemäß der räumlichen Verteilung durch die neuen Fahrzeugbewegungen in der Spitzen-
stunde mit maximal 35 Kfz/h zusätzlich belastet.  Dies bedeutet bei ca. 7 Schließungen pro 
Stunde eine zusätzliche Belastung von ca. 5 Kfz pro Schließung.
Beim Bahnübergang Lahn-Kinzigbahn im Aulweg liegt die zusätzliche Belastung voraussicht-
lich bei ca. 1 - 2 zusätzlich wartenden Fahrzeugen pro geschlossener Schranke. Dass die 
Wartezeiten meistens mit laufenden Motoren verbracht werden, lässt sich durch planerische 
Maß-nahmen leider nicht beeinfl ussen.
Laut Aussage des Luftreinhalteplans Lahn-Dill wäre eine Verbesserung der verkehrsbedingten 
Stickstoffoxid-Belastung nur durch eine nicht umsetzbare Verkehrsreduzierung um 2/3 des 
gesamten Verkehrsaufkommens möglich.

Zu 3.: Der Anregung, die Sport- oder Freizeitanlage auf dem Dach des geplanten mehrge-
schossigen Parkhauses nicht zu realisieren, wird entsprochen. Somit kann eine zusätzliche 
Belastung durch Lärmimmissionen und eine Verletzung der Privatsphäre (Einsehbarkeit in be-
nachbarte Wohnungen) vermieden werden.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Die Einschätzung, die Anwohner würden nicht ausreichend in die Planung einbezogen 
und beteiligt, kann vom Magistrat nicht nachvollzogen werden. Im Zuge der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurden neben den verfahrensrechtlich notwendigen formellen Beteiligungs-
schritten insgesamt 3 weitere Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit durchgeführt.

Im Vorfeld der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit, stellten die Investoren am 
15.07.2014 in einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Kongresshalle ein erstes städ-
tebauliches Konzept für die Bebauung, Nutzung und Erschließung des ehemaligen RKH-Ge-
ländes vor. Bei der Präsentation wurden der Planungsansatz für ein neues Wohnquartier mit 
unterschiedlichen Wohnformen für bis zu 400 neue BewohnerInnen und die vorgesehene Ge-
bietsinfrastruktur erläutert. In der anschließenden Diskussion nutzten die anwesenden Anlieger 
und BürgerInnen die Gelegenheit, wichtige Anregungen und Kritikpunkte vorzubringen, die 
zum Teil in der weiteren Planung und Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes berück-
sichtigt werden konnten.
Nach Einleitung des Bebauungsplanverfahrens im Oktober 2014 und Durchführung der früh-
zeiti-gen Unterrichtung vom 13. bis 24.10.2014 fand am 25. November 2014 eine öffent-
liche Ortsbegehung auf dem ehemaligen RKH-Gelände mit anschließender Präsentation und 
Diskussion im ehemaligen Verwaltungsgebäude statt. Aufgrund der regen Beteiligung und der 
zahlreich vorgebrachten Anregungen erfolgte im Auftrag der Investoren eine erneute Über-
arbeitung des städtebaulichen Planungskonzeptes in mehreren Varianten, die insbesondere 
die Stellung der Gebäude, ihre Dimensionierung, die Erschließung, die Gestaltung des Park-
hauses, die Freifl ächen und die Nutzung der Dachfl ächen berücksichtigt. Am 25.02.2015 
wurde in einer erneuten Bürgerinformationsveranstaltung im Stadtverordentensitzungssaal der 
Entwurf zum Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“ vorgestellt, in der die Bürge-
rInnen die Gelegenheit hatten, weitere Anregungen und Bedenken vorzubringen.
Im Aufstellungsverfahren wurden insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse, die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Belange der 
Denkmalschutzes, die Belange des Umweltschutzes, die umweltbezogenen Aus-wirkungen auf den 
Menschen sowie die Belange des Verkehrs berücksichtigt. Gemäß gesetzlichen Auftrag wurden in 
diesem Zusammenhang auch die Belange der betroffenen Nachbarschaften einbezogen.
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Noch zu 1.:
Abwägungsbeachtlich sind aber auch die Interessen von Investoren, die aufgrund der wirt-
schaftlichen Ausgangssituation (Grunderwerb an Höchstpreisen, Rückbau und Altlastsanie-
rung, Neuerschließung) auf eine gewisse Ausnutzung des Baulandes angewiesen sind.

Zu 2.: Von einer unverhältnismäßigen Zunahme an Schadstoffemissionen und einer erhöhten 
Luftbelastung durch die Neuplanung ist insbesondere im Vergleich zur bisherigen Nutzung des 
RKH-Geländes als Busdepot, nicht auszugehen.
Die in der Presse zitierte Stellungnahme des Amtes für Umwelt und Natur bezieht sich auf die 
in der 1. Bürgerinformationsveranstaltung am 15.07.2014 vorgestellte erste städtebauliche 
Konzeption. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes wurden die damali-
gen Anregungen und Hinweise des Amtes für Umwelt und Natur berücksichtigt.
Die aktuelle Stellungnahme des Umweltamtes zum Klima basiert auf der modellgestützten 
Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von Gießen durch 
das Ingenieurbüro GEO-NET Umweltconsulting GmbH aus dem Jahr 2014. 
Die Planungshinweiskarte weist den überbauten Bereich als mäßig bis hoch bioklimatisch be-
lasteten Bereich aus. Für diese Fläche wird eine Entsiegelung, Verbesserung der Durchlüftung, 
Schaffung von Grünbereichen sowie bei Bebauung Blockinnenhofbegrünung empfohlen.
Das inzwischen überarbeitete städtebauliche Konzept strebt eine lockere Blockrandbebauung 
mit großzügig angelegten Frei- und Grünfl ächen an. Eine Behinderung des Kaltluftstromes aus 
der Klingelbachaue kann folglich durch die Freihaltung einer ca. 32.0 m breiten Schneise  
zwischen der vorhandenen Bebauung entlang der Gnauthstraße und der geplanten Bebauung 
ausgeschlossen werden. Somit wird auch zukünftig die Zufuhr von Frischluft in die Innenstadt 
gewährleistet. Ebenso wird eine Verteilung der Frischluft durch die lockere offene Bebauung 
im Plangebiet ermöglicht. Die umfangreichen Frei- und Grünfl ächen einschließlich der Dach- 
und Fassadenbegrünung tragen zu einer erheblichen Verbesserung des Kleinklimas bei.
Gegenüber der in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 15.07.2014 vorgestellten Pla-
nung hat das aktuelle städtebauliche Konzept gemäß der Stellungnahme des Umweltamtes 
vom 13.05.2015 folgende Verbesserungen:
- die Erweiterung des Grünbereich-Korridors in Ost-Westrichtung trägt zur Sicherstel-  
 lung des Weitertransports von Frischluft bei,
- im Vergleich zum ersten städtebaulichen Konzept wurde der Abstand zwischen der 
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Noch zu 2.:
 vorhandenen Bebauung in der Gnauthstraße zur geplanten Neubebauung verbrei-  
 tert (s.o),
- das Gebäude Ecke Aulweg/Schiffenberger Weg um ca. 25 m zugunsten der Grün     
 fl äche zurückgenommen,
- den Empfehlungen zur Entsiegelung und Begrünung im Blockinnenbereich sowie zur
 Oberfl ächengestaltung, diese wasserdurchlässig mit günstigen Verdunstungseigen-  
 schaften zu befestigen, wurde gefolgt.
Somit wurde im Rahmen des geänderten Bebauungskonzeptes, das dem Bebauungsplan zu-
grunde liegt, den Anregungen des Umweltamtes entsprochen.
Die Planungshinweiskarte bewertet die lufthygienische Situation von Hauptverkehrsstraßen, 
wobei der Schiffenberger Weg als lufthygienisch belastet ausgewiesen wird. Es handelt sich 
um eine Luftbelastung bei austauscharmer Wetterlage. Die Kaltluft produzierende Fläche der 
Klingelbachaue ist frei von verkehrsbedingten Emittenten und kann daher als Frischluftstrom 
zu einer Verbesserung der Luftqualität beitragen. Sicherlich führen Kaltstarts zu einem höhe-
ren Schadstoffausstoß. Die im Parkhaus vorgesehenen Lüftungs- und Filteranlagen sowie die 
modernen Filteranlagen der PKW tragen zu einer erheblichen Minderung der Schadstoffbe-
lastung bei. Gegenüber der ursprünglichen Nutzung des Geländes als Busdepot mit Kaltstarts 
von dieselbetriebenen Bussen im Freien wird sich die zukünftige Schadstoffbelastung durch 
die geplante Wohnbebauung sowohl in der Luft als auch im Bereich des Bodens sicherlich 

erheblich reduzieren.

Zu 3.: Die Verkehrsverträglichkeit wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens untersucht 
und mittels eines Verkehrsgutachtens nachgewiesen. Darüber hinaus muss die erwartete Zu-
nahme an Immissionsbelastungen aufgrund der Ergebnisse der erstellten Akustischen Gutach-
ten zurückgewiesen werden.
Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 

vom: 14.05.2015Stellungnahme von: Franziska Hauser und Ralf Nöcker

2.

3.

planung9
Rechteck

planung9
Rechteck

planung9
Rechteck



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.

109

Noch zu 3.:
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehen-
de Straßennetz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrs-
technische Maßnahmen in ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die 
Linksabbiegerspur im Aulweg in Richtung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstau-
längen ausreichend dimensioniert und ein Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.

Zu 4.: Die Hinweise zur Bebauung des ehemaligen Heyligenstaedt-Parkplatzes werden zur 
Kenntnis genommen, sind aber nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes.
Die bereits erfolgte Bebauung des ehemaligen Parkplatzes „Heyligenstaedt“ ist nicht als 
Vorlage für das Bebauungskonzept „Gleisdreieck Aulweg“ zu betrachten. Die vorgesehene 
Blockrandbebauung nimmt Bezug auf die bestehenden Straßenfl uchten und berücksichtigt 
einen ausreichenden Abstand zum benachbarten Gebäudebestand, so dass eine Verschat-
tung weitgehend ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus sind im Innenbereich und 
am Gebietsrand die Anlage großzügiger Frei- und Grünfl ächen vorgesehen, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beitragen. Die bisherige Nachfrage nach Wohnungen weist zudem 
auf eine positive Resonanz hin.

Insbesondere in Innenstadtrandlagen ist ein Nebeneinander unterschiedlicher Baustile städ-
tebaulich vertretbar und wünschenswert. Die Beurteilung unterschiedlicher Baustile ist oftmals 
mit subjektiven Wahrnehmungen und Empfi ndungen verbunden, die selbstverständlich nicht 
immer den ästhetischen Ansprüchen Einzelner gerecht werden können.
Entsprechend ist auch die umgebende Bebauung im Quartier Riegelpfad, Aulweg und Gn-
authstraße geprägt. Von einem einheitlichen für das Stadtbild besonders prägenden Baustil 
kann nicht ausgegangen werden. Grundsätzlich ist ein Nebeneinander von modernen und 
denkmalpfl egerisch geschützten Gestaltungsmerkmalen zulässig. Aus der Nachbarschaft zu 
Kulturdenkmälern und denkmalpfl egerisch bedeutsamen Gesamtanlagen zwingend die Auf-
stellung einer Gestaltungsatzung herzuleiten, kann insbesondere für dieses Quartier nicht 
nachvollzogen werden. Auch die städtebauliche Entwicklung Gießens wird insbesondere von 
der hohen Nachfrage nach Wohnraum und nachhaltigen Förderung der Innenentwicklung be-
stimmt. Die Gestaltung der Gebäude wird wesentlich vom jeweiligen Zeitgeist und den neuen 
bautechnischen Anforderungen geprägt, die u.a. auch zu Energieeffi zienz und Klimaschutz 
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Noch zu 4.:
beitragen sollen. Der „KFW-Standard“ führt nicht zwangsläufi g zu einer „Einheitsbebauung“. 
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass sich die geplante Bebauung in ihrer 
Maßstäblichkeit, der Anordnung der Baukörper sowie Bau- und Freifl ächengestaltung gut in 
die Umgebung einfügt und zu einer städtebaulichen Aufwertung des Gebiets beiträgt.
Oftmals führt gerade der Kontrast von Altbauten und neuen Bauformen zu einem attraktiven 
Stadtbild.

vom: 14.05.2015Stellungnahme von: Franziska Hauser und Ralf Nöcker

4.

planung9
Rechteck

planung9
Rechteck

planung9
Rechteck



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.

111

Behandlungsvorschlag:

Zu 5.: Der Anregung, einzelne Bäume und die Randeingrünung zu erhalten bzw. durch ent-
sprechende Anpfl anzungen adäquat zu ersetzen, wird gefolgt.
In der Gesamtbewertung zur Ökologischen Bestandsaufnahme der Planungsgruppe Natur 
& Umwelt (PGNU) wird das Gelände aufgrund des hohen Überbauungs- und Versiegelungs-
grades sowie dem Fehlen naturschutzfachlich wertvoller Lebensräume von einer geringen 
Eingriffserheblichkeit ausgegangen. Das Gelände ist wegen des Vorkommens von Zauneid-
echse und Haussperling dennoch lokal bedeutsam. Insgesamt wird sich die geplante Bebau-
ung kaum negativ auf die untersuchten Tierpopulationen auswirken, da die Bahnkörper als 
Lebensraum erhalten bleiben bzw. entsprechende Schutz- und Kompensationsmaßnahmen 
vorgesehen sind. Die geplanten Gebäude werden zudem im ausreichenden Abstand zu den 
Bahnkörpern errichtet, so dass eine Beeinträchtigung nicht zu erwarten ist.
Insgesamt können durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes und durch folgende Maß-
nahmen Beeinträchtigungen von Arten und Biotopen vermindert oder vermieden werden:
- Festlegung des Rodungszeitraums in der Zeit vom 1.Okober bis 28.Februar,
- Erhaltung der Lindenreihe entlang des Aulweges,
- Dachbegrünung mit günstigen Verdunstungseigenschaften zur Verbesserung des 
 lokalen Klimas, Bereitstellung von Lebensräume an trockenwarme Standortbedingun-
 gen angepasste Tierarten und Pfl anzen,
- Insektenfreundliche Außenbeleuchtung,
- Schutz vor Vogelschlag,
- Nisthilfen für geschützte Vogelarten (Mauersegler, Schwalbenarten und Hausperlinge)
 und Fledermausarten,
- Maßnahmen zur Verminderung von Gefahren für die Zauneidechse.

Zu 6.: Der Anregung, die Gebäudehöhen, die Bauvolumen und die Anzahl der Geschosse zu  
Gunsten der benachbarten und in Teilen denkmalgeschützten Bebauung zu reduzieren, wird 
nicht gefolgt. Die Bedenken hinsichtlich einer mangelhaften Berücksichtigung der denkmalpfl e-
gerischen Belange werden zurückgewiesen.
Eine Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße ist aufgrund 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, der abso-
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luten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen (Ab-stand von 
mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit dieser pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschattungsstudie 
nachgewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung 
angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten 
Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu 
erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von 
Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung 
bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenver-
sprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist 
nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz 
nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und 
Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der 
vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 
m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-
pfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer 
zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für 
Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen 
werden. Vermutlich wird der größte Teil der Freifl ächen für die Unterbringung der erforderli-
chen Stellplätze genutzt.

Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
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Noch zu 6.:
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das 
die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung an-
schaulich vor Augen führt.
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt dem planerischen Ziel, im Siedlungsbereich 
vorhandene Brachfl ächen für eine verdichtete Bauweise u.a. durch Geschosswohnungsbau zu 
nutzen, um auf die weitere fl ächenzehrende Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
zu verzichten. Die Anzahl der Vollgeschosse und die damit verbundene Höhe der Gebäude 
ermöglicht eine Bauweise, die einerseits dringend benötigten Wohnraum bereitstellt ander-
seits aber auch eine großzügige Gestaltung der Frei- und Grünfl ächen zulässt, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beiträgt. Dieser Kompromiss schließt eine kleingliedrige Bebauung 
aus, wobei das vorgesehene städtebauliche Konzept die vorhandene Maßstäblichkeit nicht 
sprengt und die Höhe der benachbarten Gebäude berücksichtigt.

Zu 7.: Die Einschätzung, dass die geplante Bebauung einen Blockadeeffekt für die wichtigen 
Kaltluftströme darstellt, wird nicht geteilt.
Im Übrigen wird verwiesen auf die Ausführungen zu Pkt. 2.

Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 4 verwiesen.

Zu 9.: Den Anregungen wurde gefolgt. 
Eine Liste der anzufplanzenden Bäume und die Festsetzung bezüglich anzubringender Nist-
möglichkeiten an den Gebäuden sind in den Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
integriert. Ein Verkehrsgutachten wurde erstellt und die Verträglichkeit gutachterlich nachge-
wiesen.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 10.: Den Anregungen wird größtenteils entsprochen. Verwiesen wird auf die Ausführungen 
zu Pkt. 5.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 0.: Die Aussage, dass die geplante städtebauliche Entwicklung der gewerblichen Brachfl ä-
che grundsätzlich begrüßt wird, wird zur Kenntnis genommen. Durch die vorliegende Planung 
wird das Gebiet insgesamt städtebaulich neu geordnet und aufgewertet.
Gegenüber der bisherigen Nutzung des Geländes als Busdepot wird durch die geplante 
Wohnbebauung mit ergänzenden Infrastruktureinrichtungen (z.B. Kita), attraktiven Freifl ä-
chen, die für Aufenthalt, Kommunikation und die Freizeitgestaltung genutzt werden können 
sowie durch das geplante Parkhaus zu Gunsten einer kompakten Unterbringung der erforder-
lichen Stellplätze eine erhebliche städtebauliche Aufwertung erreicht. Eine erhöhte Belastung 
durch zusätzliches Verkehrsaufkommen ist im Bereich des Aulweges und des Knotenpunktes 
Aulweg/Schiffenberger Weg zu erwarten. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund des städtebaulichen Konzeptes, der Unterbringung des überwiegenden Teils des 
ruhenden Verkehrs in einem geschlossenen Parkhaus, die Lärm- und Schadstoffi mmissionen 
gegenüber der bisherigen Nutzung nicht zunehmen. Dies wird durch die vorliegenden Gut-
achten bestätigt. Ebenso kann der Nachweis über die Leistungsfähigkeit des bestehenden 
Verkehrsnetzes  durch das vorliegende Verkehrsgutachten erbracht werden.

Zu1.: Die Hinweise zur Bebauung des ehemaligen Heyligenstaedt-Parkplatzes werden zur 
Kenntnis genommen, sind aber nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes.
Die bereits erfolgte Bebauung des ehemaligen Parkplatzes „Heyligenstaedt“ ist nicht als 
Vorlage für das Bebauungskonzept „Gleisdreieck Aulweg“ zu betrachten. Die vorgesehene 
Blockrandbebauung nimmt Bezug auf die bestehenden Straßenfl uchten und berücksichtigt 
einen ausreichenden Abstand zum benachbarten Gebäudebestand, so dass eine Verschat-
tung weitgehend ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus sind im Innenbereich und 
am Gebietsrand die Anlage großzügiger Frei- und Grünfl ächen vorgesehen, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beitragen. Die bisherige Nachfrage nach Wohnungen weist zudem 
auf eine positive Resonanz hin.

Im Rahmen einer Folgenutzung, einer Nachverdichtung und Stärkung der Innenentwicklung 
sollen für das in Innenstadtrandlage brachliegende ehemalige RKH-Gelände die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen insbesondere für dringend benötigten Wohnraum geschaffen 
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Noch zu 1.: 
werden. Dies entspricht dem Leitbild und den Zielen des Masterplans der Stadt Gießen. 
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt der hohen Nachfrage nach kleinen Woh-
nungsgrößen. Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende Bebauungskonzept ist in keiner 
Weise sowohl hinsichtlich der Baukörperanordnung als auch in der Dimensionierung und Ges-
taltung der Freifl ächen vergleichbar mit der Bebauung auf dem ehemaligen Heyligenstaedt-
Parkplatz.

Zu 2.: Von einer unverhältnismäßigen Zunahme an Schadstoffemissionen und einer erhöhten 
Luftbelastung durch die Neuplanung ist insbesondere im Vergleich zur bisherigen Nutzung des 
RKH-Geländes als Busdepot, nicht auszugehen. Der Anregung zur Reduzierung der Geschoss-
höhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen wird daher nicht gefolgt.
Die in der Presse zitierte Stellungnahme des Amtes für Umwelt und Natur bezieht sich auf die 
in der 1. Bürgerinformationsveranstaltung am 15.07.2014 vorgestellte erste städtebauliche 
Konzeption. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes wurden die damali-
gen Anregungen und Hinweise des Amtes für Umwelt und Natur berücksichtigt.
Die aktuelle Stellungnahme des Umweltamtes zum Klima basiert auf der modellgestützten 
Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von Gießen durch 
das Ingenieurbüro GEO-NET Umweltconsulting GmbH aus dem Jahr 2014. 
Die Planungshinweiskarte weist den überbauten Bereich als mäßig bis hoch bioklimatisch be-
lasteten Bereich aus. Für diese Fläche wird eine Entsiegelung, Verbesserung der Durchlüftung, 
Schaffung von Grünbereichen sowie bei Bebauung Blockinnenhofbegrünung empfohlen.
Das inzwischen überarbeitete städtebauliche Konzept strebt eine lockere Blockrandbebauung 
mit großzügig angelegten Frei- und Grünfl ächen an. Eine Behinderung des Kaltluftstromes aus 
der Klingelbachaue kann folglich durch die Freihaltung einer ca. 32.0 m breiten Schneise zwi-
schen der vorhandenen Bebauung entlang der Gnauthstraße und der geplanten Bebauung 
ausgeschlossen werden. Somit wird auch zukünftig die Zufuhr von Frischluft in die Innenstadt 
gewährleistet. Ebenso wird eine Verteilung der Frischluft durch die lockere offene Bebauung 
im Plangebiet ermöglicht. Die umfangreichen Frei- und Grünfl ächen einschließlich der Dach- 
und Fassadenbegrünung tragen zu einer erheblichen Verbesserung des Kleinklimas bei.
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Noch zu 2.:
Gegenüber der in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 15.07.2014 vorgestellten Pla-
nung hat das aktuelle städtebauliche Konzept gemäß der Stellungnahme des Umweltamtes 
vom 13.05.2015 folgende Verbesserungen:
- die Erweiterung des Grünbereich-Korridors in Ost-Westrichtung trägt zur Sicherstel-
 lung des Weitertransports von Frischluft bei,
- im Vergleich zum ersten städtebaulichen Konzept wurde der Abstand zwischen der 
 vorhandenen Bebauung in der Gnauthstraße zur geplanten Neubebauung verbrei-
 tert (s.o),
- das Gebäude Ecke Aulweg/Schiffenberger Weg um ca. 25 m zugunsten der Grünf-
 läche zurückgenommen,
- den Empfehlungen zur Entsiegelung und Begrünung im Blockinnenbereich sowie zur 
 Oberfl ächengestaltung, diese wasserdurchlässig mit günstigen Verdunstungseigen-
 schaften zu befestigen, wurde gefolgt.
Somit wurde im Rahmen des geänderten Bebauungskonzeptes, das dem Bebauungsplan zu-
grunde liegt, den Anregungen des Umweltamtes entsprochen.

Ein Verfahrensfehler liegt zudem nicht vor, da im Rahmen der Abwägung die Belange des 
Klimaschutzes und die Stellungnahmen des Umweltamtes einbezogen und berücksichtigt wur-
den. Darüber hinaus handelte es sich bei der Stellungnahme des Amtes für Umwelt und Natur 
um eine verwaltungsinterne Vorabstimmung, die die Überarbeitung des damaligen Konzeptes 
aufgrund Ermittlung der verschiedenen Fachbelange zum Ziel hatte. Daraufhin und im wei-
teren Planungsverlauf wurde das Konzept überarbeitet und die verschiedenen Anregungen 
berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der Belange des Klimas sind eine Reduzierung der Anzahl der Voll-
geschosse und eine Verbeiterung der Lücken zwischen den Gebäuden durch Anpassungen 
der überbaubaren Grundstücksfl ächen nicht erforderlich. Die Anrechnung einer über sechzig-
prozentigen Dachbegrünung mit guten Verdunstungseigenschaften auf die zu begrünenden 
Grundstücksfl ächen ist gerade unter dem Aspekt der Förderung des lokalen Klimas gerecht-
fertigt.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 3.: Der Anregung, die Gebäudehöhen, die Bauvolumen und die Anzahl der Geschosse zu  
Gunsten der benachbarten und in Teilen denkmalgeschützten Bebauung zu reduzieren, wird 
nicht gefolgt. Die Bedenken hinsichtlich einer mangelhaften Berücksichtigung der denkmalpfl e-
gerischen Belange werden zurückgewiesen.
Eine Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße ist aufgrund 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, der abso-
luten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen (Abstand von 
mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit dieser pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschattungsstudie 
nachgewiesen.
Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungsstudie 
überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung angren-
zender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten Verschat-
tungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu erwarten. 
Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von Tages- und 
Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung 
bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenver-
sprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist 
nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz 
nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und 
Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der 
vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 
m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-
pfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer 
zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für 
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Noch zu 3.:
Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen 
werden. 

Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das 
die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung an-
schaulich vor Augen führt.
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt dem planerischen Ziel, im Siedlungsbereich 
vorhandene Brachfl ächen für eine verdichtete Bauweise u.a. durch Geschosswohnungsbau zu 
nutzen, um auf die weitere fl ächenzehrende Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
zu verzichten. Die Anzahl der Vollgeschosse und die damit verbundene Höhe der Gebäude 
ermöglicht eine Bauweise, die einerseits dringend benötigten Wohnraum bereitstellt ander-
seits aber auch eine großzügige Gestaltung der Frei- und Grünfl ächen zulässt, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beiträgt. Dieser Kompromiss schließt eine kleingliedrige Bebauung 
aus, wobei das vorgesehene städtebauliche Konzept die vorhandene Maßstäblichkeit nicht 
sprengt und die Höhe der benachbarten Gebäude berücksichtigt.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 4.: Die Einschätzung, es bestehe eine mangelhafte Nachfrage auf dem Gießener Woh-
nungsmarkt, kann auch bezüglich der im Plangebiet angestrebten Zielgruppen und Woh-
nungstypen nicht nachvollzogen werden. Die bereits bestehende Nachfrage nach Wohnungen 
im Plangebiet weist nach Auskunft des Investors auf gute Bedingungen für die Vermarktung 
hin. Die aktuellen Bevölkerungsprognosen, der demographische Wandel und der Trend zum 
Wohnen in der Stadt tragen zu einer erhöhten Nachfrage bei.
Der Nachfrage nach preiswertem Wohnraum wurde durch die Beschlüsse der städtischen 
Gremien sowie der Forderung nach einer verstärkten Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
entsprochen. Allerdings liegt die Entscheidung über eine verstärkte Förderung gerade auch 
aufgrund der derzeitig bekannten fi nanziellen Situation nicht ausschließlich in der Hoheit der 
Stadt Gießen.
Im Regionalplan Mittelhessen 2010 wird für Gießen bis zum Jahr 2020 ohne angenommenen 
Bevölkerungszuwachs ein Wohnungsbedarf von insgesamt 4.315 Wohnungen angegeben. 
Dies würde eine jährliche Steigerung um ca. 430 Wohnungen bedeuten.
Tatsächlich ist die Bevölkerung von 73.658 Einwohnern mit Hauptwohnsitz im Jahr 2006 auf 
78.838 im Jahr 2013 gestiegen. Dagegen wurden im Zeitraum von 2006 bis 2012 im jähr-
lichen Durchschnitt nur 164 Wohnungen gebaut. Daher kann nicht von einer Überschätzung 
des Trends sondern muss von einem erheblichen Nachholbedarf ausgegangen werden, was 
sich auch durch die faktische Wohnungsnachfrage zeigt.
Nach der Aufgabe der ehemaligen Nutzung des RKH-Geländes als Busdepot besteht für 
das Quartier erheblicher städtebaulicher Entwicklungs- und Neuordnungsbedarf. Das Gelän-
de wird in Abstimmung mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden unter Beachtung der 
denkmalgeschützten Nachbarbebauung städtebaulich aufgewertet. Sowohl das Nutzungs- als 
auch das Bebauungskonzept mit öffentlich nutzbaren Freiräumen werden zu einer Steigerung 
der Lebensqualität im Quartier beitragen.
Entgegen der Befürchtungen negativer Auswirkungen der geplanten Neubebauung in der 
Gnauthstraße wird aufgrund des eingeplanten Abstandes von 32,00 m keine unzumutbare 
Verschattung der Gebäude und Grundstücke zu erwarten sein. Zum Teil erfolgt diese bereits 
durch die vorhandene Bepfl anzung entlang des Bahndamms und auf den Grundstücken oft mit 
immergrünen Bäumen und Sträuchern.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 5.: Eine gutachterliche Untersuchung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens hinsichtlich der 
Verkehrsverteilung und Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrsnetzes wurde erstellt und 
hat die verkehrlichen Auswirkungen als verträglich eingestuft.
Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.

Von einer unverhältnismäßigen Zunahme an Schadstoffemissionen und erhöhten Luftbelastung 
durch die Neuplanung ist gegenüber der bisherigen Nutzung des RKH-Geländes als Busdepot 
mit täglichen An- und Abfahrten dieselbetriebener Busse einschließlich der Mitarbeiter nicht 
auszugehen. Die zusätzliche Belastung in der Gnauthstraße liegt in der Spitzenstunde bei ca. 
10 Fahrzeugbewegungen in Richtung Schiffenberger Weg und bei ca. 10 Fahrzeugen vom 
Schiffenberger Weg in die Gnauthstraße. Der Rückstau aufgrund der Schrankenschließungen 
am Bahnübergang Schiffenberger Weg wird gemäß der räumlichen Verteilung durch die 
neuen Fahrzeugbewegungen in der Spitzenstunde mit maximal 35 Kfz/h zusätzlich belastet.  
Dies bedeutet bei ca. 7 Schließungen pro Stunde eine zusätzliche Belastung von ca. 5 Kfz 
pro Schließung.
Beim Bahnübergang Lahn-Kinzigbahn im Aulweg liegt die zusätzliche Belastung voraussicht-
lich bei ca. 1 - 2 zusätzlich wartenden Fahrzeugen pro geschlossener Schranke. Dass die 
Wartezeiten meistens mit laufenden Motoren verbracht werden, lässt sich durch planerische 
Maßnahmen leider nicht beeinfl ussen.
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Noch zu 5.: 
Die Belastung der internen Erschließung insbesondere der Stichstraße zum geplanten Park-
haus wird bei Zugrundelegung der Berechnungen im Verkehrsgutachten voraussichtlich bei 
100 - 120 Fahrzeugen in der Spitzenstunde liegen. Gemäß den Empfehlungen zur Anlage 
von Erschließungsstraßen kann bei dieser Verkehrsmenge die reine Anliegerstraße als Ver-
kehrsmischfl äche angelegt werden. Die zu erwartenden Fahrzeugbewegungen im Plangebiet 
bewegen sich somit im Bereich der zulässigen Verkehrsbelastung innerhalb von Wohngebie-
ten. Die Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte wurde gutachterlich nachgewiesen. 
Laut Aussage des Luftreinhalteplans Lahn-Dill wäre eine Verbesserung der verkehrsbedingten 
Stickstoffoxid-Belastung nur durch eine nicht umsetzbare Verkehrsreduzierung um 2/3 des 
gesamten Verkehrsaufkommens möglich.

Eine Stellungnahme zu der geplanten Neubebauung durch die Wohnbau Gießen GmbH liegt 
nicht vor und kann somit im Rahmen der Abwägung nicht behandelt werden.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 6.: Die Einschätzung, die Anwohner würden nicht ausreichend in die Planung einbezogen 
und beteiligt, kann vom Magistrat nicht nachvollzogen werden. Im Zuge der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurden neben den verfahrensrechtlich notwendigen formellen Beteiligungs-
schritten insgesamt 3 weitere Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit durchgeführt. 
Mit der Einführung des „beschleunigten Verfahrens“ hat der Gesetzgeber auf Bundesebene 
den Kommunen ein Instrument an die Hand gegeben, dass wie in dem vorliegenden Fall dazu 
genutzt werden soll brachgefallene, innerstädtische Flächen zu revitalisieren und damit eine 
fl ächensparende, ökologisch nachhaltige Baupolitik zu betreiben.
Im Vorfeld der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit, stellten die Investoren am 
15.07.2014 in einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Kongresshalle ein erstes städte-
bauliches Konzept für die Bebauung, Nutzung und Erschließung des ehemaligen RKH-Ge-
ländes vor. Bei der Präsentation wurden der Planungsansatz für ein neues Wohnquartier mit 
unterschiedlichen Wohnformen für bis zu 400 neue BewohnerInnen und die vorgesehene Ge-
bietsinfrastuktur erläutert. In der anschließenden Diskussion nutzten die anwesenden Anlieger 
und BürgerInnen die Gelegenheit, wichtige Anregungen und Kritikpunkte vorzubringen, die 
zum Teil in der weiteren Planung und Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes berück-
sichtigt werden konnten.
Nach Einleitung des Bebauungsplanverfahrens im Oktober 2014 und Durchführung der früh-
zeitigen Unterrichtung vom 13. bis 24.10.2014 fand am 25. November 2014 eine öffent-
liche Ortsbegehung auf dem ehemaligen RKH-Gelände mit anschließender Präsentation und 
Diskussion im ehemaligen Verwaltungsgebäude statt. Aufgrund der regen Beteiligung und der 
zahlreich vorgebrachten Anregungen erfolgte im Auftrag der Investoren eine erneute Über-
arbeitung des städtebaulichen Planungskonzeptes in mehreren Varianten, die insbesondere 
die Stellung der Gebäude, ihre Dimensionierung, die Erschließung, die Gestaltung des Park-
hauses, die Freifl ächen und die Nutzung der Dachfl ächen berücksichtigt. Am 25.02.2015 
wurde in einer erneuten Bürgerinformationsveranstaltung im Stadtverordentensitzungssaal der 
Entwurf zum Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“ vorgestellt, in der die Bürge-
rInnen die Gelegenheit hatten, weitere Anregungen und Bedenken vorzubringen.
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Noch zu 6.:
Das „beschleunigte Verfahren“ nach § 13a Absatz 1 kann für Bebauungspläne der Innenent-
wicklung angewendet werden, wenn sie für die Wiedernutzbarmachung von brachliegenden 
Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung aufgestellt wer-
den. Neben der Beachtung des großen Interesses der Öffentlichkeit und der benachbarten 
AnwohnerInnen verzichtet die Stadt Gießen grundsätzlich bei Bebauungsplänen der Innenent-
wicklung im Rahmen des beschleunigten Verfahrens auf die Möglichkeit, von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 BauGB abzusehen.

Zu 7.: Der Magistrat verwehrt sich gegen den Vorwurf einer „verwirrenden Informationspoli-
tik“ und verweist im Übrigen auf die Pressefreiheit der genannten Zeitungen. 
Der Grundstücksverkauf des ehemaligen RKH-Geländes von der Deutschen Bahn AG an die 
Projektentwicklungsgesellschaft mit einhergehender Kommunikation erfolgte zudem ohne eine 
Beteiligung der Stadt Gießen, die als Nicht-Eigentümerin von den Verkaufsverhandlungen 
ausgeschlossen gewesen ist. 
Die rege Beteiligung im Rahmen frühzeitigen Unterrichtung lässt jedoch darauf schließen, 
dass die Informationspolitik des Magistrates die betroffene Öffentlichkeit erreicht hat.  
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Behandlungsvorschlag:

Zu 8.: Die Einschätzung, dass das Maß der geplanten baulichen Nutzung negative Auswirkun-
gen auf das Klima und die Verkehrsabwicklung hat, wird nicht geteilt. Es bedarf keiner weite-
ren planungsrechtlichen Festsetzungen in dem Bebauungsplan. Der Anregung, das Parkhaus 
unmittelbar an den Aulweg zu verlagern, wird nicht gefolgt.
Im Zuge der Variantenprüfung sind verschiedene Standorte für das Parkhaus untersucht wor-
den. Zur Vermeidung zusätzlicher Beeinträchtigungen im Bereich des Aulweges und zu Guns-
ten der geplanten Unterbringung der Kindertagesstätte sowie der Dienstleistungseinrichtungen 
wird auf die Verlagerung des Standortes für das Parkhaus verzichtet. Rückstaus im Gelände 
sind nach den Erkenntnissen der gutachterlichen Verkehrsuntersuchung nicht zu erwarten.

Im Übrigen wird verwiesen auf die Ausführungen zu den Pkt. 2, 3 und 5.  
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Behandlungsvorschlag:

Zu 9.: Die immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen wurden gutachterlich untersucht und 
die Verträglichkeit sowohl bezüglich der geplanten Neubebauung sowie der vorhandenen 
Bestandsbebauung nachgewiesen.
Bei der Berechnung der Schallwerte im Plangebiet wurde nur das Gebäude 6 unmittelbar 
neben dem geplanten Parkhaus einbezogen. Ansonsten beziehen sich die im Akustischen 
Gutachten angegebenen Immissionspunkte ausschließlich auf die bestehende Bebauung im 
Bereich des Riegelpfades und der Gnauthstraße. Da die ermittelten Schallimmissionen er-
heblich unter den Immissionsrichtwerten für schutzbedürftige Wohnräume liegen, sind keine 
aufwendigen zusätzlichen Maßnahmen zur Schalldämmung an den bestehenden Wohnge-
bäuden erforderlich. Somit sind eine kostenintensive Dämmung und der Einbau hochwertiger 
Schallschutzfenster nicht erforderlich. Darüber hinaus könnten aktive oder passive Schall-
schutzmaßnahmen, sofern sie denn erforderlich wären, nicht außerhalb des Plangeltungsbe-
reiches festgesetzt werden.
Die geplante Gaststätte ist im Gebäude 1 an der Einmündung Aulweg/Schiffenberger Weg 
vorgesehen. Die erforderlichen Stellplätze für die Gäste und Besucher sind unmittelbar am Ge-
bäude vor Ort vorgesehen und planungsrechtlich festgesetzt. Zusätzliche Fahrzeugbewegun-
gen im Parkhaus sind durch die Gaststättenbesucher daher nicht zu erwarten. Im vorliegenden 
Schallgutachten werden sowohl die Tag- und Nachwerte angegeben. Eine Überschreitung der 
Immissionsrichtwerte ist auch für die Nacht nicht zu erwarten.
Messungen vor Ort sind aufgrund der noch nicht realisierten Bebauung und Nutzung des Plan-
gebietes nicht möglich. Daher können unter Einbeziehung der verfügbaren Daten nur durch 
Berechnungen und Prognosen die zu erwartenden Schallimmissionen ermittelt werden. Diese 
liegen aufgrund der angenommenen Maximalwerte in der Regel höher als die messbaren Re-
alwerte. Darüber hinaus gibt es keinen Anlass an den Angaben des Gutachtens zu zweifeln. 
Bei dem Verfasser des Gutachtens handelt es sich um ein anerkanntes Ingenieurbüro und das 
angewandte Verfahren entspricht den Anforderungen an die 6. Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift (TA Lärm) zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
Die vorgeschlagenen ergänzenden Maßnahmen zur Schalldämmung an der Ostseite des 
Parkhauses führen insbesondere zu einer Reduzierung der Schallimmissionen für das Gebäu-
de Nr. 6 im Plangebiet. Darüber hinaus sind geschlossene Nord- und Südfassaden vorgese-
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Noch zu 9.:
hen, die vor allem zu einer Reduzierung der Schallimmissionen an den vorhandenen Gebäu-
den in der Gnauthstraße und im Riegelpfad beitragen. Eine zusätzliche Abschirmung der 
Auffahrtrampen ist nicht erforderlich, da diese in der Mitte des Gebäudes liegen.
Generell ist davon auszugehen, dass durch das geplante Parkhaus keine Schallimmissionen 
zu erwarten sind, die die Immissionsrichtwerte sowohl am Tag als auch nachts überschreiten. 
Zusätzliche Maßnahmen zur Schalldämmung sind aufgrund des Parkhausbetriebes nicht er-
forderlich.

Der Anregung wurde gefolgt und auf die Errichtung von Sportfl ächen auf dem Parkhausdach 
verzichtet.

Zu 10.: Die Bedenken hinsichtlich einer mangelhaften Berücksichtigung der denkmalpfl egeri-
schen Belange werden zurückgewiesen.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 3 verwiesen.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 11.: Der Anregung, die Gebäudehöhen und die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse zu 
reduzieren, wird nicht gefolgt.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 3 verwiesen.

Zu 12.: Der Anregung zur Erstellung eines 3-D-Modells wurde gefolgt und der Öffentlichkeit 
sowohl in der Bürgerinformationsveranstaltung am 25.02.2015 im Stadtverordnetensitzungs-
saal als auch während der Offenlage (zeitweise) gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Verfügung 
gestellt.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Der Einschätzung, es fehle an einer städtischen Gesamtplanung, wird widersprochen. 
Die übergeordnete Betrachtung der beabsichtigten städtebaulichen Gesamtentwicklung für 
das Gemeindegebiet und die sich hieraus ergebende Art der Bodennutzung erfolgt bauleit-
planerisch u.a. auf der Ebene des Flächennutzungsplanes und unter Berücksichtigung weiterer 
informeller Planungen (z.B. Masterplan) und politischer Zielvorgaben (Innen- vor Außenent-
wicklung).
Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet Gewerbefl äche dar und muss gem. § 13a 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung an die geplante städtebauliche Entwicklung 
angepasst werden. Durch die Umwidmung der Gewerbefl äche in eine Wohn- bzw. Mischbau-
fl äche und die Entwicklung der geplanten Bebauung mit dem zukünftigen Nutzungsangebot 
wird zukünftig eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Le-
bensbedingungen im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisen-
bahnwerkstatt und als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewe-
gungen erreicht.

Im Jahr 2004 wurde zudem der „Masterplan der Universitätsstadt Gießen 2020“ als städte-
bauliches Entwicklungskonzept erarbeitet und durch die Stadtverordnetenversammlung als 
informelles Planungsinstrument beschlossen. Der Masterplan enthält u.a. auch eine Bestands-
analyse des Südviertels und formuliert entsprechende Aussagen zur weiteren städtebaulichen 
Entwicklung. 
Das Gleisdreieck Aulweg (RKH-Gelände) liegt nach den Aussagen des Masterplans im Bereich 
der konsolidierten Wohn- und Mischgebiete. Ein Leitziel des Masterplanes für die Gesamt-
stadt ist auch die Stärkung des Siedlungsbestandes mit einer Priorität in der Innenentwicklung 
und dem Entwicklungsszenario einer kompakten und vernetzten Stadt. Die Besiedlung einer 
Brachfl äche mit guter Infrastruktur hat Vorrang vor der Erschließung von Flächen im Außenbe-
reich. Die Vorteile der Innenentwicklung liegen insbesondere in der Wiedernutzbarmachung 
von Brachfl ächen, der gestalterischen und ökologischen Aufwertung vor allem bei Gewerbe-
fl ächen mit hohem Versiegelungsgrad und der Nutzung bereits bestehender Infrastrukturen 
(kurze Wege, Anbindung an den ÖPNV und die vorhandenen technischen Infrastrukturen). 
Demgegenüber stehen als Folgen einer weiteren Zersiedelung der Landschaft die 
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Noch zu 1.: 
Inanspruchnahme von bisher unbebauten Flächen am Stadtrand, die zwangsläufi ge Zunah-
me des motorisierten Individualverkehrs und die kostenintensive Errichtung der notwendigen 
Erschließungsanlagen. Selbstverständlich werden bei Neuplanungen dieser Größenordnung 
wichtige Fragestellungen bspw. zu den Themen Verkehr, Immissionen und Umwelt sowohl 
projektbezogen als auch auf Quartiers- bzw. Stadtteilebene untersucht und auf ihre Verträg-
lichkeit hin überprüft. Vor diesem Hintergrund entspricht die geplante Revitalisierung einer 
innerstädtischen Brachfl äche mit der vorliegenden städtebaulichen Nachfolgekonzeption den 
kommunalpolitischen Zielen des Magistrats und den Zielen des Masterplans.

Zu 2.: Eine gutachterliche Untersuchung des zusätzlichen Verkehrsaufkommen wurde erstellt 
und hat die Verkehrsauswirkungen als hinsichtlich der Verkehrsverteilung und Leistungsfähig-
keit des bestehenden Verkehrsnetzes verträglich eingestuft.
Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.

Zu 3.: Der Anregung, die Gebäudehöhen, die Bauvolumen und die Anzahl der Geschosse zu  
Gunsten der benachbarten und in Teilen denkmalgeschützten Bebauung zu reduzieren, wird 
nicht gefolgt. Die Bedenken hinsichtlich einer mangelhaften Berücksichtigung der denkmalpfl e-
gerischen Belange werden zurückgewiesen.
Eine Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße ist aufgrund 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, der abso-
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Noch zu 3.: 
luten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen (Abstand von 
mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit dieser planungs-
rechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschattungsstudie nach-
gewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung 
angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten 
Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu 
erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von 
Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung 
bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenver-
sprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist 
nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz 
nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und 
Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der 
vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 
m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-
pfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer 
zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für 
Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen 
werden. Vermutlich wird der größte Teil der Freifl ächen für die Unterbringung der erforderli-
chen Stellplätze genutzt.

Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
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Noch zu 3.:
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das 
die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung an-
schaulich vor Augen führt.
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt dem planerischen Ziel, im Siedlungsbereich 
vorhandene Brachfl ächen für eine verdichtete Bauweise u.a. durch Geschosswohnungsbau zu 
nutzen, um auf die weitere fl ächenzehrende Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
zu verzichten. Die Anzahl der Vollgeschosse und die damit verbundene Höhe der Gebäude 
ermöglicht eine Bauweise, die einerseits dringend benötigten Wohnraum bereitstellt ander-
seits aber auch eine großzügige Gestaltung der Frei- und Grünfl ächen zulässt, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beiträgt. Dieser Kompromiss schließt eine kleingliedrige Bebauung 
aus, wobei das vorgesehene städtebauliche Konzept die vorhandene Maßstäblichkeit nicht 
sprengt und die Höhe der benachbarten Gebäude berücksichtigt.

Zu 4.: Der Hinweis zur Zunahme von Immissionen während der Bauphase wird zur Kenntnis 
genommen.
Eine zusätzliche Belastung des Aulwegs durch Schwerlastverkehr, Lärm und Staub während 
der Bauphase lässt sich grundsätzlich nicht vermeiden. Im Zusammenhang mit der von der ge-
planten Neubebauung unabhängigen erforderlichen Erneuerung des bestehenden Kanalnet-
zes sowie der Anbindung des Plangebietes an das Fernwärmenetz, wird der Aulweg grund-
haft erneuert und ausgebaut. Somit wird der derzeit mangelhafte Straßenzustand saniert.
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Noch zu 4.:
Der Investor wird im Rahmen der Bauleitung auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften 
achten und durch geeignete Maßnahmen zur Abschirmung die Belastungen während der Bau-
phase auf ein Mindestmaß reduzieren. Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten 
durchgeführt und voraussichtlich nach insgesamt 3 Jahre abgeschlossen sein. Die zu erwarten-
den Rückbau- und Hochbaumaßnahmen lassen nicht von einer unangemessenen Belästigung 
ausgehen, die über das üblicherweise zu tolerierende Maß hinaus geht.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 5.: Der Anregung, die Gebäudehöhen auf 3 Vollgeschosse zu reduzieren, wird nicht ge-
folgt.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 3 verwiesen.

Zu 6.: Eine Verschattungsstudie wurde erstellt und der der Öffentlichkeit sowohl in der Bürge-
rinformationsveranstaltung am 25.02.2015 im Stadtverordnetensitzungssaal als auch wäh-
rend der Offenlage gem. § 4 Abs. 2 BauGB (zeitweise) zur Verfügung gestellt.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 3 verwiesen.

Zu 7.: Der Anregung, die überbaubaren Grundstücksfl ächen zu reduzieren, wird nicht gefolgt.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 3 verwiesen.

Zu 8.: Der Anregung, das Parkhaus vollständig geschlossen auszuführen und auf 3 Geschosse 
zu begrenzen, wird nicht gefolgt. 
Die vorliegenden Ergebnisse der gutachterlichen Untersuchungen zu den Immissionen des 
Parkhauses weisen nach, dass das vorliegende Konzept zum Parkhaus mit geschlossenen 
Nord- und Südfassaden keine erhöhten Lärmwerte für die Bebauung entlang des Riegelpfa-
des und der Gnauthstraße erwarten lässt. Die Immissionsrichtwerte für besonders schützens-
werten Wohnraum werden deutlich unterschritten. Dennoch wird das Stadtplanungsamt den 
Bauherren auf die eingegangene Anregung zur geschlossenen Ausführung des Parkhauses 
hinweisen. Der Bebauungsplan trifft keine planungsrechtlichen Vorgaben zu der offenen oder 
geschlossenen Ausführung der Parkhausfassaden, so dass eine nachträgliche Überarbeitung 
der planerischen Konzeption grundsätzlich möglich ist. Mit der angestrebten attraktiven Fas-
sadengestaltung und -begrünung erfolgt eine gestalterisch ansprechende Ausführung des Park-
hauses.

Durch die Anlage eines Parkdecks unterhalb des Geländeniveaus sind maximal 4 Parkdecks 
sichtbar. Die Parkdecks sollen zudem in Split-Level-Bauweise ausgeführt werden, so dass die 
Geschosse nicht in ihrer vollen Höhe räumlich wirksam werden. Der Bebauungsplan begrenzt 
zudem die maximal zulässige Gebäudehöhe auf 175,0 m üNN. Diese liegt unterhalb den 
Gebäudehöhen der Bebauung im Riegelpfad.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 9.: Der Anregung, die Sport- oder Freizeitanlage auf dem Dach des geplanten mehrge-
schossigen Parkhauses nicht zu realisieren, wird entsprochen. Somit kann eine zusätzliche 
Belastung durch Lärmimmissionen und eine Verletzung der Privatsphäre (Einsehbarkeit in be-
nachbarte Wohnungen) vermieden werden.

Zu 10.: Der Anregung zur Erstellung eines 3-D-Modells wurde gefolgt und der Öffentlichkeit 
sowohl in der Bürgerinformationsveranstaltung am 25.02.2015 im Stadtverordnetensitzungs-
saal als auch während der Offenlage gem. § 4 Abs. 2 BauGB (zeitweise) zur Verfügung 
gestellt.

Zu 11.: Der Anregung, ein Klimagutachten erstellen zu lassen, wird nicht gefolgt. Im Rahmen 
des Aufstellungsverfahrens hat eine enge Abstimmung des städtebaulichen Konzeptes mit 
dem Amt für Umwelt und Natur der Stadt Gießen stattgefunden und die Planung hinsichtlich 
der Klimaverträglichkeit überarbeitet.
Die aktuelle Stellungnahme des Umweltamtes zum Klima basiert auf der modellgestützten 
Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von Gießen durch 
das Ingenieurbüro GEO-NET Umweltconsulting GmbH aus dem Jahr 2014. 
Die Planungshinweiskarte weist den überbauten Bereich als mäßig bis hoch bioklimatisch be-
lasteten Bereich aus. Für diese Fläche wird eine Entsiegelung, Verbesserung der Durchlüftung, 
Schaffung von Grünbereichen sowie bei Bebauung Blockinnenhofbegrünung empfohlen.
Das inzwischen überarbeitete städtebauliche Konzept strebt eine lockere Blockrandbebauung 
mit großzügig angelegten Frei- und Grünfl ächen an. Eine Behinderung des Kaltluftstromes aus 
der Klingelbachaue kann folglich durch die Freihaltung einer ca. 32.0 m breiten Schneise zwi-
schen der vorhandenen Bebauung entlang der Gnauthstraße und der geplanten Bebauung 
ausgeschlossen werden. Somit wird auch zukünftig die Zufuhr von Frischluft in die Innenstadt 
gewährleistet. Ebenso wird eine Verteilung der Frischluft durch die lockere offene Bebauung 
im Plangebiet ermöglicht. Die umfangreichen Frei- und Grünfl ächen einschließlich der Dach- 
und Fassadenbegrünung tragen zu einer erheblichen Verbesserung des Kleinklimas bei.

Gegenüber der in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 15.07.2014 vorgestellten Plan-
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Noch zu 11.:
nung hat das aktuelle städtebauliche Konzept gemäß der Stellungnahme des Umweltamtes 
vom 13.05.2015 folgende Verbesserungen:
- die Erweiterung des Grünbereich-Korridors in Ost-Westrichtung trägt zur Sicherstel-
 lung des Weitertransports von Frischluft bei,
- im Vergleich zum ersten städtebaulichen Konzept wurde der Abstand zwischen der 
 vorhandenen Bebauung in der Gnauthstraße zur geplanten Neubebauung verbrei-
 tert (s.o),
- das Gebäude Ecke Aulweg/Schiffenberger Weg um ca. 25 m zugunsten der Grünf-
 läche zurückgenommen,
- den Empfehlungen zur Entsiegelung und Begrünung im Blockinnenbereich sowie zur 
 Oberfl ächengestaltung, diese wasserdurchlässig mit günstigen Verdunstungseigen-
 schaften zu befestigen, wurde gefolgt.
Somit wurde im Rahmen des geänderten Bebauungskonzeptes, das dem Bebauungsplan zu-
grunde liegt, den Anregungen des Umweltamtes entsprochen.

Zu 12.: Die Einschätzung zur Verkehrsunverträglichkeit der Planung mit dem angrenzenden 
Verkehrsnetz wird nicht geteilt. 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 2 verwiesen. 

Zu 13.: Der Hinweis zum Schutz der Anwohner vor Belastungen während der Bauphase wird 
zur Kenntnis genommen und an den Bauherren weitergeleitet.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 4 verwiesen.

Zu 14.: Die Annahme, dass das vorliegende Lärmgutachten nur die geplante Neubebauung 
berücksichtigt, kann nicht nachvollzogen werden. Darüber hinaus sind die immissionsschutz-
rechtlichen Auswirkungen gutachterlich untersucht und die Verträglichkeit sowohl mit der ge-
planten Neubebauung sowie der vorhandenen Bestandsbebauung nachgewiesen.
Bei der Berechnung der Schallwerte im Plangebiet wurde nur das Gebäude 6 unmittelbar 
neben dem geplanten Parkhaus einbezogen. Ansonsten beziehen sich die im Akustischen 
Gutachten angegebenen Immissionspunkte ausschließlich auf die bestehende Bebauung im 
Bereich des Riegelpfades und der Gnauthstraße. Da die ermittelten Schallimmissionen erheb-
lich unter den Immissionsrichtwerten für schutzbedürftige Wohnräume liegen, sind keine 
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aufwendigen zusätzlichen Maßnahmen zur Schalldämmung an den bestehenden Wohnge-
bäuden erforderlich. Somit sind eine kostenintensive Dämmung und der Einbau hochwertiger  
Schallschutzfenster nicht erforderlich. Darüber hinaus könnten aktive oder passive Schall-
schutzmaßnahmen, sofern sie denn erforderlich wären, nicht außerhalb des Plangeltungsbe-
reiches festgesetzt werden.
Die geschlossen geplante Ausführung der Nord- und Südfassaden des Parkhauses führen vor 
allem zu einer Reduzierung der Schallimmissionen an den vorhandenen Gebäuden in der 
Gnauthstraße und im Riegelpfad. Eine zusätzliche Abschirmung der Auffahrtrampen ist nicht 
erforderlich, da diese in der Mitte des Gebäudes liegen. Generell ist davon auszugehen, 
dass durch das geplante Parkhaus keine Schallimmissionen zu erwarten sind, die die Immis-
sionsrichtwerte sowohl am Tag als auch nachts überschreiten. Zusätzliche Maßnahmen zur 
Schalldämmung sind aufgrund des Parkhausbetriebes nicht erforderlich.

Die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes erstellten Immissionsgutach-
ten kommen zu dem Ergebnis, dass die geplante Neubebauung entgegen der allgemeinen 
Annahmen tendenziell eher zu einer Verbesserung als zu einer Verschlechterung der Ge-
räuschbelastung durch Schallrefl exionen für die bestehenden Wohnhäuser beiträgt. Lediglich 
im Bereich des Aulwegs ist ein Anstieg von bis zu 0,3 dB zu erwarten, der jedoch deutlich un-
ter der für den Menschen wahrnehmbaren Schwelle von 3 dB liegt. Die geplante Neubebau-
ung wirkt damit für ihre Umgebung wesentlich stärker als Abschirmung vor dem Verkehrslärm 
denn als Refl exionsfl äche. Darüber hinaus wurden auch die Immissionen des Parkhauses für 
die angrenzende Wohnbebauung gutachterlich überprüft und die Einhaltung der relevanten 
Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete (WA) nachgewiesen. 

Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. Eine 
zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl hinsicht-
lich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen gutachter-
lich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt zum 
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Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßennetz 
kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in aus-
reichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Richtung 
Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein Um-
bau des Knotenpunktes nicht erforderlich.
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Zu 1.: Die Einschätzung die Lebensqualität der in der Umgebung des Plangebietes lebenden 
Bewohner würde sich verschlechtern kann nicht nachvollzogen werden. Der Anregung die 
Gebäudehöhen, die Bauvolumen und die Anzahl der Geschosse zu  Gunsten der benachbar-
ten und in Teilen denkmalgeschützten Bebauung zu reduzieren wird nicht gefolgt. Zudem hat 
eine gutachterliche Untersuchung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens sowohl hinsichtlich 
der Verkehrsverteilung und Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrsnetzes als auch der 
immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen stattgefunden und wird als verträglich eingestuft.

Eine Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße ist aufgrund 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, der abso-
luten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen (Ab-stand von 
mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit dieser pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschattungsstudie 
nachgewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung 
angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten 
Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu 
erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von 
Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung 
bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenver-
sprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist 
nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz
nach § 16.2 HDSchG auszugehen. Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und 
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Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der 
vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 
m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-
pfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer 
zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für 
Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen 
werden. 

Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das 
die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung an-
schaulich vor Augen führt.
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt dem planerischen Ziel, im Siedlungsbereich 
vorhandene Brachfl ächen für eine verdichtete Bauweise u.a. durch Geschosswohnungsbau zu 
nutzen, um auf die weitere fl ächenzehrende Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
zu verzichten. Die Anzahl der Vollgeschosse und die damit verbundene Höhe der Gebäude 
ermöglicht eine Bauweise, die einerseits dringend benötigten Wohnraum bereitstellt ander-
seits aber auch eine großzügige Gestaltung der Frei- und Grünfl ächen zulässt, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beiträgt. Dieser Kompromiss schließt eine kleingliedrige Bebauung 
aus, wobei das vorgesehene städtebauliche Konzept die vorhandene Maßstäblichkeit nicht 
sprengt und die Höhe der benachbarten Gebäude berücksichtigt.
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Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.

Die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes erstellten Immissionsgutach-
ten kommen zu dem Ergebnis, dass die geplante Neubebauung entgegen der allgemeinen 
Annahmen tendenziell eher zu einer Verbesserung als zu einer Verschlechterung der Ge-
räuschbelastung durch Schallrefl exionen für die bestehenden Wohnhäuser beiträgt. Lediglich 
im Bereich des Aulwegs ist ein Anstieg von bis zu 0,3 dB zu erwarten, der jedoch deutlich un-
ter der für den Menschen wahrnehmbaren Schwelle von 3 dB liegt. Die geplante Neubebau-
ung wirkt damit für ihre Umgebung wesentlich stärker als Abschirmung vor dem Verkehrslärm 
denn als Refl exionsfl äche. Darüber hinaus wurden auch die Immissionen des Parkhauses für 
die angrenzende Wohnbebauung gutachterlich überprüft und die Einhaltung der relevanten 
Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete (WA) nachgewiesen.

Zu 2.: Den Vorwurf einer investorengesteuerten Stadtentwicklung weist der Magistrat deutlich 
zurück. Die Planungshoheit liegt ausschließlich bei der Universitätsstadt Gießen. 
Die Bevölkerungsentwicklung und der dringende Wohnbedarf zwingen die Stadt Gießen 
die notwendigen Baufl ächen vor dem Hintergrund des umweltpolitischen Ziels der Innen- vor 
Außenentwicklung vorrangig im Innenbereich und hier bevorzugt im Bereich vorhandener 
Brachfl ächen zur Verfügung zu stellen. Im Aufstellungsverfahren wurden insbesondere die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die sozialen und 
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kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Belange der Denkmalschutzes, die Belange des 
Umweltschutzes, die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen sowie die Belange 
des Verkehrs berücksichtigt. Gemäß gesetzlichen Auftrag wurden in diesem Zusammenhang 
auch die Belange der betroffenen Nachbarschaften einbezogen. 

Zu 3.: Der Hinweis zur Einschätzung der politischen Auswirkungen wird zur Kenntnis genom-
men.
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Zu 1.: Der Anregung die Gebäudehöhen und die Anzahl der Geschosse zu Gunsten der be-
nachbarten und in Teilen denkmalgeschützten Bebauung zu reduzieren wird nicht gefolgt.
Eine Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße ist aufgrund 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, der abso-
luten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen (Ab-stand von 
mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit dieser pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschattungsstudie 
nachgewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung 
angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten 
Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu 
erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von 
Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbehör-
den auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungsrechtlich 
festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauthstraße wirk-
samen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit der Eindruck 
einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung bestehen aus 
denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenversprung des Ge-
ländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist nicht von einer 
gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz nach § 16.2 
HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und Gebäude 
Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der vorhandenen 
und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 m. Die Abstän-
de zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-pfad/Aulweg/
Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer zumutbaren 
Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für Gießen typische 
verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen werden. 
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Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das 
die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung an-
schaulich vor Augen führt.
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt dem planerischen Ziel, im Siedlungsbereich 
vorhandene Brachfl ächen für eine verdichtete Bauweise u.a. durch Geschosswohnungsbau zu 
nutzen, um auf die weitere fl ächenzehrende Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
zu verzichten. Die Anzahl der Vollgeschosse und die damit verbundene Höhe der Gebäude 
ermöglicht eine Bauweise, die einerseits dringend benötigten Wohnraum bereitstellt ander-
seits aber auch eine großzügige Gestaltung der Frei- und Grünfl ächen zulässt, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beiträgt. Dieser Kompromiss schließt eine kleingliedrige Bebauung 
aus, wobei das vorgesehene städtebauliche Konzept die vorhandene Maßstäblichkeit nicht 
sprengt und die Höhe der benachbarten Gebäude berücksichtigt.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 2.: Die Annahme, dass das vorliegende Lärmgutachten nur die geplante Neubebauung 
berücksichtigt, kann nicht nachvollzogen werden. Darüber hinaus sind die immissionsschutz-
rechtlichen Auswirkungen gutachterlich untersucht und die Verträglichkeit sowohl bezüglich 
der geplanten Neubebauung sowie der vorhandenen Bestandsbebauung nachgewiesen.
Bei der Berechnung der Schallwerte im Plangebiet wurde nur das Gebäude 6 unmittelbar 
neben dem geplanten Parkhaus einbezogen. Ansonsten beziehen sich die im Akustischen 
Gutachten angegebenen Immissionspunkte ausschließlich auf die bestehende Bebauung im 
Bereich des Riegelpfades und der Gnauthstraße. Da die ermittelten Schallimmissionen er-
heblich unter den Immissionsrichtwerten für schutzbedürftige Wohnräume liegen, sind keine 
aufwendigen zusätzlichen Maßnahmen zur Schalldämmung an den bestehenden Wohnge-
bäuden erforderlich. Somit sind eine kostenintensive Dämmung und der Einbau hochwertiger 
Schallschutzfenster nicht erforderlich. Darüber hinaus könnten aktive oder passive Schall-
schutzmaßnahmen, sofern sie denn erforderlich wären, nicht außerhalb des Plangeltungsbe-
reiches festgesetzt werden.
Die geschlossen geplante Ausführung der Nord- und Südfassaden des Parkhauses führen vor 
allem zu einer Reduzierung der Schallimmissionen an den vorhandenen Gebäuden in der 
Gnauthstraße und im Riegelpfad. Eine zusätzliche Abschirmung der Auffahrtrampen ist nicht 
erforderlich, da diese in der Mitte des Gebäudes liegen. Generell ist davon auszugehen, 
dass durch das geplante Parkhaus keine Schallimmissionen zu erwarten sind, die die Immis-
sionsrichtwerte sowohl am Tag als auch nachts überschreiten. Zusätzliche Maßnahmen zur 
Schalldämmung sind aufgrund des Parkhausbetriebes nicht erforderlich.

Die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes erstellten Immissionsgutach-
ten kommen zu dem Ergebnis, dass die geplante Neubebauung entgegen der allgemeinen 
Annahmen tendenziell eher zu einer Verbesserung als zu einer Verschlechterung der Ge-
räuschbelastung durch Schallrefl exionen für die bestehenden Wohnhäuser beiträgt. Lediglich 
im Bereich des Aulwegs ist ein Anstieg von bis zu 0,3 dB zu erwarten, der jedoch deutlich un-
ter der für den Menschen wahrnehmbaren Schwelle von 3 dB liegt. Die geplante Neubebau-
ung wirkt damit für ihre Umgebung wesentlich stärker als Abschirmung vor dem Verkehrslärm 
denn als Refl exionsfl äche. Darüber hinaus wurden auch die Immissionen des Parkhauses für 
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Noch zu 2.:
die angrenzende Wohnbebauung gutachterlich überprüft und die Einhaltung der relevanten 
Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete (WA) nachgewiesen. 

Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.
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Behandlungsvorschlag:
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Der Anregung die Gebäudehöhen, die Bauvolumen und die Anzahl der Geschosse zu  
Gunsten der benachbarten und in Teilen denkmalgeschützten Bebauung zu reduzieren, wird 
nicht gefolgt. 
Eine Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße ist aufgrund 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, der abso-
luten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen (Abstand von 
mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit dieser pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschattungsstudie 
nachgewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung 
angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten 
Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu 
erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von 
Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung 
bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenver-
sprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist 
nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz 
nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und 
Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der 
vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 
m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-
pfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer 
zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für 
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Noch zu 1.:
Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen 
werden. 

Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das 
die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung an-
schaulich vor Augen führt.
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt dem planerischen Ziel, im Siedlungsbereich 
vorhandene Brachfl ächen für eine verdichtete Bauweise u.a. durch Geschosswohnungsbau zu 
nutzen, um auf die weitere fl ächenzehrende Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
zu verzichten. Die Anzahl der Vollgeschosse und die damit verbundene Höhe der Gebäude 
ermöglicht eine Bauweise, die einerseits dringend benötigten Wohnraum bereitstellt ander-
seits aber auch eine großzügige Gestaltung der Frei- und Grünfl ächen zulässt, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beiträgt. Dieser Kompromiss schließt eine kleingliedrige Bebauung 
aus, wobei das vorgesehene städtebauliche Konzept die vorhandene Maßstäblichkeit nicht 
sprengt und die Höhe der benachbarten Gebäude berücksichtigt.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 2.: Eine Verschattungsstudie wurde erstellt und der Öffentlichkeit sowohl in der Bürgerin-
formationsveranstaltung am 25.02.2015 im Stadtverordnetensitzungssaal als auch während 
der Offenlage gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Verfügung gestellt.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 1 verwiesen.

Zu 3.: Der Anregung, die überbaubaren Grundstücksfl ächen zu reduzieren, wird nicht gefolgt.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 1 verwiesen.

Zu 4.: Der Anregung, das Parkhaus vollständig geschlossen auszuführen und auf 3 Geschosse 
zu begrenzen, wird nicht gefolgt. 
Die vorliegenden Ergebnisse der gutachterlichen Untersuchungen zu den Immissionen des 
Parkhauses weisen nach, dass das vorliegende Konzept zum Parkhaus mit geschlossenen 
Nord- und Südfassaden keine erhöhten Lärmwerte für die Bebauung entlang des Riegelpfa-
des und der Gnauthstraße erwarten lässt. Die Immissionsrichtwerte für besonders schützens-
werten Wohnraum werden deutlich unterschritten. Dennoch wird das Stadtplanungsamt den 
Bauherren auf die eingegangene Anregung zur geschlossenen Ausführung des Parkhauses 
hinweisen. Der Bebauungsplan trifft keine planungsrechtlichen Vorgaben zu der offenen oder 
geschlossenen Ausführung der Parkhausfassaden, so dass eine nachträgliche Überarbeitung 
der planerischen Konzeption grundsätzlich möglich ist. Mit der angestrebten attraktiven Fas-
sadengestaltung und -begrünung erfolgt eine gestalterisch ansprechende Ausführung des Park-
hauses.

Durch die Anlage eines Parkdecks unterhalb des Geländeniveaus sind maximal 4 Parkdecks 
sichtbar. Die Parkdecks sollen zudem in Split-Level-Bauweise ausgeführt werden, so dass die 
Geschosse nicht in ihrer vollen Höhe räumlich wirksam werden. Der Bebauungsplan begrenzt 
zudem die maximal zulässige Gebäudehöhe auf 175,0 m üNN. Diese liegt unterhalb den 
Gebäudehöhen der Bebauung im Riegelpfad.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 5.: Der Anregung, die Sport- oder Freizeitanlage auf dem Dach des geplanten mehrge-
schossigen Parkhauses nicht zu realisieren, wird entsprochen. Somit kann eine zusätzliche 
Belastung durch Lärmimmissionen und eine Verletzung der Privatsphäre (Einsehbarkeit in be-
nachbarte Wohnungen) vermieden werden.

Zu 6.: Der Anregung zur Erstellung eines 3-D-Modells wurde gefolgt und der Öffentlichkeit 
sowohl in der Bürgerinformationsveranstaltung am 25.02.2015 im Stadtverordnetensitzungs-
saal als auch zeitweise während der Offenlage gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Verfügung gestellt.

Zu 7.: Der Anregung, ein Klimagutachten erstellen zu lassen, wird nicht gefolgt. Im Rahmen 
des Aufstellungsverfahrens hat eine enge Abstimmung des städtebaulichen Konzeptes mit 
dem Amt für Umwelt und Natur der Stadt Gießen stattgefunden und die Planung hinsichtlich 
der Klimaverträglichkeit überarbeitet.
Die aktuelle Stellungnahme des Umweltamtes zum Klima basiert auf der modellgestützten 
Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von Gießen durch 
das Ingenieurbüro GEO-NET Umweltconsulting GmbH aus dem Jahr 2014. 
Die Planungshinweiskarte weist den überbauten Bereich als mäßig bis hoch bioklimatisch be-
lasteten Bereich aus. Für diese Fläche wird eine Entsiegelung, Verbesserung der Durchlüftung, 
Schaffung von Grünbereichen sowie bei Bebauung Blockinnenhofbegrünung empfohlen.
Das inzwischen überarbeitete städtebauliche Konzept strebt eine lockere Blockrandbebauung 
mit großzügig angelegten Frei- und Grünfl ächen an. Eine Behinderung des Kaltluftstromes aus 
der Klingelbachaue kann folglich durch die Freihaltung einer ca. 32.0 m breiten Schneise zwi-
schen der vorhandenen Bebauung entlang der Gnauthstraße und der geplanten Bebauung 
ausgeschlossen werden. Somit wird auch zukünftig die Zufuhr von Frischluft in die Innenstadt 
gewährleistet. Ebenso wird eine Verteilung der Frischluft durch die lockere offene Bebauung 
im Plangebiet ermöglicht. Die umfangreichen Frei- und Grünfl ächen einschließlich der Dach- 
und Fassadenbegrünung tragen zu einer erheblichen Verbesserung des Kleinklimas bei.

Gegenüber der in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 15.07.2014 vorgestellten Pla-
nung hat das aktuelle städtebauliche Konzept gemäß der Stellungnahme des Umweltamtes 
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Noch zu 7.:
vom 13.05.2015 folgende Verbesserungen:
- die Erweiterung des Grünbereich-Korridors in Ost-Westrichtung trägt zur Sicherstel-
 lung des Weitertransports von Frischluft bei,
- im Vergleich zum ersten städtebaulichen Konzept wurde der Abstand zwischen der 
 vorhandenen Bebauung in der Gnauthstraße zur geplanten Neubebauung verbrei-
 tert (s.o),
- das Gebäude Ecke Aulweg/Schiffenberger Weg um ca. 25 m zugunsten der Grünf-
 läche zurückgenommen,
- den Empfehlungen zur Entsiegelung und Begrünung im Blockinnenbereich sowie zur 
 Oberfl ächengestaltung, diese wasserdurchlässig mit günstigen Verdunstungseigen-
 schaften zu befestigen, wurde gefolgt.
Somit wurde im Rahmen des geänderten Bebauungskonzeptes, das dem Bebauungsplan zu-
grunde liegt, den Anregungen des Umweltamtes entsprochen.

Zu 8.: Die Einschätzung zur Verkehrsunverträglichkeit der Planung mit dem angrenzenden 
Verkehrsnetz wird nicht geteilt. 
Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 9.: Der Hinweis zur Zunahme von Immissionen während der Bauphase wird zur Kenntnis 
genommen.
Eine zusätzliche Belastung des Aulwegs durch Schwerlastverkehr, Lärm und Staub während 
der Bauphase lässt sich grundsätzlich nicht vermeiden. Im Zusammenhang mit der von der ge-
planten Neubebauung unabhängigen erforderlichen Erneuerung des bestehenden Kanalnet-
zes sowie der Anbindung des Plangebietes an das Fernwärmenetz, wird der Aulweg grund-
haft erneuert und ausgebaut. Somit wird der derzeit mangelhafte Straßenzustand saniert.

Der Investor wird im Rahmen der Bauleitung auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften 
achten und durch geeignete Maßnahmen zur Abschirmung die Belastungen während der Bau-
phase auf ein Mindestmaß reduzieren. Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten 
durchgeführt und voraussichtlich nach insgesamt 3 Jahre abgeschlossen sein. Die zu erwarten-
den Rückbau- und Hochbaumaßnahmen lassen nicht von einer unangemessenen Belästigung 
ausgehen, die über das üblicherweise zu tolerierende Maß hinaus geht.

Zu 10.: Die Annahme, dass das vorliegende Lärmgutachten nur die geplante Neubebauung 
berücksichtigt, kann nicht nachvollzogen werden. Darüber hinaus sind die immissionsschutz-
rechtlichen Auswirkungen gutachterlich untersucht und die Verträglichkeit sowohl bezüglich  
der geplanten Neubebauung sowie der vorhandenen Bestandsbebauung nachgewiesen.
Bei der Berechnung der Schallwerte im Plangebiet wurde nur das Gebäude 6 unmittelbar 
neben dem geplanten Parkhaus einbezogen. Ansonsten beziehen sich die im Akustischen 
Gutachten angegebenen Immissionspunkte ausschließlich auf die bestehende Bebauung im 
Bereich des Riegelpfades und der Gnauthstraße. Da die ermittelten Schallimmissionen er-
heblich unter den Immissionsrichtwerten für schutzbedürftige Wohnräume liegen, sind keine 
aufwendigen zusätzlichen Maßnahmen zur Schalldämmung an den bestehenden Wohnge-
bäuden erforderlich. Somit sind eine kostenintensive Dämmung und der Einbau hochwertiger  
Schallschutzfenster nicht erforderlich. Darüber hinaus könnten aktive oder passive Schall-
schutzmaßnahmen, sofern sie denn erforderlich wären, nicht außerhalb des Plangeltungsbe-
reiches festgesetzt werden.
Die geschlossen geplante Ausführung der Nord- und Südfassaden des Parkhauses führen vor 
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Noch zu 10.: 
allem zu einer Reduzierung der Schallimmissionen an den vorhandenen Gebäuden in der 
Gnauthstraße und im Riegelpfad. Eine zusätzliche Abschirmung der Auffahrtrampen ist nicht  
erforderlich, da diese in der Mitte des Gebäudes liegen. Generell ist davon auszugehen, 
dass durch das geplante Parkhaus keine Schallimmissionen zu erwarten sind, die die Immis-
sionsrichtwerte sowohl am Tag als auch nachts überschreiten. Zusätzliche Maßnahmen zur 
Schalldämmung sind aufgrund des Parkhausbetriebes nicht erforderlich.

Die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes erstellten Immissionsgutach-
ten kommen zu dem Ergebnis, dass die geplante Neubebauung entgegen der allgemeinen 
Annahmen tendenziell eher zu einer Verbesserung als zu einer Verschlechterung der Ge-
räuschbelastung durch Schallrefl exionen für die bestehenden Wohnhäuser beiträgt. Lediglich 
im Bereich des Aulwegs ist ein Anstieg von bis zu 0,3 dB zu erwarten, der jedoch deutlich un-
ter der für den Menschen wahrnehmbaren Schwelle von 3 dB liegt. Die geplante Neubebau-
ung wirkt damit für ihre Umgebung wesentlich stärker als Abschirmung vor dem Verkehrslärm 
denn als Refl exionsfl äche. Darüber hinaus wurden auch die Immissionen des Parkhauses für 
die angrenzende Wohnbebauung gutachterlich überprüft und die Einhaltung der relevanten 
Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete (WA) nachgewiesen. 

Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. Eine 
zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl hinsicht-
lich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen gutachter-
lich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt zum 
Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßennetz 
kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in aus-
reichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Richtung 
Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein Um-
bau des Knotenpunktes nicht erforderlich.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Der Anregung, ein Klimagutachten erstellen zu lassen, wird nicht gefolgt. Im Rahmen 
des Aufstellungsverfahrens hat eine enge Abstimmung des städtebaulichen Konzeptes mit 
dem Amt für Umwelt und Natur der Stadt Gießen stattgefunden und die Planung hinsichtlich 
der Klimaverträglichkeit überarbeitet.
Die aktuelle Stellungnahme des Umweltamtes zum Klima basiert auf der modellgestützten 
Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von Gießen durch 
das Ingenieurbüro GEO-NET Umweltconsulting GmbH aus dem Jahr 2014. 
Die Planungshinweiskarte weist den überbauten Bereich als mäßig bis hoch bioklimatisch be-
lasteten Bereich aus. Für diese Fläche wird eine Entsiegelung, Verbesserung der Durchlüftung, 
Schaffung von Grünbereichen sowie bei Bebauung Blockinnenhofbegrünung empfohlen.
Das inzwischen überarbeitete städtebauliche Konzept strebt eine lockere Blockrandbebauung 
mit großzügig angelegten Frei- und Grünfl ächen an. Eine Behinderung des Kaltluftstromes aus 
der Klingelbachaue kann folglich durch die Freihaltung einer ca. 32.0 m breiten Schneise zwi-
schen der vorhandenen Bebauung entlang der Gnauthstraße und der geplanten Bebauung 
ausgeschlossen werden. Somit wird auch zukünftig die Zufuhr von Frischluft in die Innenstadt 
gewährleistet. Ebenso wird eine Verteilung der Frischluft durch die lockere offene Bebauung 
im Plangebiet ermöglicht. Die umfangreichen Frei- und Grünfl ächen einschließlich der Dach- 
und Fassadenbegrünung tragen zu einer erheblichen Verbesserung des Kleinklimas bei.

Gegenüber der in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 15.07.2014 vorgestellten Pla-
nung hat das aktuelle städtebauliche Konzept gemäß der Stellungnahme des Umweltamtes 
vom 13.05.2015 folgende Verbesserungen:
- die Erweiterung des Grünbereich-Korridors in Ost-Westrichtung trägt zur Sicherstel-
 lung des Weitertransports von Frischluft bei,
- im Vergleich zum ersten städtebaulichen Konzept wurde der Abstand zwischen der 
 vorhandenen Bebauung in der Gnauthstraße zur geplanten Neubebauung verbrei-
 tert (s.o),
- das Gebäude Ecke Aulweg/Schiffenberger Weg um ca. 25 m zugunsten der Grünf-
 läche zurückgenommen,
- den Empfehlungen zur Entsiegelung und Begrünung im Blockinnenbereich sowie zur 
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Noch zu 1.:
 Oberfl ächengestaltung, diese wasserdurchlässig mit günstigen Verdunstungseigen-
 schaften zu befestigen, wurde gefolgt.
Somit wurde im Rahmen des geänderten Bebauungskonzeptes, das dem Bebauungsplan zu-
grunde liegt, den Anregungen des Umweltamtes entsprochen.

Zu 2.: Eine Verschattungsstudie wurde erstellt. Der Anregung, die Gebäudehöhen, die Bauvo-
lumen und die Anzahl der Geschosse zu  Gunsten der benachbarten und in Teilen denkmalge-
schützten Bebauung zu reduzieren, wird nicht gefolgt. 
Eine Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße ist aufgrund 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, der abso-
luten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen (Abstand von 
mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit dieser pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschattungsstudie 
nachgewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung 
angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten 
Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu 
erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von 
Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung 
bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenver-
sprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist 
nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz 
nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und 
Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der 
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Noch zu 2.:
vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 
m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-
pfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer 
zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für 
Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen 
werden. 

Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das 
die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung an-
schaulich vor Augen führt.
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt dem planerischen Ziel, im Siedlungsbereich 
vorhandene Brachfl ächen für eine verdichtete Bauweise u.a. durch Geschosswohnungsbau zu 
nutzen, um auf die weitere fl ächenzehrende Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
zu verzichten. Die Anzahl der Vollgeschosse und die damit verbundene Höhe der Gebäude 
ermöglicht eine Bauweise, die einerseits dringend benötigten Wohnraum bereitstellt ander-
seits aber auch eine großzügige Gestaltung der Frei- und Grünfl ächen zulässt, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beiträgt. Dieser Kompromiss schließt eine kleingliedrige Bebauung 
aus, wobei das vorgesehene städtebauliche Konzept die vorhandene Maßstäblichkeit nicht 
sprengt und die Höhe der benachbarten Gebäude berücksichtigt.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 3.: Der Anregung, die überbaubaren Grundstücksfl ächen zu reduzieren, wird nicht gefolgt.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 2 verwiesen.

Zu 4.: Der Hinweis zur Zunahme von Immissionen während der Bauphase wird zur Kenntnis 
genommen.
Eine zusätzliche Belastung des Aulwegs durch Schwerlastverkehr, Lärm und Staub während 
der Bauphase lässt sich grundsätzlich nicht vermeiden. Im Zusammenhang mit der von der ge-
planten Neubebauung unabhängigen erforderlichen Erneuerung des bestehenden Kanalnet-
zes sowie der Anbindung des Plangebietes an das Fernwärmenetz, wird der Aulweg grund-
haft erneuert und ausgebaut. Somit wird der derzeit mangelhafte Straßenzustand saniert.

Der Investor wird im Rahmen der Bauleitung auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften 
achten und durch geeignete Maßnahmen zur Abschirmung die Belastungen während der Bau-
phase auf ein Mindestmaß reduzieren. Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten 
durchgeführt und voraussichtlich nach insgesamt 3 Jahre abgeschlossen sein. Die zu erwarten-
den Rückbau- und Hochbaumaßnahmen lassen nicht von einer unangemessenen Belästigung 
ausgehen, die über das üblicherweise zu tolerierende Maß hinaus geht.

Zu 5.: Die Einschätzung zur Verkehrsunverträglichkeit der Planung mit dem angrenzenden 
Verkehrsnetz wird nicht geteilt. 
Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
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Noch zu 5.:
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Der Anregung, die Gebäudehöhen, die Bauvolumen und die Anzahl der Geschosse zu  
Gunsten der benachbarten und in Teilen denkmalgeschützten Bebauung zu reduzieren, wird 
nicht gefolgt. 
Eine Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße ist aufgrund 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, der abso-
luten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen (Abstand von 
mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit dieser pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschattungsstudie 
nachgewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung 
angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten 
Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu 
erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von 
Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung 
bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenver-
sprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist 
nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz 
nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und 
Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der 
vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 
m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-
pfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer 
zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für 
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Noch zu 1.:
Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen 
werden. 

Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das 
die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung an-
schaulich vor Augen führt.
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt dem planerischen Ziel, im Siedlungsbereich 
vorhandene Brachfl ächen für eine verdichtete Bauweise u.a. durch Geschosswohnungsbau zu 
nutzen, um auf die weitere fl ächenzehrende Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
zu verzichten. Die Anzahl der Vollgeschosse und die damit verbundene Höhe der Gebäude 
ermöglicht eine Bauweise, die einerseits dringend benötigten Wohnraum bereitstellt ander-
seits aber auch eine großzügige Gestaltung der Frei- und Grünfl ächen zulässt, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beiträgt. Dieser Kompromiss schließt eine kleingliedrige Bebauung 
aus, wobei das vorgesehene städtebauliche Konzept die vorhandene Maßstäblichkeit nicht 
sprengt und die Höhe der benachbarten Gebäude berücksichtigt.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 2.: Eine Verschattungsstudie wurde erstellt und der der Öffentlichkeit sowohl in der Bürge-
rinformationsveranstaltung am 25.02.2015 im Stadtverordnetensitzungssaal als auch wäh-
rend der Offenlage gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Verfügung gestellt.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 1 verwiesen.

Zu 3.: Der Anregung, die überbaubaren Grundstücksfl ächen zu reduzieren, wird nicht gefolgt.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 1 verwiesen.

Zu 4.: Der Anregung, das Parkhaus vollständig geschlossen auszuführen und auf 3 Geschosse 
zu begrenzen, wird nicht gefolgt. 
Die vorliegenden Ergebnisse der gutachterlichen Untersuchungen zu den Immissionen des 
Parkhauses weisen nach, dass das vorliegende Konzept zum Parkhaus mit geschlossenen 
Nord- und Südfassaden keine erhöhten Lärmwerte für die Bebauung entlang des Riegelpfa-
des und der Gnauthstraße erwarten lässt. Die Immissionsrichtwerte für besonders schützens-
werten Wohnraum werden deutlich unterschritten. Dennoch wird das Stadtplanungsamt den 
Bauherren auf die eingegangene Anregung zur geschlossenen Ausführung des Parkhauses 
hinweisen. Der Bebauungsplan trifft keine planungsrechtlichen Vorgaben zu der offenen oder 
geschlossenen Ausführung der Parkhausfassaden, so dass eine nachträgliche Überarbeitung 
der planerischen Konzeption grundsätzlich möglich ist. Mit der angestrebten attraktiven Fas-
sadengestaltung und -begrünung erfolgt eine gestalterisch ansprechende Ausführung des Park-
hauses.

Durch die Anlage eines Parkdecks unterhalb des Geländeniveaus sind maximal 4 Parkdecks 
sichtbar. Die Parkdecks sollen zudem in Split-Level-Bauweise ausgeführt werden, so dass die 
Geschosse nicht in ihrer vollen Höhe räumlich wirksam werden. Der Bebauungsplan begrenzt 
zudem die maximal zulässige Gebäudehöhe auf 175,0 m üNN. Diese liegt unterhalb den 
Gebäudehöhen der Bebauung im Riegelpfad.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 5.: Der Anregung, die Sport- oder Freizeitanlage auf dem Dach des geplanten mehrge-
schossigen Parkhauses nicht zu realisieren, wird entsprochen. Somit kann eine zusätzliche 
Belastung durch Lärmimmissionen und eine Verletzung der Privatsphäre (Einsehbarkeit in be-
nachbarte Wohnungen) vermieden werden.

Zu 6.: Der Anregung zur Erstellung eines 3-D-Modells wurde gefolgt und der Öffentlichkeit 
sowohl in der Bürgerinformationsveranstaltung am 25.02.2015 im Stadtverordnetensitzungs-
saal als auch während der Offenlage gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Verfügung gestellt.

Zu 7.: Der Anregung, ein Klimagutachten erstellen zu lassen, wird nicht gefolgt. Im Rahmen 
des Aufstellungsverfahrens hat eine enge Abstimmung des städtebaulichen Konzeptes mit 
dem Amt für Umwelt und Natur der Stadt Gießen stattgefunden und die Planung hinsichtlich 
der Klimaverträglichkeit überarbeitet.
Die aktuelle Stellungnahme des Umweltamtes zum Klima basiert auf der modellgestützten 
Analyse der klima- und immissionsökologischen Funktionen im Stadtgebiet von Gießen durch 
das Ingenieurbüro GEO-NET Umweltconsulting GmbH aus dem Jahr 2014. 
Die Planungshinweiskarte weist den überbauten Bereich als mäßig bis hoch bioklimatisch be-
lasteten Bereich aus. Für diese Fläche wird eine Entsiegelung, Verbesserung der Durchlüftung, 
Schaffung von Grünbereichen sowie bei Bebauung Blockinnenhofbegrünung empfohlen.
Das inzwischen überarbeitete städtebauliche Konzept strebt eine lockere Blockrandbebauung 
mit großzügig angelegten Frei- und Grünfl ächen an. Eine Behinderung des Kaltluftstromes aus 
der Klingelbachaue kann folglich durch die Freihaltung einer ca. 32.0 m breiten Schneise zwi-
schen der vorhandenen Bebauung entlang der Gnauthstraße und der geplanten Bebauung 
ausgeschlossen werden. Somit wird auch zukünftig die Zufuhr von Frischluft in die Innenstadt 
gewährleistet. Ebenso wird eine Verteilung der Frischluft durch die lockere offene Bebauung 
im Plangebiet ermöglicht. Die umfangreichen Frei- und Grünfl ächen einschließlich der Dach- 
und Fassadenbegrünung tragen zu einer erheblichen Verbesserung des Kleinklimas bei.

Gegenüber der in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 15.07.2014 vorgestellten Pla-
nung hat das aktuelle städtebauliche Konzept gemäß der Stellungnahme des Umweltamtes 
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Noch zu 7.:
vom 13.05.2015 folgende Verbesserungen:
- die Erweiterung des Grünbereich-Korridors in Ost-Westrichtung trägt zur Sicherstel-
 lung des Weitertransports von Frischluft bei,
- im Vergleich zum ersten städtebaulichen Konzept wurde der Abstand zwischen der 
 vorhandenen Bebauung in der Gnauthstraße zur geplanten Neubebauung verbrei-
 tert (s.o),
- das Gebäude Ecke Aulweg/Schiffenberger Weg um ca. 25 m zugunsten der Grünf-
 läche zurückgenommen,
- den Empfehlungen zur Entsiegelung und Begrünung im Blockinnenbereich sowie zur 
 Oberfl ächengestaltung, diese wasserdurchlässig mit günstigen Verdunstungseigen-
 schaften zu befestigen, wurde gefolgt.
Somit wurde im Rahmen des geänderten Bebauungskonzeptes, das dem Bebauungsplan zu-
grunde liegt, den Anregungen des Umweltamtes entsprochen.

Zu 8.: Die Einschätzung zur Verkehrsunverträglichkeit der Planung mit dem angrenzenden 
Verkehrsnetz wird nicht geteilt. 
Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 9.: Der Hinweis zur Zunahme von Immissionen während der Bauphase wird zur Kenntnis 
genommen.
Eine zusätzliche Belastung des Aulwegs durch Schwerlastverkehr, Lärm und Staub während 
der Bauphase lässt sich grundsätzlich nicht vermeiden. Im Zusammenhang mit der von der ge-
planten Neubebauung unabhängigen erforderlichen Erneuerung des bestehenden Kanalnet-
zes sowie der Anbindung des Plangebietes an das Fernwärmenetz, wird der Aulweg grund-
haft erneuert und ausgebaut. Somit wird der derzeit mangelhafte Straßenzustand saniert.

Der Investor wird im Rahmen der Bauleitung auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften 
achten und durch geeignete Maßnahmen zur Abschirmung die Belastungen während der Bau-
phase auf ein Mindestmaß reduzieren. Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten 
durchgeführt und voraussichtlich nach insgesamt 3 Jahre abgeschlossen sein. Die zu erwarten-
den Rückbau- und Hochbaumaßnahmen lassen nicht von einer unangemessenen Belästigung 
ausgehen, die über das üblicherweise zu tolerierende Maß hinaus geht.

Zu 10.: Die Annahme, dass das vorliegende Lärmgutachten nur die geplante Neubebauung 
berücksichtigt, kann nicht nachvollzogen werden. Darüber hinaus sind die immissionsschutz-
rechtlichen Auswirkungen gutachterlich untersucht und die Verträglichkeit sowohl bezüglich 
der geplanten Neubebauung sowie der vorhandenen Bestandsbebauung nachgewiesen.
Bei der Berechnung der Schallwerte im Plangebiet wurde nur das Gebäude 6 unmittelbar 
neben dem geplanten Parkhaus einbezogen. Ansonsten beziehen sich die im Akustischen 
Gutachten angegebenen Immissionspunkte ausschließlich auf die bestehende Bebauung im 
Bereich des Riegelpfades und der Gnauthstraße. Da die ermittelten Schallimmissionen er-
heblich unter den Immissionsrichtwerten für schutzbedürftige Wohnräume liegen, sind keine 
aufwendigen zusätzlichen Maßnahmen zur Schalldämmung an den bestehenden Wohnge-
bäuden erforderlich. Somit sind eine kostenintensive Dämmung und der Einbau hochwertiger  
Schallschutzfenster nicht erforderlich. Darüber hinaus könnten aktive oder passive Schall-
schutzmaßnahmen, sofern sie denn erforderlich wären, nicht außerhalb des Plangeltungsbe-
reiches festgesetzt werden.
Die geschlossen geplante Ausführung der Nord- und Südfassaden des Parkhauses führen vor 
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Noch zu 10.: 
allem zu einer Reduzierung der Schallimmissionen an den vorhandenen Gebäuden in der 
Gnauthstraße und im Riegelpfad. Eine zusätzliche Abschirmung der Auffahrtrampen ist nicht 
erforderlich, da diese in der Mitte des Gebäudes liegen. Generell ist davon auszugehen, 
dass durch das geplante Parkhaus keine Schallimmissionen zu erwarten sind, die die Immis-
sionsrichtwerte sowohl am Tag als auch nachts überschreiten. Zusätzliche Maßnahmen zur 
Schalldämmung sind aufgrund des Parkhausbetriebes nicht erforderlich.

Die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes erstellten Immissionsgutach-
ten kommen zu dem Ergebnis, dass die geplante Neubebauung entgegen der allgemeinen 
Annahmen tendenziell eher zu einer Verbesserung als zu einer Verschlechterung der Ge-
räuschbelastung durch Schallrefl exionen für die bestehenden Wohnhäuser beiträgt. Lediglich 
im Bereich des Aulwegs ist ein Anstieg von bis zu 0,3 dB zu erwarten, der jedoch deutlich un-
ter der für den Menschen wahrnehmbaren Schwelle von 3 dB liegt. Die geplante Neubebau-
ung wirkt damit für ihre Umgebung wesentlich stärker als Abschirmung vor dem Verkehrslärm 
denn als Refl exionsfl äche. Darüber hinaus wurden auch die Immissionen des Parkhauses für 
die angrenzende Wohnbebauung gutachterlich überprüft und die Einhaltung der relevanten 
Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete (WA) nachgewiesen. 

Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. Eine 
zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl hinsicht-
lich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen gutachter-
lich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt zum 
Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßennetz 
kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in aus-
reichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Richtung 
Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein Um-
bau des Knotenpunktes nicht erforderlich.

vom: 23.10.2014Stellungnahme von: Garder

10.

planung9
Rechteck



Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.

171

vom: 23.10.2014Stellungnahme von: Hartmut Malech

planung9
Rechteck

planung9
Rechteck



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.

172

Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Die Einschätzung, die Anwohner würden nicht ausreichend in die Planung einbezogen 
und beteiligt, kann von dem Magistrat nicht nachvollzogen werden. Im Zuge der Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden neben den verfahrensrechtlich notwendigen formellen Beteili-
gungsschritten insgesamt 3 weitere Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit durch-
geführt. Mit der Einführung des „beschleunigten Verfahrens“ hat der Gesetzgeber auf Bundes-
ebene den Kommunen ein Instrument an die Hand gegeben, dass wie in dem vorliegenden 
Fall dazu genutzt werden soll brachgefallene, innerstädtische Flächen zu revitalisieren und 
damit eine fl ächensparende, ökologisch nachhaltige Baupolitik zu betreiben.
Im Vorfeld der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit, stellten die Investoren am 
15.07.2014 in einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Kongresshalle ein erstes städte-
bauliches Konzept für die Bebauung, Nutzung und Erschließung des ehemaligen RKH-Ge-
ländes vor. Bei der Präsentation wurden der Planungsansatz für ein neues Wohnquartier mit 
unterschiedlichen Wohnformen für bis zu 400 neue BewohnerInnen und die vorgesehene Ge-
bietsinfrastuktur erläutert. In der anschließenden Diskussion nutzten die anwesenden Anlieger 
und BürgerInnen die Gelegenheit, wichtige Anregungen und Kritikpunkte vorzubringen, die 
zum Teil in der weiteren Planung und Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes berück-
sichtigt werden konnten.
Nach Einleitung des Bebauungsplanverfahrens im Oktober 2014 und Durchführung der früh-
zeitigen Unterrichtung vom 13. bis 24.10.2014 fand am 25. November 2014 eine öffent-
liche Ortsbegehung auf dem ehemaligen RKH-Gelände mit anschließender Präsentation und 
Diskussion im ehemaligen Verwaltungsgebäude statt. Aufgrund der regen Beteiligung und der 
zahlreich vorgebrachten Anregungen erfolgte im Auftrag der Investoren eine erneute Über-
arbeitung des städtebaulichen Planungskonzeptes in mehreren Varianten, die insbesondere 
die Stellung der Gebäude, ihre Dimensionierung, die Erschließung, die Gestaltung des Park-
hauses, die Freifl ächen und die Nutzung der Dachfl ächen berücksichtigt. Am 25.02.2015 
wurde in einer erneuten Bürgerinformationsveranstaltung im Stadtverordentensitzungssaal der 
Entwurf zum Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“ vorgestellt, in der die Bürge-
rInnen die Gelegenheit hatten, weitere Anregungen und Bedenken vorzubringen.
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Noch zu 1.:
Das „beschleunigte Verfahren“ nach § 13a Absatz 1 kann für Bebauungspläne der Innenent-
wicklung angewendet werden, wenn sie für die Wiedernutzbarmachung von brachliegenden 
Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung aufgestellt wer-
den. Neben der Beachtung des großen Interesses der Öffentlichkeit und der benachbarten 
AnwohnerInnen verzichtet die Stadt Gießen grundsätzlich bei Bebauungsplänen der Innenent-
wicklung im Rahmen des beschleunigten Verfahrens auf die Möglichkeit, von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 BauGB abzusehen.

Zu 2.: Der Anregung, die Gebäudehöhen und die Anzahl der Geschosse zu  Gunsten der 
benachbarten und in Teilen denkmalgeschützten Bebauung zu reduzieren, wird nicht gefolgt. 
Eine Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße ist aufgrund 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, der abso-
luten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen (Ab-stand von 
mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit dieser pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschattungsstudie 
nachgewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung 
angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten 
Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu 
erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von 
Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung 
bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenver-
sprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist 
nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz 

vom: 23.10.2014Stellungnahme von: Hartmut Malech

1.

2.

planung9
Rechteck

planung9
Rechteck



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.

174

Noch zu 2.:
nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und 
Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der 
vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 
m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-
pfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer 
zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für 
Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen 
werden. 

Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das 
die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung an-
schaulich vor Augen führt.
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt dem planerischen Ziel, im Siedlungsbereich 
vorhandene Brachfl ächen für eine verdichtete Bauweise u.a. durch Geschosswohnungsbau zu 
nutzen, um auf die weitere fl ächenzehrende Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
zu verzichten. Die Anzahl der Vollgeschosse und die damit verbundene Höhe der Gebäude 
ermöglicht eine Bauweise, die einerseits dringend benötigten Wohnraum bereitstellt ander-
seits aber auch eine großzügige Gestaltung der Frei- und Grünfl ächen zulässt, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beiträgt. Dieser Kompromiss schließt eine kleingliedrige Bebauung 
aus, wobei das vorgesehene städtebauliche Konzept die vorhandene Maßstäblichkeit nicht 
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Noch zu 2.:
sprengt und die Höhe der benachbarten Gebäude berücksichtigt.

Zu 3.: Der Anregung, das Parkhaus vollständig geschlossen auszuführen und auf 3 Geschosse 
zu begrenzen, wird nicht gefolgt. 
Die vorliegenden Ergebnisse der gutachterlichen Untersuchungen zu den Immissionen des 
Parkhauses weisen nach, dass das vorliegende Konzept zum Parkhaus mit geschlossenen 
Nord- und Südfassaden keine erhöhten Lärmwerte für die Bebauung entlang des Riegelpfa-
des und der Gnauthstraße erwarten lässt. Die Immissionsrichtwerte für besonders schützens-
werten Wohnraum werden deutlich unterschritten. Dennoch wird das Stadtplanungsamt den 
Bauherren auf die eingegangene Anregung zur geschlossenen Ausführung des Parkhauses 
hinweisen. Der Bebauungsplan trifft keine planungsrechtlichen Vorgaben zu der offenen oder 
geschlossenen Ausführung der Parkhausfassaden, so dass eine nachträgliche Überarbeitung 
der planerischen Konzeption grundsätzlich möglich ist. Mit der angestrebten attraktiven Fas-
sadengestaltung und -begrünung erfolgt eine gestalterisch ansprechende Ausführung des Park-
hauses.

Durch die Anlage eines Parkdecks unterhalb des Geländeniveaus sind maximal 4 Parkdecks 
sichtbar. Die Parkdecks sollen zudem in Split-Level-Bauweise ausgeführt werden, so dass die 
Geschosse nicht in ihrer vollen Höhe räumlich wirksam werden. Der Bebauungsplan begrenzt 
zudem die maximal zulässige Gebäudehöhe auf 175,0 m üNN. Diese liegt unterhalb den 
Gebäudehöhen der Bebauung im Riegelpfad.

Zu 4.: Die Annahme, dass das vorliegende Lärmgutachten nur die geplante Neubebauung 
berücksichtigt, kann nicht nachvollzogen werden. Darüber hinaus sind die immissionsschutz-
rechtlichen Auswirkungen gutachterlich untersucht und die Verträglichkeit sowohl bezüglich 
der geplanten Neubebauung sowie der vorhandenen Bestandsbebauung nachgewiesen.
Bei der Berechnung der Schallwerte im Plangebiet wurde nur das Gebäude 6 unmittelbar 
neben dem geplanten Parkhaus einbezogen. Ansonsten beziehen sich die im Akustischen 
Gutachten angegebenen Immissionspunkte ausschließlich auf die bestehende Bebauung im 
Bereich des Riegelpfades und der Gnauthstraße. Da die ermittelten Schallimmissionen erheb-
lich unter den Immissionsrichtwerten für schutzbedürftige Wohnräume liegen, sind keine 
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Noch zu 4.:
aufwendigen zusätzlichen Maßnahmen zur Schalldämmung an den bestehenden Wohnge-
bäuden erforderlich. Somit sind eine kostenintensive Dämmung und der Einbau hochwertiger 
Schallschutzfenster nicht erforderlich. Darüber hinaus könnten aktive oder passive Schall-
schutzmaßnahmen, sofern sie denn erforderlich wären, nicht außerhalb des Plangeltungsbe-
reiches festgesetzt werden.
Die geplante Gaststätte ist im Gebäude 1 an der Einmündung Aulweg/Schiffenberger Weg 
vorgesehen. Die erforderlichen Stellplätze für die Gäste und Besucher sind unmittelbar am Ge-
bäude vor Ort vorgesehen und planungsrechtlich festgesetzt. Zusätzliche Fahrzeugbewegun-
gen im Parkhaus sind durch die Gaststättenbesucher daher nicht zu erwarten. Im vorliegenden 
Schallgutachten werden sowohl die Tag- und Nachwerte angegeben. Eine Überschreitung der 
Immissionsrichtwerte ist auch für die Nacht nicht zu erwarten.
Messungen vor Ort sind aufgrund der noch nicht realisierten Bebauung und Nutzung des Plan-
gebietes nicht möglich. Daher können unter Einbeziehung der verfügbaren Daten nur durch 
Berechnungen und Prognosen die zu erwartenden Schallimmissionen ermittelt werden. Diese 
liegen aufgrund der angenommenen Maximalwerte in der Regel höher als die messbaren Re-
alwerte. Darüber hinaus gibt es keinen Anlass an den Angaben des Gutachtens zu zweifeln. 
Bei dem Verfasser des Gutachtens handelt es sich um ein anerkanntes Ingenieurbüro und das 
angewandte Verfahren entspricht den Anforderungen an die 6. Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift (TA Lärm) zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
Die vorgeschlagenen ergänzenden Maßnahmen zur Schalldämmung an der Ostseite des 
Parkhauses führen insbesondere zu einer Reduzierung der Schallimmissionen für das Ge-
bäude Nr. 6 im Plangebiet. Darüber hinaus sind geschlossene Nord- und Südfassaden vor-
gesehen, die vor allem zu einer Reduzierung der Schallimmissionen an den vorhandenen 
Gebäuden in der Gnauthstraße und im Riegelpfad beitragen. Eine zusätzliche Abschirmung 
der Auffahrtrampen ist nicht erforderlich, da diese in der Mitte des Gebäudes liegen.
Generell ist davon auszugehen, dass durch das geplante Parkhaus keine Schallimmissionen 
zu erwarten sind, die die Immissionsrichtwerte sowohl am Tag als auch nachts überschreiten. 
Zusätzliche Maßnahmen zur Schalldämmung sind aufgrund des Parkhausbetriebes nicht er-
forderlich.

vom: 23.10.2014Stellungnahme von: Hartmut Malech

4.

planung9
Rechteck

planung9
Rechteck



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.

177

Behandlungsvorschlag:

Zu 5.: Der Anregung, die Sport- oder Freizeitanlage auf dem Dach des geplanten mehrge-
schossigen Parkhauses nicht zu realisieren, wird entsprochen. Somit kann eine zusätzliche 
Belastung durch Lärmimmissionen und eine Verletzung der Privatsphäre (Einsehbarkeit in be-
nachbarte Wohnungen) vermieden werden.

Zu 6.: Die Einschätzung zur Verkehrsunverträglichkeit der Planung mit dem angrenzenden 
Verkehrsnetz wird nicht geteilt. 
Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes nicht erforderlich.

Zu 7.: Die Anlage eines weiteren Bahnhaltepunktes im Bereich der Ebelstraße ist derzeit nicht 
Gegenstand der aktuellen Bauleitplanung. Dennoch ist die Einrichtung zusätzlicher Haltepunk-
te auf der Strecke der Vogelsbergbahn ein verkehrspolitisches Ziel des Magistrates (siehe S. 
29 der Vereinbarung über die kommunalpolitische Zusammenarbeit). Daher will sich die Stadt 
Gießen in Abstimmung mit der Deutschen Bahn diese Option offen halten und durch die vor-
liegende Planung nicht ausschließen.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Der Anregung, die Gebäudehöhen und die Anzahl der Geschosse zu Gunsten der 
benachbarten und in Teilen denkmalgeschützten Bebauung zu reduzieren, wird nicht gefolgt. 
Eine Verschattung der denkmalgeschützten Bebauung entlang der Gnauthstraße ist aufgrund 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, der abso-
luten maximalen Gebäudehöhen und der überbaubaren Grundstücksfl ächen (Ab-stand von 
mind. 32,00 m zwischen den Gebäuden) nicht zu erwarten. Die Wirksamkeit dieser pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen wird durch die Erkenntnisse der erstellten Verschattungsstudie 
nachgewiesen.
Die geplanten Gebäudehöhen orientieren sich am Bestand entlang der umliegenden Bebau-
ung. Zudem wurde die befürchtete Verschattung in einer eigens dafür erstellten Verschattungs-
studie überprüft und konnte für unbegründet erklärt werden. Eine dauerhafte Verschattung 
angrenzender Grundstücke und Gebäude fi ndet gemäß den Ergebnissen der offengelegten 
Verschattungsstudie nicht statt und ist im geringen Umfang nur in den Wintermonaten zu 
erwarten. Im Bereich innerstädtischer Bebauung ist aufgrund der besonderen Lage eine von 
Tages- und Jahreszeiten abhängige Verschattung zumutbar.
Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Zur vorliegenden Planung 
bestehen aus denkmalfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Durch den Höhenver-
sprung des Geländes zur Umgebung und dem baulichen Abstand zu den Kulturdenkmälern ist 
nicht von einer gravierenden Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz 
nach § 16.2 HDSchG auszugehen.  Der geringste Abstand zwischen geplanten Parkhaus und 
Gebäude Riegelpfad 76 beträgt 37,0 m. Ansonsten betragen die Abstände zwischen der 
vorhandenen und geplanten Bebauung entlang des Riegelpfades zwischen 27,0 m und 50,0 
m. Die Abstände zwischen den vorhandenen Gebäuden im Bereich des Wohnblocks Riegel-
pfad/Aulweg/Liebigstraße/Wilsonstraße sind deutlich geringer. Hier muss generell von einer 
zumutbaren Beeinträchtigung der „freien Sicht“ und teilweisen Verschattung durch eine für 
Gießen typische verdichtete Innenstadtrandbebauung in „bevorzugter Lage“ ausgegangen 
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Noch zu 1.:
werden. Vermutlich wird der größte Teil der Freifl ächen für die Unterbringung der erforderli-
chen Stellplätze genutzt.

Durch die an die Umgebung angepassten Gebäudehöhen und in Teilbereichen bereits vor-
handene vier- bis fünfgeschossige Bebauung fügt sich die geplante Bebauung ein. In dieser 
Innenstadtrandlage Gießens prägen bereits zahlreiche Gebäude mit höherer Geschosszahl 
die Stadtlandschaft. Da in den bereits bestehenden Blockbebauungen der überwiegende Teil 
der Freifl ächen für Stellplätze genutzt wird, bestehen kaum gemeinschaftlich nutzbare Freizeit-
bereiche. Hier hebt sich die geplante Bebauung mit den großzügig angelegten und multifunk-
tional nutzbaren Freifl ächen im Blockinnenbereich positiv ab. 
Insgesamt ist das geplante Maß der baulichen Nutzung innerhalb der bestehenden Gemenge-
lage städtebaulich vertretbar und führt zu keinen negativen Auswirkungen auf die vorhandene 
Nachbarschaft. Im Übrigen geht der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen über den bau-
ordnungsrechtlich durch die Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 3,00 m deutlich hinaus. Zusätzlich wurde ein 3-D-Modells erstellt, das 
die städtebaulich gelungene Aufwertung des Plangebietes durch die geplante Bebauung an-
schaulich vor Augen führt.
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt dem planerischen Ziel, im Siedlungsbereich 
vorhandene Brachfl ächen für eine verdichtete Bauweise u.a. durch Geschosswohnungsbau zu 
nutzen, um auf die weitere fl ächenzehrende Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 
zu verzichten. Die Anzahl der Vollgeschosse und die damit verbundene Höhe der Gebäude 
ermöglicht eine Bauweise, die einerseits dringend benötigten Wohnraum bereitstellt ander-
seits aber auch eine großzügige Gestaltung der Frei- und Grünfl ächen zulässt, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beiträgt. Dieser Kompromiss schließt eine kleingliedrige Bebauung 
aus, wobei das vorgesehene städtebauliche Konzept die vorhandene Maßstäblichkeit nicht 
sprengt und die Höhe der benachbarten Gebäude berücksichtigt.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 2.: Die Hinweise zur Bebauung des ehemaligen Heyligenstaedt-Parkplatzes werden zur 
Kenntnis genommen, sind aber nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes.
Die bereits erfolgte Bebauung des ehemaligen Parkplatzes „Heyligenstaedt“ ist nicht als 
Vorlage für das Bebauungskonzept „Gleisdreieck Aulweg“ zu betrachten. Die vorgesehene 
Blockrandbebauung nimmt Bezug auf die bestehenden Straßenfl uchten und berücksichtigt 
einen ausreichenden Abstand zum benachbarten Gebäudebestand, so dass eine Verschat-
tung weitgehend ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus sind im Innenbereich und 
am Gebietsrand die Anlage großzügiger Frei- und Grünfl ächen vorgesehen, die zu einem 
attraktiven Wohnumfeld beitragen. Die bisherige Nachfrage nach Wohnungen weist zudem 
auf eine positive Resonanz hin.

Im Rahmen einer Folgenutzung, einer Nachverdichtung und Stärkung der Innenentwicklung 
sollen für das in Innenstadtrandlage brachliegende ehemalige RKH-Gelände die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen insbesondere für dringend benötigten Wohnraum geschaffen 
werden. Dies entspricht dem Leitbild und den Zielen des Masterplans der Stadt Gießen. 
Die angestrebte Anzahl der Wohneinheiten folgt der hohen Nachfrage nach kleinen Woh-
nungsgrößen. Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende Bebauungskonzept ist in keiner 
Weise sowohl hinsichtlich der Baukörperanordnung als auch in der Dimensionierung und Ges-
taltung der Freifl ächen vergleichbar mit der Bebauung auf dem ehemaligen Heyligenstaedt-
Parkplatz.

Zu 3.: Der Forderung nach einer wesentlichen Verringerung der Anzahl der geplanten Wohn-
einheiten aus verkehrlichen und klimatischen Gründen wird nicht entsprochen. Die ange-
strebte Baudichte ist in der Innenstadtrandlage städtebaulich und im Sinne der Stärkung der 
Innenentwicklung und zur Vermeidung zusätzlicher Inanspruchnahme wertvoller Ressourcen 
städtebaulich vertretbar und sinnvoll. Die Verträglichkeit der zusätzlichen Verkehre sowie der 
damit verbundenen Immissionen wurde zudem gutachterlich nachgewiesen.

Grundsätzlich werden mit der geplanten Bebauung und dem zukünftigen Nutzungsangebot 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Verhältnisse und der Lebensbedingungen 
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im Umfeld des Plangebietes gegenüber der bisherigen Nutzung als Eisenbahnwerkstatt und 
als Busdepot mit Werkstatt und Tankstelle mit zahlreichen Fahrzeugbewegungen erreicht. 
Eine zusätzliche Belastung durch den mit der Planung verbundenen Verkehr wurde sowohl 
hinsichtlich der Verkehrsverteilung als auch der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen 
gutachterlich untersucht und als verträglich eingestuft. Insbesondere für die Zu- und Abfahrt 
zum Plangebiet ergibt sich demnach eine hohe Leistungsfähigkeit. Das bestehende Straßen-
netz kann die zusätzlichen Verkehre auch in Zukunft ohne verkehrstechnische Maßnahmen in 
ausreichendem Maße aufnehmen und abwickeln. Die Linksabbiegerspur im Aulweg in Rich-
tung Innenstadt ist für die prognostizierten Rückstaulängen ausreichend dimensioniert und ein 
Umbau des Knotenpunktes sowie der Signalsteuerung sind nicht erforderlich.

Von einer unverhältnismäßigen Zunahme an Schadstoffemissionen und erhöhten Luftbelastung 
durch die Neuplanung ist gegenüber der bisherigen Nutzung des RKH-Geländes als Busdepot 
mit täglichen An- und Abfahrten dieselbetriebener Busse einschließlich der Mitarbeiter nicht 
auszugehen. Die zusätzliche Belastung in der Gnauthstraße liegt in der Spitzenstunde bei ca. 
10 Fahrzeugbewegungen in Richtung Schiffenberger Weg und bei ca. 10 Fahrzeugen vom 
Schiffenberger Weg in die Gnauthstraße.
Der Rückstau aufgrund der Schrankenschließungen am Bahnübergang Schiffenberger Weg 
wird gemäß der räumlichen Verteilung durch die neuen Fahrzeugbewegungen in der Spitzen-
stunde mit maximal 35 Kfz/h zusätzlich belastet.  Dies bedeutet bei ca. 7 Schließungen pro 
Stunde eine zusätzliche Belastung von ca. 5 Kfz pro Schließung.

Beim Bahnübergang Lahn-Kinzigbahn im Aulweg liegt die zusätzliche Belastung voraussicht-
lich bei ca. 1 - 2 zusätzlich wartenden Fahrzeugen pro geschlossener Schranke. Dass die 
Wartezeiten meistens mit laufenden Motoren verbracht werden, lässt sich durch planerische 
Maßnahmen leider nicht beeinfl ussen.
Laut Aussage des Luftreinhalteplans Lahn-Dill wäre eine Verbesserung der verkehrsbedingten 
Stickstoffoxid-Belastung nur durch eine nicht umsetzbare Verkehrsreduzierung um 2/3 des 
gesamten Verkehrsaufkommens möglich.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 4.: Die Bedenken hinsichtlich einer mangelhaften Berücksichtigung der denkmalpfl egeri-
schen Belange werden zurückgewiesen.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Pkt. 1 verwiesen.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes hat eine intensive Abstimmung mit 
den zuständigen Denkmalbehörden (Landesamt für Denkmalpfl ege, Untere Denkmalschutzbe-
hörde Stadt Gießen) stattgefunden. Die Hinweise hinsichtlich der denkmalpfl egerischen Belan-
ge werden zur Kenntnis genommen und sind bereits in den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes berücksichtigt.

Die zulässige Anzahl der Geschosse ist in intensiver Abstimmung mit den Denkmalschutzbe-
hörden auf maximal 4 Vollgeschosse festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde planungs-
rechtlich festgesetzt, dass die gegenüber der denkmalgeschützten Bebauung in der Gnauth-
straße wirksamen Staffelgeschosse von der Traufe um 0,80 m zurückzusetzen sind und somit 
der Eindruck einer fünfgeschossigen Bebauung vermieden wird. Der Hinweis auf die deutlich 
niedrigere Bestandsbebauung kann daher und aufgrund des vorliegenden Höhenaufmaßes 
durch das Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Volker Heine nicht nachvollzogen werden. So liegen 
die erfassten Firsthöhen entlang des Riegelpfades zwischen 181,0 m (Riegelpfad 108) und 
177,0 m (Riegelpfad 76). Die erfassten Firsthöhen im Bereich der Gnauthstraße liegen zwi-
schen 175,3 m (Gnauthstraße 44) und 173,0 m (Gnauthstraße18 bis 24). Die maximal 
zulässigen Gebäudehöhen im Plangebiet liegen zwischen 175,0 und 177,5 m.
Zudem ist nach Aussagen des Landesamtes für Denkmalpfl ege nicht von einer gravierenden 
Beeinträchtigung der Kulturdenkmäler gemäß Umgebungsschutz § 16.2 HDSchG auszuge-
hen.

vom: 04.05.2015Stellungnahme von: Landesamt für Denkmalpfl ege, Abt. Bau-  
      und Kunstdenkmalpfl ege

1.



Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 12.05.2015Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Das gesamte Plangebiet ist in der Planzeichnung zu dem vorliegenden Bebauungsplan 
als Altlastenverdachtsfl äche gekennzeichnet. Die Hinweise zu den Themen Altlasten und Bo-
denschutz sind darüber hinaus in den Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes unter Teil 
C Kennzeichnungen, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen unter Ziffer 1 Altlastenkenn-
zeichnung integriert und werden an den Bauherren zur Kenntnis und Beachtung weitergeleitet.

vom: 12.05.2015Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen

1.



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 2.: Die Vorschläge zum Lärmschutz sind bereits bei der Entwicklung des städtebaulichen 
Konzeptes berücksichtigt worden. Der Bebauungsplan weist bereits auf die erforderlichen 
passiven Lärmschutzmaßnahmen in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes unter 
Teil C Kennzeichnungen, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen Ziffer 3 Immissionsschutz 
(Passiver Schallschutz für schutzbedürftige Räume) hin.
In der baulichen Konzeptplanung wurde auf die Anordnung der Außenwohnbereich (Balko-
ne, Terrassen) zur innenliegenden Freifl äche geachtet. Die der Versorgung dienenden Läden, 
Büros, Gastronomie und soziale Einrichtungen sind vorrangig im Bereich des Mischgebietes, 
in den Gebäuden entlang des Aulweges vorgesehen.
Im Übrigen werden zur Bauleitplanung keine immissionsschutzrechtlichen Anregungen oder 
Hinweise vorgetragen (siehe unter Immissionsschutz II).

vom: 12.05.2015Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen

2.



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 3.: Der Hinweis wurde aufgenommen und die Begründung in dem Kapitel 4 Verfahrensab-
lauf und bisherige Schritte ergänzt.

vom: 12.05.2015Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen

3.



Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.05.2015Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, 
      Amt für Umwelt und Natur



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 1.: Der Hinweis zur fehlerhaften Ausweisung der Heckentiefe wird aufgenommen und 
redaktionell angepasst. Der Anregung eine zusätzliche Signatur zur Klarstellung der Hecken-
breite zu ergänzen wird dagegen nicht entsprochen.
Es ist eindeutig, dass es sich bei der Tiefenangabe der Hecke von 0,50 cm um ein redaktionel-
les Missverständnis handelt. Die Hecke sollte mit einer Tiefe von 0,50 m ausgeführt werden. 
Daher kann die Angabe klargestellt werden, ohne eine Änderung der planungsrechtlichen 
Ziele dieser Festsetzung in Zusammenhang mit der notwendigen Durchführung einer erneuten 
Offenlage herbeizuführen.
Von der Ergänzung einer zusätzlichen Signatur zur Bestimmung der Heckenbreite entlang des 
Aulwegs wird abgesehen, da die textliche Festsetzung eindeutig ist. Eine zeichnerische Fest-
setzung ist planungsrechtlich nicht erforderlich und wäre aufgrund der Überlagerung mehrerer 
Linien kaum lesbar.

Zu 2.: Der Anregung wird dahingehend entsprochen, dass eine entsprechende Formulierung 
zum Schutz des Zauneidechsenvorkommens in Teil C Kennzeichnungen, Hinweise und nach-
richtliche Übernahmen unter Ziffer 9 Artenschutz ergänzt wird. Eine Erhaltungsfestsetzung ist 
aus planungsrechtlicher Sicht nicht erforderlich.

vom: 13.05.2015Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, 
      Amt für Umwelt und Natur1.

2.



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 3.: Die Anregung wurde aufgenommen und die Textliche Festsetzung gemäß dem Vor-
schlag redaktionell geändert.

Zu 4.: Die Anregung wurde aufgenommen und die Begründung gemäß dem Vorschlag ange-
passt.

vom: 13.05.2015Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, 
      Amt für Umwelt und Natur

3.

4.



Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.05.2015Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, 
      Amt für Umwelt und Natur



Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.

192

vom: 13.05.2015Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, 
      Amt für Umwelt und Natur



Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.05.2015Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, 
      Amt für Umwelt und Natur



Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.05.2015Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, 
      Amt für Umwelt und Natur



Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.05.2015Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, 
      Amt für Umwelt und Natur



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 0. Vorbemerkung: Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Region Mitte, hat in ihrer Stel-
lungnahme vom 13. Mai 2015 darauf hingewiesen, dass es sich bei einem Teil der überplan-
ten Flächen um gewidmete Eisenbahnbetriebsanlagen handelt, die dem Fachplanungsvorbe-
halt des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) unterliegen. Die Flächen sind somit der kommunalen 
Planungshoheit der Stadt Gießen entzogen und können nicht mit den vorgesehen planungs-
rechtlichen Festsetzungen überplant werden. Da im Rahmen der Grundstückskaufverhandlun-
gen die beabsichtigte städtebauliche Konzeption zwischen dem Investor und der Deutschen 
Bahn AG abgestimmt wurden konnte die Stellungnahme inhaltlich nicht nachvollzogen wer-
den. Auf Nachfrage bei der Deutschen Bahn AG wurde am 19. Mai 2015 eine überarbeitete 
Stellungnahme abgegeben, die die 1. Stellungnahme inhaltlich ersetzt und die bahnrechtliche 
Zustimmung zu den beabsichtigten planungsrechtlichen Festsetzungen erteilt.

Zu 1.: Der Anregung wurde gefolgt und ein entsprechender Hinweis in den Textlichen Fest-
setzungen unter Teil C Kennzeichnungen, Hinweise und Nachrichtliche Übernahmen, Nr. 8 
„Bahnanlagen“ ergänzt.

Zu 2.: Der Hinweis wurde bereits an den Investor weitergeleitet und die notwendigen Maß-
nahmen eingeleitet.

Zu 3.: Der Hinweis wurde an den Investor weitergeleitet und ist bereits mit der Deutschen Bahn 
AG vereinbart. 

vom: 19.05.2015Stellungnahme von: Deutsche Bahn AG, DB Immobilien 
      Region Mitte

0.

1.

3.

2.



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01/39 „Gleisdreieck Aulweg“
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB sowie in der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a 
BauGB vorgebracht wurden.
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Behandlungsvorschlag:

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

vom: 19.05.2015Stellungnahme von: Deutsche Bahn AG, DB Immobilien 
      Region Mitte

4.




